
MINISTERIUM 
FÜR EI 
LEBENSWERTES 
ÖSTERREICH 

bmlfuwgv . .1t 

6. UVP-BERICHT 
AN DEN NATIONALRAT 2015 

Bericht des Bundesministers für 

Land- und For twirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft an den ationalrat 

gemäß § 44 UVP-G 2000 über die Vollziehung der 

Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich 

III-208 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 1 von 80

www.parlament.gv.at



Med..:nilllaber und Herausaeber 
BUNOESMlNISTERJUM 
FÜR LAND- UND FORS1W1RTSCHAFT, 
UMWELT UND W ASSERWIRT$CHAfT 
Srubc.ftba:!;1l:15, 1010 WEn 

Tut LlDd RedaktIOn. BMLFUW, Alu.ilun& VI 
K.onup. und GestaJtun.~ BMt...r1JW. ~ilunl VI 
CidcblfisuhL BMlFUW·UW 1 .... 2IOO67·UI12015 

Alle Reetu vorbchaltclL 
WEn, Seplt:mt:Ie:r 20 15 

0ednd:1 NKh der RachtlUlJC. -OnIctauupwe- des ÖIterTe.cNschell Umwcltz.e.cheM. 
Koptcmclk des BMlRJW 

III-208 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)2 von 80

www.parlament.gv.at



VORWORT 

ICH FREUE MICH, den nunmehr bereits 6. UVP-Bericht dem Nationalrat vorlegen ZU können. 
Kein anderes Anlagengesetz ist in seiner Vollziehung so gut dokumentien. wie das Umweltvenräglich­
keitsprüfungsgesetz (UVP-G). Seit Anbeginn der Durchführung von Umwehvenräglichkeitsprüfungen 
(UVP) in Österreich werden die UVP-Verfahren in der UVP-Dokumemation des Umweltbundesamtes 
erfasst und wird über die Umsetzung der UVP in der Praxis regelmäßig dem Parlament berichtet. 

In bewähner Weise wird die Weiterentwicklung der Rechtslage auf EU- und nationaler Ebene dargelegt 
und über die Vollziehung durch die UVP-Behörden (Landesregierung. Verkehrsministerium) berichtel. 
Hauptanwendungsfalle der UVP sind weiterhin Projekte der Energiewinschaft - in besondere die auch fur 
die Energiewende wichtigen Windparks - und lnfrastrukturprojekte. 

Spe7.ielle Augenmerk liegt diesmal auch auf den Neuerungen der letzten Jahre, dem Überprüfungsantrag 
von Umweltorganisationen bei UVP-Feststellung bescheiden. wenn keine UVP erforderlich i t. und dem 
Übergang der RechtsmiUelverfahren vom Umweltsenat auf das Bunde verwaltung gericht. Auch die 
vermehne Durchfilhrung von und Beteiligung an grenzüberschreitenden UVP-Verfahren nach der Espoo­
Konvention wird beleuchtet. 

Durch ein transparentes und integratives Verfahren mit breiter Öffentlichkeitsbeteiligung und profunder 
fachlicher Beuneilung der Umweltauswirkungen filhn d.ie UVP zu besseren Projekten mit weniger 
Umwelteingriffen und leistet damit einen wiChtigen Beitrag fUr ein leben 'wenes Österreich. 

Bundesminister flir Land- und 

Forstwinschaft, Umwelt und Wasserwinschaft 
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I. EINLEITUNG 

1. ALLGEMEfNEA MERKU GE 

DER/DIE BU D ESMINlST ERIlN für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwinschafl 
(BMLFUW) hat gemäß § 44 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 ( VP-G 2(00)' dem Nationalrat 
alle drei Jahre über die Vollziehung dieses Bunde ge etzes und über nach anderen Bunde gesetzen durch · 
geflihrte Umweltverträglichkeit prüfungen (im Folgenden: UVP) zu berichten, Der erste Bericht wurde 
dem Nationalral Ende 1998 übermittelt (111-171 d,B. und Zu 111 - 171 d.B .. XX, GP), der zweite Bericht im 
August 2002 in der XXI , GP: die er Bericht konnte jedoch auf Grund der vorzeitigen Aunö ung de 

ationalrates nicht mehr behandelt werden, Er wurde im Mai 2003 nochmals in der XXII, GP eingebrachi 
und zur Kenntni genommen (III-26 Blg, StenProtNR XXII. GP), Der dritte Bericht wurde dem 
Nationalrat im Mai 2006 in der XXII. GP übermittelt (UI-223 der Beilagen), der vierte Bericht im Juni 
2009 (m ·77 der Beilagen XXIV, GP) und zulelzt der m nfte Bericht im Juni 2012 (111 -335 der Blg, 
StenProtNR XXIV, GP) , 

Neben dem UVP-G 2000 enthalten auch das Flurverfassungs.G rundsatzgesetz 1951' und das 
Grundsarzgeserz 1951 über die Behandlung der Wald- und Weidenutzungsrechte sowie besonderer 
Felddienstba rkeiten 3 Bestimmungen zur UVP im Bereich der Bodenreform, 

Ziel des vorliegenden sechsten Berichtes ist es insbe ondere einen "berblick über die Erfahrungen mil 
der Vollziehung des UVP-G 2000 im Berichtszeilraum 20 12 bis Februar 2015 ZU geben, Es wird die 
Täligkeit der mit der UVP befa sten Behörden und Organe dargeslellt. Weiters wird Uber die Aktivitäten in 
der EU und im imemationalen Bereich berichtet. Einige aktuelle Entwicklungen werden bis Sommer 2015 
berücksichtigt. 

Die Erhebung der Daten zu den UVP-Verfahren, insbesondere aus der UVP·Ookumentation, erfolgte ­
soweit nicht anders angemerkt - bis t.ichtag 28. Februa r 201 5, 

Der BeriCht wurde dem Umweltrat (§ 25 UVp·G 2(00) vorgelegt und in der Sitzung am 15. September 
20 15 diskutiert. 

2. AUFGAB E ND G RUNDLAGEN DER UVP 

DAS UVP·G 2000 ieht eine Prürung und Bewertung möglicher Auswirkungen eines 
Vorhaben auf die Umwelt unter Beteiligung der Öffentl ichkeit vor Verwi rklichung des Projekte vor. 
Gegenstand der Prüfung sind die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf Menschen, Tiere, 
Pflanzen und deren Lebensräume, Boden. Wasser, Luft und Klima. die Landschafl sowie Sach· und 
Kulturgüter unter Berücksichtigung möglicher Wechsel wirkungen und kumulierender Auswi rkungen . 

In Verfahren nach dem zweiten Abschnitt de uvp·G 2000 sind die rur ein Vorhaben relevanten 
materiellen Genehmigungsbe limmungen aller Maleriengesetze (Bundes· und Landesgeserze) von der 
Landesregierung als UVP-Behörde in einem konzentrierten Verfahren mit anzuwenden und i t in einem 
Bescheid über die Zulässigkeit eines Vorhabens zu entSCheiden. Davon ausgenommen sind bestimmte 
Straßen- und Eisenbahnvorhaben nach dem dritten Abschnitt des Uvp·G 2000, für die ein 
teilkonzentrierter Bescheid durch die Bundesminislenn/den Bundesmini ler für Verkehr. Innovation und 
Technologie (BMVIT) ZU erlas en ist. Das .. teilkonzentrierte" Genehmigungsverfahren beimIbei der 
BMVIT, in dem alle vom Bund ZU vollziehenden, rur die Ausfllhrung des Vorhabens erforderlichen 
materiellen Genehmigungsbestimmungen anzuwenden ind. auch soweit sie in den eigenen 
Wirkungsbere ich der Gemeinde fallen, und in dem auch die UVP durchzuführen ist, wird durch ein 

I Pnragr.tphenz.iuue ohne: GesetlLSbezeichnung beziehen sich aur das Uvp..c 2(xx). BGBI. Nr. (l}111993 i.d.F. 
BGBI. t ,. '4I2Ot4 . 

, t 34. und l34b. BGBI. N,. 10311951 i.d.F. BGBI. t N,. 8712005. 
, t 34. und l34b. 8GBI. N" 10311951 i.d.F. BGBI.I N" 1412006. 
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weileres leilkonzenmene Genehmigungsverfahren bei der Landesregierung ergänzt. in dem alle vom Land 
zu vollziehenden. ftir die Ausftihrung de Vorhabens erforderlichen Genehmigungsbestimmungen 
anzuwenden sind. auch soweil sie in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallen ' Dem/der BMVlT 

obliegl die Koordination der Berücksichligung der UVP in allen Genehmigungsverfahren . Damil wird zwar 

keine volle Konzentrnlion. aber eine vollSländige und besser koordiniene Berücksichtigung der UVP in 
Genehmigungsbe cheiden erreichl. 

Der Anwendungsbereich ist durch eine AuOistung der Projeknypen im Anhang I zum UVP-G 2000 bzw. 

im drinen Abschnill zum UVP-G 2000. meiSi mil bestimmlen Schwellenwenen. feslgelegl. Zusätzlich iSi 
ftir einzelne Vorhabenstypen. wenn diese in einem schutzwürdigen Gebiel verwirklichl werden sollen. 

vorgesehen. dass die Behörde bereits ab einem niedrigeren Schwellenwen im Einzelfall prüfl. ob 

schwerwiegende negative Umweltauswirkungen zu erwanen sind und daher eine UVP durchzuführen isl. 

Der Rechtssicherheil über eine allfilliige UVP-Pnichl sowie zur Durchftihrung der Einzelfallprüfungen 

dient ein f eststellungsverfahren (§§ 3 Abs. 7 und 24 Abs. 5). das ebenfalls von der Landesregierung bzw. 
dem/der BMVIT als UVP-Behörde durchzuftihren i I. 

Bis zum 31.12.2013 war der durch Bundesgesetz5 eingerichlete unabhängige Umweltsenat (US) 
Berufung behörde ftir Vorhaben nach dem zweilen Abschnill des UVP-G 2000. Seil 1.1.20 14 fungien das 

durch verfassungs- und einfachgeselzliche Regelungen zur neuen Verwaltungsgerichtsbarkeit" 
eingerichlele Bundesverwaltungsgericht7 (BVwG) als Rechtsmillelgericht über Beschwerden gegen 

sämlliche Enlscheidungen. die nach dem UVP-G 2000 getroffen wurden. also auch ftir solche nach dem 3. 
Abschnill des UVP-G 2000 (Bundesstraßen und Hochleistungstrecken) - ausgenommen si nd 

VerwaJtungsstrafverfahren nach § 45 . 

Die europarechlliche Vorgabe ftir das UVP-G bildeie die Richtlinie des Rales vom 27. Juni 1985 üher die 

VP bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. 85/337/EWG. In den Jahren 1997 und 2003 
wurde die UVP·RL geänden. 2003 wurde von der EU das mit 30. Oktober 2001 in Kraft getretene ECE· 
. hereinkommen von Aarhus über den Zugang zu Informationen. die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten aufGemeinschaftsebene 
übernommen." Damit wurden die Milgliedstaalen der EU zur Einräumung von Panei teilungen ftir 

bestimnne Umwellorganisationen verpOichtel. um so eine breite und effektive Beteiligung der Öffentlich­

keit zu erreichen" Die UVP·RL wurde im Jahr 2011 als Richtlinie 20 11/92/EU kodifizien. Die lelZte 
Änderung der konsolidienen Fas ullg der UVP-RL erfolgle 20 14 mit der Änderungs-RL 2014/521EU. Eine 
weitere gemeinschaftsrechtJiche Vorgabe für das UVP-G 2000 stellt die Judikatur des EuG H10 zur UVP­

RL dar. Zu den gemeinschaftsrechllichen Vorgaben siehe näher unter Punkt 11.1 . 

Das UVP-G 2000 setzt weiler das Übereinkommen von Espoo über die UVP im g renzüberschreitenden 

Rahmen um. Es wurde von der U -Winschaftskommission für Europa (UN-ECE) erarbeitet. Die Espoo­
Konvention ist sei t dem 10. Seplember 1997 in Kraft. Österreich hal die Espoo-Konvention im Juli 1994 

ralifizienll Dazu näher unter Punkl VIU3 . 

• o.ese Verfahrensverein(achung der sog. tellkonuntrienc:n Gcnchmigungs\crfaJtren beimIbei der BMvrr und der Landesregierung \Wrdc: 
durch die o\-elle des UVP-G 2000. SOßI. 1 Nr. 7112012. eingefUhn.. 

, 8GB!. I Nr. 11412000 ;.d.F. 8GBI. I '" 12712009 . 
.. Verwahungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 (BGBI. I Nr. SI/2012), Bundesvervl,ahungsgerichlS~LZ ' BVwGG (BGBI.I Nr. 10t2013). 

VeN'lhungsgerichlSbarke.iLS·Ausruhrungsgeseu (BGB I. I Nr. 3312013). GeseIZ zur Änderung des Umweltvenräglichkeitspriifungsgesetzes 
2000 und Aufhebung des Bundesgeset&'O Ober den Umweltsenat (BGDL ( 2013~5), 

1 Art. 131 Abs. 4 Z 21iL a) 9 -VG. 
I ÖfTentlichl:ei~leiligungs-RL 2003J3SIEG vom lS. Mai 2003. Amtsblatt der EU. L I 56/17 vom 25. Juni 2003. 
• 8GB!. U1 Nr. 88/2005. 
10 Abrufbar unter 'Nw .... cuda,cu,lot, 
" BGB!. 111 Nr. 20111997. 

III-208 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)8 von 80

www.parlament.gv.at



II. LEGI TIK 

I. GEMEl C HAFTSREC HTUCHE VORGA BE 

1.1. UVP-RL 

SEIT 1985 gibt es auf der Ebene der EU eine Richtlinie über die UmweUverträglichkeits­

prüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (im Folgenden: UVP-RL)." Diese Richtlinie 

wurde in Österreich durch das Umweltverträglichkei tsprüfungsgesetz (in der Folge: UVP-G 1993)13 

umgesetzt. Ziel der Richtlinie ist die frühe t mögliche Berücksichtigung von Auswirkungen menschlicher 

Tätigkeiten auf die Umwelt und die Vermeidung von Umweltbelastungen im Sinne des Vorsorgeprinzips. 

Die Umweltauswirkungen eines Projekts si nd im Hinblick auf den Schutl der menschlichen Ge undheit. 

e ine anzustrebende Verbesserung der mweltbedingungen, die Erhaltung der Artenvielfalt und die 

Reproduktionsfahigkei t des Ökosystems als Grundlage allen Lebens zu bewerten. 

Die Richtlinie legt sowohl inhaltliche (wie Aufgaben der UVP, Angaben des/der Antrag tellerslin, 

Berücksichtigung der UVP) als auch verfahrensmäßige Vorgaben (Information der Öffentlichkeit, 

tellungnahmemögli hkeit für die betroffene Öffentlichkeit, Behördenbeteiligung) fest. 

Durch die Änderung der UVP-RL im Jahr 1997 (im Fo lgenden : UVP-Änderungs-RL 1997)" war 

wiederum eine Anpassung der österreichischen Rechtslage notwendig. Schwerpunkte dieser 

Richtlinienänderung waren eine Auswei tung des Anwendungsbereichs. Der Anhang I der RL wurde von 

bisher 9 auf 2 1 Projekte ausgeweitet; der Anhang 11 der RL wurde um neue Projekttypen ergänzt und ein 

neuer Anhang 111 mit Kriterien ftir die Festlegung der vp-pnicht durch Setzen von Schwellenwerten oder 

die Definition von Kriterien bzw. im Einzelfall e ingeftigt. Weiters wurden ein Scopi ng-Verfahren auf 

Antrag des/der Projektwerberslin neu aufge nommen und die Bestimmungen des Art. 7 über die UVP im 

grenzüberschreitenden Rahmen im Hinblick auf die ECE-Espoo-Konvention erweitert. 

Die Umsetzung der VP-Änderungs-RL 1997 in nationales Recht unter Berücksichtigung der Judikatur 

des EuGH u zur UVP-RL 85/337/EWG erfolgte durch die VP-G- ovelle 2000", die arn I I. August 2000 

in Kraft trat (Bezeichnung des UVP-G sei ther: UVP-G 2(00). Für Österreich ergab sich vor allem die 

otwendigkei t der Ausweitung des Anwendungsbereichs des UVP-G 2000. Der Ruf nach Vereinfachung 

und Straffung des Verfahrens ließ auch diesbezüglich eine Überarbei tung s innvoll erscheinen. Da das 

Verfahren gemäß UVP-G 1993 vielfach als w beschwerlich und unnexibel empfunden wurde, war die 

Anwendung in den ersten Jahren sehr zögerlich und die Anwendungsfalle waren begrenzt. " 

Durch die Änderu ng der UVP -RL im Jahr 2003 (i m Folgenden: UVP-Änderungs-RL 2(03)'8 wurde von 

der EU das ECE-Übereinkommen von Aarhus über den Zugang zu In formationen, die 

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 

mweltangelegenhe iten (im Folgenden: Aarhus-Konvention '9) auf Gemeinschaftsebene umgesetzt. 

12 RIChdlfuc des Rates \"om 27 _6. 198~ über du! UVP bei bcslJmmlrn öffentlichen und pn\-atcn P'rojcLlcn. 85/337/EWG. 
ABI. T. L 175 S. 40 vom 5.1.1985. 

11 Bundes&~12. Ober die Prüfung der Umwdt\cnrilhchkeil und die BOr,ernelc1haung (Umv.-eh\cnriglichkensprllrunCSgC:SC:12 UVP-G). 
BGBI. Nr 69711993. 

I~ RlchtliOie 97/1 lIEG des R tes \om 3. Min 1997 zur Andaun& der RL 851337/EWG über du: UVP bei !xslJmmten öffentlichen und 
privaten Projd..tcn. ABI. EU r, L 7WS vom 14.3.1997. 

I~ lnsbesondere: d.e EuGH-Unel1e In den Rcchassachen C-133194. KommlsslonIBelgJen. C· 7~. Raad van IIte. C-30II9S. 
Komml lon/Deut.schland. C-392196. Komml tOnI1rland. 

" BGB!. I Nr. 8912000 
u VcJ. dazu ~tlS den zweiten 8cncht an den NaUOnalnlt Im Jahr 2002 zum Vollzug dt:s UVP-G (111 ·26 81g. SlenPnxNR XXII GP) sov.ie 

dlc tuelte "'on 01 Somrntt und 0... Bergthalcr ..E,,·aluatlon der Verfahren nach dem UVP...Qescu"' veröfTenthchllR der Schnftenre:lhc des 
BMLAJW, 81Uld 1112000. abrufbar unter y.y.y. bml(uy. gv ptlumy.cltlh(tmbl ym .... ('II<.c.:bull U\n/uH"male'0ill!e'D hlrnl . 

.. RKhthnle 200JlJSIEG des Europ.uschen Parlamc:nts und des Rates vom 26.S.2003 Ober die Beteiligung der OfTentlichlelt bei der 
Ausarbeitung bestimmter PUnc und Programme und zur Andcrung der IUchlllru~ .sr.U7IEWG und 9616 I lEG IR Ikzug auf die 
ÖffcDlllcbkeil5bclelhgung und den Zugang zu Gerichten. ABI. r, L 1.s6 S. 17 vom 2j.6.2003. 

I. Übereinkommen \on Aa.rhus über den Zugang zu Infonnauonen. die ÖfTe.nlhcb.ke.llsbe.te.lhlung an EnlSCheldungs\crfahrtn und den 
Zugang zu Genchten an Umy.·eltangelegenhelten samt ErtlIrung. 8G81 UI ' r 8812OOS . 
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Damit wurde fUr die Milgliedstaalen der Europäischen Union die Verpflichtung zur Einräumung der 

ParteisteIlung fUr bestimmte Umwellorganisationen aufgestell!, um 0 eine breite und effektive Beleiligung 

der Öffentlichkeit zu erreichen. Die UVP-Änderungs-RL 2003 wurde in Österreich durch die ovelle des 
UVP-G 2000 im Jahr 200420 unter Berücksichtigung der aktuellen Judikatur des EuGH umgesetzt. 

Eine weilere inhaltli he Änderung der UVP-RL 85/337/EWG erfolgte im Rahmen des sogenannten Klima­

und Energiepaketes der EU durch die RL 2009/31/EG vom 23.4.2009 über die geologische Speicherung 

von Kohlendioxid (kurz CCS-RL carbon capture and storage). Art. 31 dieser RL sieht eine Ergänzung der 
Anhänge I und 11 der UVP-RL hinsichtlich der COr Abscheideanlagen und von Pipelines fUr den Transport 

von Kohlendioxid trömen einschließlich zugehöriger Verdichlerstationen sowie der Speicherstäuen fUr 
Kohlendioxid vor. Die CCS-RL war bis 25.6.20 II in nationales Recht umzusetzen. Die msetzung in 

Österreich erfolgte u.a. durch die UVP-G- ovelle 2011 . 

Mit der kodifizierten Fassung der UVP-RL 2011/92/E vom 13.1 2.2011 wurden die Stammfassung der 

UVP-RL 85/337/EWG und die da?u ergangenen ovellen aus den Jahren 1997.2003 und 2009 aus 
Gründen der . bersichtlichkeil und Klarheit zu einer offiziellen konsolidierten Fassung 
zusammengefassl." 

Die lelzte Änderung der UVP-RL erfolgte mit der Änderungs-RL 2014/S2/EU22 vom 16.4.2014. le Ist 

am 15.5.2014 in Kraft getreten und bis 16.5.2017 umzusetzen. Die Änderungs-RL legt neue Prüfbereiche 
fest (biologische Vielfalt. Flächenverbrauch. Klimawandel. Kalastrophenrisiken). normiert eine 

Koordinierung bzw. gemeinsame Abwicklung von VP und anderen mwel!prüfungen (bei Anwendung 

von FFH- und Vogelschutz-RL) und verfUgt die leicht zugängliche, elektronische Bereitstellung der 
Unterlagen fUr die Öffentlichkeit. Das Screening bzw. die Einzelfallprüfung wurden klarer gestaltet, 

Genehmigungsentscheidungen müssen eine begründete Zusammenfassung der Umwel!auswirkungen. der 
Auflagen und eine Beschreibung von Vemlinderungsmaßnahmen und Monitoring-Maßnahmen enthalten. 

Schließlich wurden die Auswahlkriterien fUr das creening und die Inhalte des Umwel!berichles (Anhänge 
111 und IV) erweitert und konkretisiert. 

1.2. E -BESCHWERDEVERFAHREN 

1.2.1. ABGESCHLOSSENE U D EI GESTELLTE PILOTVORVERFAHRE U D 
VERTRAG VERLETZU GSVERFAHRE 

PILOT-VERFAHRE der Europäischen Kommission stellen Vorverfahren zur Klärung von 
möglichen Verstößen gegen Europäische Recht dar. Es sollen dabei auf direktem Wege zwischen der 
Kommission und dem betroffenen Mitgliedsstaat die Vorwürfe zu Beschwerden geklärt werden, bevor ein 
Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 25 AEUV eingeleitet wird. Mehrere der im 5. UVP-Bericht an 
den ationalrat2012 noch erwähnten Pilot-Vorverfahren. in denen die Kommi ion aufgrund eingelangter 
Beschwerden Österreich jeweils ersucht haue mitzuteilen, ob fUr die jeweiligen Projelcte eine UVP 
durchgefUhrt wurde. wurden zwischenzeitlich durch Beschlus der Kommission einge teilt. da die 
jeweiligen österreich ischen AntwortSChreiben demnach als ausreichend begründet akzeptiert worden sind. 
Das betrifft die Pilotverfahrcn zu: Umgehungsstraße "Schützen am Gebirge" im Burgenland 

r. 2341111/E VI. wasserbaulich-ökologischer alUrversuch Bad DeuLSch-Altenburg r. 371109/E VI. 
Hotelprojekt .. Lacus Felix" in Gmunden Nr. 3336112IE VI und diverse andere Verfahren, die eine UVP­
Thematik nur in Teilbereichen berührt haben. 

" BGB!. I Nr. I S3I2001. 
U ABI L 2611 ' -om 28.1 201 2 
2l ABI. L 12411 \ om 25.4.2014 

, 
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Aufgrund der ovellierung de UVp·G 2000 durch die ovelle BGB!. I Nr. 95120132J wurde das 

Vertragsverletzungsverfahren r. 200814407 von ovember 2009. Einrichtung einer Talabfahrt als 
olweg im Schigebiet am Pitztaler Gletscher, eingesteUt. ach zwei Stellungnahmen der Republik 

Ö terreich vom Jänner 2010 und eptember 2011 halle die Kommi sion im April 2012 eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme an Österreich gerichtet. letztlich aber mit Beschlu vom 26. September 2013 das 

Verfahren eingestellt. 

1.2.2. NEU ERÖFFNETE BZW. OCH LAUFE DE VERFAHRE : 

IM BERJ CHTSZEITRA UM wurde im Zusammenhang mit der UVP·RL ein laufendes 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich fortgefUhrt und ein Pilot-Vor verfahren eingeleitet. 

Vertragsverletzungsverfahren r. 201212013 betreffend die msetzung des Art. 10a der 

UVP· RL (= Art. 11 der geltenden UVP· RL) Öffenllichkeitsbeleiligung . fortrtihrun g 

Nach einem 2009 vorgelegten Auskunftsersuchen und einem 20 II eingeleiteten und länner 2012 

einge telhen Pilotvorverfahren eröffnete die Europäischen Kommission mit Mahnschreiben vom 
28. Februar 2012 das VertragsverlelZung verfahren gegen die Republik Österreich wegen 
mangelhafter Umsetzung von Art. 10a UVp·RL (enlSpri ht Art. II der gehenden RL und 

behandeh im Rahmen der ÖffentlichkeilSbeteiligung den Zugang zu RechlSschutz gegen 
EntsCheidungen nach der VP-RL) ein. Begründung fUr die Verfahrenseinleitung und 

Kernpunkte der Kritik der Kommi ion an Ö terreichs mangelnder RechlSumselZung betreffen 

den Vorwurf der eingeschränkten Antragslegitimation und ParteisteIlung im österreichischen 
Verfahren zur FeslSteliung des Vorliegens einer UVp·pnicht fUr ein Vorhaben, demnach die 

mangelnde ParteisteIlung von Einzelpersonen und NGOs, insbesondere deren fehlende 
RechlSmillelmöglichkeit gegen "negative" Fe lStellungsentsCheidungen, keine UVP fiir ein 

Vorhaben durchfUhren zu milssen." Weitere Mahnpunkte betreffen die im ö terreichischen 
Verwahungsverfahren und folglich auch in UVP·Verfahren allgemein vorgesehene 

Präklusionsregel (ganz oder teil weiser Verlust der Part.eistellung bei nicht rechlZeitigem Erslatten 

von Vorbringen an die Behörde bzw. bei Untätigkeit) sowie die Beschränkung der 
RechlSmillelmöglichkeit von Einzelpersonen, in UVP-Genehmigungsverfahren nur subjektive 
öffentliche Rechte, jedoch keine objektiven UmwellSchulZvorschriften gehend machen zu 

können. Schließlich betrifft die Kritik der Kommis ion vor dem Hintergrund auch der Aarhus· 

Konvention die Au gestaltung der österreichischen Bürgerinitiativen, wie sie im UVP·G 2000 
vorgesehen und normiert sind (Kritik am behauptet diskriminierenden Anknüpfungspunkt des 

Hauptwohnsitzes als Teilnahmevoraus elZung an einer Bürgerinitiative). Zwischen Juni 2012 

und Juni 2015 erfolgten millierweile flinf ausführliche Stellungnahmen Österreichs zur 
bestehenden RechlSlage, der begründeten Stellungnahme der Kommission vom 18. Oktober 2013 

folgte ein weiteres Au kunftsersuchen am 29_ Juni 2015. Das Verfahren ist noch im Gange. 

- Pilot· Vorverfahren r. 44831131ENVI zum Zusammenschluss der Skigebiete Lech und 
Warth 

Die Europäische Kommission ersuchte mit Schreiben vom 25 .1.2013 die Republik Österreich um 
Auskunft zu einer Beschwerde des Alpenschutzvereins fUr Vorarlberg, wonach im Rahmen der 

Genehmigung fUr eine Liflverbindung (SkigebielSzusammenschluss Lech·Warth) in Vorarlberg 

keine UVP du.rchgefUhrt wurde. In der ö terreichi chen tellungnahme vom 3. April 2013 wurde 
unter Zugrundelegung von AusfUhrungen zum Schwellenwertsystem des UVP·G 2000 für 
Pisten neubau oder Lifttrassen sowie der Regelungen zur BagateUgrenze (25% des 

1\ Mn dieser NQ\-clle ,,"'Urde § 3. Abs. UVP-G 2000. wonach rur Maßnahmen. die Gegenstand \ 'Qß "erwaltungsrechlhchen Anpassungs­
oder Sanierungsmaßnahmcn sind. keine Uvp vorgesehen \IIoW. aufgchoben: dies wurde du Europäischen Kommi ioo notifLlicn. 

lot Mit Novelle 2012 .... llrde rur Umwelt·NGOs em Überprüfunprecht gegen dc:nutlgc negative Fcststellungsbeschclde eingefUhn. 
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Schwellenwenes) bei Vorhabensaufsplilterung bzw. Kumulierung dargelegt, dass das Vorhaben 

unter der Bagatellgrenze liegt. Da Vorhaben berühn kein Schutzgebiet und fUr die Berechnung 
des Schwellenwens waren bei boden ferner SeilfUhrung nur jene Flächen tatbestandsrelevant, die 

von Geländeveränderungen betroffen sind. Damit wurde dargestellt. dass das genannte Vorhaben 
zwar naturschutzrechtlichen Vorschriflen. nicht jedoch der Pflicht zur DurchfUhrung einer UVP 

unterliegt. Da Vorhaben wurde zwischenzeitlich realisien und in Betrieb genommen. Seit 

Überminlung der österreich ischen Stellungnahme im April 2013 wurden von der Europäischen 
Kommission keine weiteren Verfahrensschrille gesetzt . 

1.3. VORABENTSCHELDUNGSERSUCHE (VA-E) AN DEN EUGH 

VA-E des VwGH an den EuG H betreffend Bindungswirkung von UVP­

Festslellungsbescheiden, Rs C-57OJ I3; EuGH-Urteil vom 16.4.2015; VwG H-Erkenntnis 
vom 22.6.20 I 5 

Mil Beschluss vom 16. Oktober 2013 richtete der VwGH ein VorabenlSCheidungsersuchen an 
den EuGH im Zusammenhang mit dem bei ihm anhängigen Verfahren .. Gruber", ZI. EU 

2013/0006-1 (2012104/0040). Diesem Verfahren liegt ein gewerberechtliches 
Genehmigung verfahren fUr die Errichtung eines EinkaufszenlIUnlS zugrunde, für das in einem 

vorangegangenen Fe tstellungsverfahren durch die zuständige UVP-Behörde die UVP-Pflicht 
verneint wurde, wogegen sich eine achbarin im anschließenden gewerberecht.lichen Verfahren 

zur Wehr setzte. 

Der VwGH richte I an den EuGH die Frage, ob das Union,recht einer nationalen Rechtslage 
entgegen teht. nach der ein UVP-Feststellungsbescheid , mit dem festgestellt wird, dass bei 

einem be timmten Projekt keine UVP durchzuführen ist, Bindungswirkung auch fUr achbarn 
entfaltet, obwohl ihnen im vorangegangenen Feststellungsverfahren keine PaneisteIlung zukam 
und achbarn ihre Einwendungen gegen das Vorhaben nur im Genehmigungsverfahren nach den 
Verwaltungsmaterien erheben können. Bei Bejahung dieses Widerspruchs stellt er die weitere 

Frage der unmittelbaren Anwendung von Unionsrecht, insbesondere der UVP-RL, hinsichtlich 
der Vemeinung der Bindungswirkung. 

In seinem rtei.! vom 16. April 2015 hat der EuGH festgestellt, das eine deranige 

Bindungswirkung, insofern sie Mitglieder der .. betroffenen Öffentlichkeit" i.S. v. An . lAbs. 2 
UVP-RL (u.a. Nachbarn nach der GewO), die die Kriterien des nationalen Rechts in Be7.ug auf 

das "ausreichende Interesse" oder die .. Rechtsverle12ung" erfüllen, von einem Rechtsbehelf zur 
AnfeChtung einer solchen Entscheidung ausschließt, den Anforderungen des An. I 1 der UV P-RL 
entgegensteht. Unter diesen Umständen ist die Bindungswirkung von negativen 

Feststellungsbescheiden nichl unionkonfonn. 

Mit Erkenntnis vom 22. Juni 2015, Zl. 2015/04/0002, wurde naChfolgend das betreffende 

Beschwerdeverfahren vom VwG H entschieden. Dem EuGH-Uneil folgend stellt der VwGH fe t, 

dass Einzelpersonen, denen als Nachbarn in gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren 
PaneisteIlung zukommt, zur "betToffenen Öffentlichkeit" i.S.v. An. lAbs. 2 UVP-RL gehören 

und über ein ausreichendes Interesse verfugen, um bzgl. einer negativen 

Feststellungsentscheidung einen Rechtsbehelf einlegen zu können. Entgegen der bisherigen 
Rechtsprechung de VwGH hat der VP-Feststellungsbescheid gegenüber diesen Personen, 

denen eine Panei teilung im Feststellungsverfahren nicht zukommt, keine Bindungswirkung. 
Der angefochtene Bescheid wurde im Ergebnis vom VwGH aufgehoben : Danach ist bei 

entsprechenden Vorbri ngen jede (Fach -) Behörde im Verwaltung verfahren verpflichtet, ihre 

Zuständigkeit von Amts wegen umer Berücksichtigung einer allfälligen UVP-Pflicht des 
eingereichten Vorhabens zu prüfen und auf Grund nachvollziehbarer Feststellungen im 
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angefochlenen Bescheid darzulegen. warum sie vom Fehlen einer UVP-Pftichl und damil von 

ihrer Zu ländigkeil ausgeh!. 

VA -E des VwGH an den EuG H betreffend die Testrorderung von Erdgas, Rs C-531113; 

E uGH- rteil vom 11.2.2015; VwGH-Erkenntnis vom 22.6_2015 

Zur Auslegung de Anhangs I r. 14 UVP-RL hane der VwGH mil Beschluss vom I I . 

Seplember 20 I 3, Zl. EU 20 I 3/0003-1 (20 I 1/04/0178). mehrere Fragen hinsichllich der 

Genehmigung einer TesLfOrderung von E rdgas (§ 119 MinroG) im Rahmen einer 

Aufschlussbohrung als Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichlel. Fraglich war, ob 

eine zeitlich und mengenmäßig begrenzle TeslfOrderung von Erdgas, die im Rahmen einer 

Auf chlussbohrung zur Erforschung der Winschafllichkeil einer dauerhaflen Gewinnung von 

Erdgas durchgeftihrt wird, mit dem Talbesland nach Anhang I Nr. 14 der UVP-RL in Bezug 

gebrachl werden kann und ob der nationale Talbestand im UVP-G 2000, der einen 

Schwellenwert an die "Förderung pro onde" knOpft, den Vorgaben der UVP-RL widersprich!. 

Zudem siel he sich eine Frage im Zusammenhang mil der Kumulierung mehrerer 

Aufschlussbohrungen ftir die Gasförderung. 

Der EuG H hai mil rteil vom 11. Februar 2015 ÖSlerreichs Auffa sung geleill. dass eine 

Aufschlu sbohrung, in deren Rahmen eine Te tförderung von Erdgas und Erdöl (§ I 19 MinroG) 

beabsichligl iSI. nicht in den Anwendungsbereich von Anhang I r. 14 der UVP-RL 

(verpflichtende UVP) fälll. Aufschlussbohrungen fallen. soweit sie Tielbohrungen sind, unter 

Anhang n r. 2 lil. b UVP- RL, sodas grundsätzlich zu klären ist, ob mil erheblichen 

Umwehauswirkungen zu rechnen iSI (hierbei sind auch elwaige kumulalive Auswirkungen 

anderer Projekle zu berü ksichligen). Dies kann durch Fesllegung von Schwellenwerten oder 

Krilerien oder die Durchführung einer Einzelfallprüfung erfolgen. Eine generelle Au nahme von 
Probe- und Erkundungsbohrungen durch nalionales Rechl wird durch diese Judikalur daher 

ausgeschlossen. 

Mit Erkenntnis vom 22. Juni 2015, ZI. 2015/04/0001 , hai der VwGH ftir den 

zugrundeliegenden Beschwerdefall fe Igeslelll, dass die ,,(Fach)Behörde verpflichlei (i I), ihre 

Zu ländigkeil von Amts wegen unler Berücksichtigung einer allfjlligen UVP-Pftichl des 

eingereichlen Vorhabens zu prüfen und auf Grund nachvollziehbarer Feslslellungen im 

angefochlenen Bescheid darzulegen, warum sie vom Fehlen einer UVP-Pftichl und damil von 

ihrer Zusländigkeil ausgehi". Da der EuG H die vorliegende Aufschlussbohrung al eine 

Tielbohrung LS. v. Anhang 11 r. 2 lil. d. der RL 85/337 qualifizierte und daran die Verpftichtung 

der zuständigen nationalen Behörde geknüpfl sah. die Frage zu prüfen, "ob unter 

Berücksichtigung der Kriterien in Anhang 111 der RL eine UVP vorzunehmen ist" "nd "ob die 
Urnweltauswirkungen der Aufschlussbohrungen wegen der Auswirkungen anderer Projekte" ­

ungeachlet der Gemeindegrenzen - .,größeres Gewicht haben könnten al bei deren Fehlen". eine 

derartige Prüfung durch die belangle Behörde LR. ihrer Zuständigkeitsprürung aber nichl 

vorgenommen wurde, hai der VwG H den angefOChtenen Bescheid mil inhalll.icher 
Rechtswidrigkeil belastel gesehen und aufgehoben. 

- VA -E-Antrag des VwGH an den EuGH zu Übergangsbestimmungen nach § 46 Abs. 20 Z4 

VP-G. 

Mit Beschluss VOm 25.6.2015. Z\. EU 201510004. richtete der VwGH ein 

Vorabemscheidungsersuchen an den EuGH bzg\. einer Revision gegen ein Urteil des BVwG vom 

12.9.2014. Z\. WI04 2010407-1I2E, betreffend die Festslellung der UVP-Pftichl rur eine 

Abfallbehandlungsanlage. Dem EuG H wurde die Frage der Konformitäl der 

Übergangsbestimmung von § 46 Abs. 20 Z 4 UVP-G mil der UVP-RL. insbesondere mil den 

Grundsätzen der Rechtssicherheit und de Venrauensschutzes, vorgelegt. ach dieser nalionalen 

Übergang be timmung wird ftir gewisse Altverfahren, die über unabänderliche und 
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rechtskräftige Matcriengenehmigungen verfugen, eine UVP-Genehmigung tingien und damit das 

Manko eines Fehlens einer erforderlichen UVP-Genehmigung quasi in Ausnahmefallen und nach 

einer langjährigen Übergangsfrist ,.geheilt" und der ordentliche Rechtszustand hergestellt. 

2. VE RFASS G RECHTLIC HE GRU DLAGEN 

KOMPETE ZRECHTLIC H GR "NDETE sich das UVP-G 2000 ursprünglich auf die im Zuge 

der B-VG- ovelle. BGBI. r. 50811993. eingefügten Bundeskompetenzen flir UVP in An. 11 Abs. I Z 7 

B- VG. An. I lAbs. 6 bis 9 B- VG und An. 10 Abs. I Z 9 B-VG. Mit Geltung bis zum 31.1 2.20 I 3 war der 

Umweltsenat als sachlich in Betracht kommende Oberbehörde in An. I lAbs. 7 B-VG veranken gewesen. 
Durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits- ovelle 20 12. BGBI. I r. 5112012. wurden die 

verfassungsrechtlichen Grundlagen angepasst und die Kompetenz flir Entscheidungen über Beschwerden 

gegen Entscheidungen na h dem VP-G 2000 dem Bundesverwaltungsgericht" übenrogen und der 
Umweltsenat mit Wirkung I. Jänner 2014 aufgelöst. Siehe hierzu weiter unter Kap. IV. 

Die Kompetenzen Lur Regelung der VP beziehen sich auf .• Vorhaben, die erhebliche Auswirkungen auf 
die mwelt haben können" und dienen vor allem der Umsetzung der UVP_RL.26 Im Sinn einer 

intrasystematischen Weiterentwicklung des UVP-Kompetenztatbestandes ist auch eine Ausweitung des 

Anwendungsbereiches abgedeckt, da es sich bei den neu erfassten Vorhaben um sol he mit erheblichen 
mweltauswirkungen handelt und der Zweck der Umsetzung der UVP-RL erftillt wird. 

3. VP-G OV ELL EN VON 2009 BIS 2014 

VO M I KRAFlTRET E des UYP-G 1993 bis turn Stichtag des gegenständlichen 

Berichtszeitraumes wurde das UVP-G 2000 flinfzehn Mal novellien. Was die YP-G ovellen von 1996. 
2000,2001,2002.2004, 2005, 2006 und 2008 betrifft, so wird hier auf den vorigen 5. VP-Bericht an den 

ationalrat 2012 verwiesen.2
' Im Folgenden kommen daher die ovellen der Jahre 2009. 201 I. 2012, 2013 

und 2014 näher zur Darstellung. 

Die '8 p - ovelle 2~ halle folgende Schwerpunkte: 

.. Klima- und Energiekonzept": Die inhaltlichen Anforderungen an die UVE wurden erweiten. 
In allen Verfahren ist ein KJima- und Energiekonzept beizubringen. das auch Maßnahmen zur 
Reduktion der klimarelevanten Treibhausgase anzuflihren hat. 

.. Mitwirkende Behörden" ind auch jene. die zur Erlas ung von zur Ausflihrung des Vorhabens 
(= Errichtung oder Betrieb) notwendigen Verordnungen zuständig sind (i n erster Linie ist dabei 

an die gem. § 43 StvO flir verkehrsbeschrnnkende Maßnahmen zuständige Behörden gedacht). 

Kosten. die der Behörde bei der Durchflihrung der Verfahren nach dem YP-G erwachsen. wie 
Gebühren oder Honorare ftir Sachverständige oder Koordinatoren/Koordinatorinnen. sind vom 

Projektwerber/von der Projektwerberin zu tragen. Die Behörde k.ann dem Projektwerber/der 
Projektwerberin auftragen diese Kosten nach Prüfung der sachlichen und rechnerischen 

Richtigkeit durch die Behörde. direkt zu bezahlen (§ 12 Abs. 3 UVP-G 2000) . 

.. Investorenservice": Die bereits häufig geObte und auch gemäß Umweltinformationsgesetz 
gebotene Pr.uis. dass dem Projektwerber/der Projektwerberin bei der Behörde vorhandene 

Informationen flir die Projekterstellung zur Verfugung gestellt werden. wurde gesetzlich 
veranken. 

n Das B.VG gchl rur Besch\\o'Croen 10 Art. 131 B·VG bis auf wenige Ausnahmen. darunter UVP-Rechw.achcn ... on einer Generalkompetcnz 
der neun Landes\CN""Iltungs&enchte (LV-.G) IU . In An. 131 AM. 4 Z 2 hL. B-VG Wird dem Bundesecscagcberdlc 
,erflWunS m:htHche BefugniS erteilt, mittels 8undcs&C$d2 VP-Agc:ndc:n an das Bundes\et'Vt-.Jlungsaenchl (BV ... 'G) zu Uberuagen. Von 
di~ MOglichldt ... 'Urde in t 40 UVP-G 2000 GebnlUch gemacht Seit 1.1.2014 entscheidet das BV ... -C Ober alle Beschwerden aegen 
EnliChcldungen auch ~ nach dem 3, Abschmll nach dem P-G 2000 

" Soehe dazu AB 1142 B18. Stenl'n"NR XYlll. GI'. 
n S. S. UVP·Benc:ht an den Nallonalra12012. GZ BMLfUW·UW 1.4.2,0047·V/II2012. JUßI 2012. S. 11 IT. Folgende: UVP.<J No'cllcn Sind 

da,'on Im Einzelnen umr SI 8GBI Nr. 71311996. BGBI. I r. 8912000. BGBI 1 Nr. 15811998. BGBI. I Nr 10812001. BGBI. I Nr 
15112001 . Bund<sSlrullcn·Üb<rtn>gunS'ges<IZ. 8GBI. I , . 5012002. BGBI. IN,. 15312OOJ. BG81.1 N, 14I2OO5.8GBI IN,. 14912006. 
8GB I IN, 212008. 

" 8GBI IN, 8712009. 
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Einfuhrung eines "Verfahrensmonitorings" 

In Reaktion auf das VertragsverlelZungsverfahren r. 200612268 wegen nicht korrekter 

Umsetzung der UVP-RL wurden neue Tatbestände in Spalte 3 (Einzelfall prüfung in 

schulzwürdigen Gebieten) des Anhanges I flir folgende Vorhaben typen geschaffen: Deponien . 

wasserwinschaftliche Projekte. Holz- und Papierindustrie. metallverarbeitende Industrie und 

Automobilindustrie. Kokereien und Nahrungsmittelinduslrie. 

Weiters wurden folgende Tatbestände auf Grund von Vollzug problemen überarbeitet : 
Schigebiete (Z 12), Augplätze (Z 14), Wasserstraßen (Z 15), Städtebau vorhaben (Z 18). 

Parkplätze (Z 21). Wasserkraftanlagen (Z 30). chutz- und Regulierungsbauten (Z 42). 

In Anhang 2 wird aufgrund der Forderung der Europäischen Kommis ion. auch historisch. 
kulturell oder archäologisch bedeutende Landschaften (wie z.B. U ESCO-Welterbe tätten) zu 

erwähnen. in Kategorie A nunmehr zusätzlich auf jene Gebiete abgestellt. die in der Liste der 

Welterbe tälten eingetragen sind. 

Im dritten Abschnitt des UVP-G 2000 kam es zu einer Änderung im Anwendungsbereich bei 

Hochleistungs trecken. Änderungen unter 10 km sind. soweit sie eine Trassenänderung oder 

Gleiszulage beinhalten und daher nach der erwähnten Judikatur UVP-pflichtig sind. im 
vereinfachten Verfahren UVP-pflichtig. 

VP- ovelle 2011 (CCS-Umsetzung)": Die CCS-RichtlinielO sieht neben Bestimmungen zur 

umweltvertr'Jglichen geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid auch eine Pflicht zur 

Durchfuhrung einer UVP flir die Ab cheidung. den Transport und die geologische Speicherung 
von Kohlenstoffdioxid vor (Art. 31 der Richtlinie 2009/3 lIEG über die geologische Speicherung 

von Kohlendioxid - CCS-Richtlinie). In Umsetzung von Art. 31 der RL 2009/3 lIEG wurden im 

UVP-G 2000 die ent prechenden UVP-relevanten Tatbestände ergänzt. 

Im Jahr 201 2 wurden zwei VP-G ovellen erlassen. Die erste ovelle" machte im Rahmen 

von Art. 131 Ab . 4 Z 2 lit. a B-VG davon Gebrauch. Beschwerden nach dem UVP-G 2000 dem 

BVwG zuzuwei en. 

Mit der zweilen ovelJe 201 23
' des UVP-G wurden eine umfassende inhaltliche ovellierung 

durchgeflihrt und Maßnahmen zur Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung aufgenommen. 

darunter die Einführung der Möglichkeit zur sofortigen Durchflihrung einer VP anstelle einer 

EFP. der Entfall der ParteisteIlung von mitwirkenden Behörden im Feststellungsverfahren und 
die Möglichkeit der Reduzierung von Einreichunterlagen. Für anerkannte Umweltorganisationen 

wurde der Rechtsbehelf eines (nachträglichen) berprüfungsantrags gegen negative 
FeststellungsenlSCheidungen geschaffen. womit auf die Ergebn.isse eines 

Vertragsverletzungsverfah.rens gegen Österreich reag.iert wurde." In Verbesserung der 
Teilkonzentration sind fur Verfahren nach dem 3. Abschnitt des UVP-G nur mehr zwei 

Genehmigungsbescheide - durch den/die BMVIT und die Lande regierung (LReg) - notwendig. 

Des Weiteren wurde die Heranziehung von besonderen Immissionsschutzvorschriften flir 
Infrastruklurvorhaben vereinheitlicht. Ln den Anhängen reagiene man auf die vermehrten 

Absichten zur Gasförderung mittels "Schiefergas-Fracking" und in Bezug auf 
Städtebau vorhaben. Wasser-. Windkraft- und Feuerungsanlagen wurden - auf Wunsch der Pr .. i 
- Verbesserungen und KJarstellungen vorgenommen. 

" BGBI. 1 Nr. 144/2011. 
liI Riehliinie 2009/3 lIEG ober die ,eologische Spe.icherung ,,'on Kohlenstoffdiox-Id. 
11 9GO!. I Nr. 5112012. 
!1 BGBI. I Nr. 77f2012, 
n MI' Mahnschreiben \oOffi 23. Februar 20121eitete die Europäuchc Kommis~ilon gegen ÖSl.em:ich d.a5 Vertrngs\'crlelzungs\lcrfllhrtn 

r. 201212013 dn. da ().;,temich U.a.. d:KI:urt:h gegen die Verpnichtung l'iU Anikcl 10u der UVP-RL 85fJ31IEWG (hemm die 
Ofrentlichkeitsbelcilisung) "'entloßtn hnbe. dass sie die RcchlSmittelbefugnis gegen dje Entscheidung im Rahmen des 
Femtcllungs\'erfahrens zur UVP·pfljch, eines Projektes auf die Projd:t\\'efberin. die Slandongemcinde. die mitWIrkenden Behörden und 
den Um .... -ehanwalt beschränke und Umweltorganisalionen kein Rechtsbehdf 7ustilndc:. Dieses V~ahren iSI noch nicht ahgeschlos~n. 
iehe hierzu oben unter Pkt. I. J .2. 
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Die YP-G ovelle 2013.\4 brachte Anpassungen des UVP-G 2ooo an die neu geschaffene 

Verwallungsgerichtsbarkeit. Dabei ging es auch darum. die bisher in UVP-Verfahren bewähnen 
Verfahrensregeln auch fUr die Verfahren vor dem BVwG gewährleistet zu haben; schließlich 

sollte auch der Übergang vom Umwellsenat auf das BVwG dadurch effizient gestallet werden. 

Mit der VP-G ovelle 2014" wurde eine Ergänzung in der Übergangsbestimmung in § 46 
Abs. 24 Z 5 eingefUhn . wonach in Rechtsminelverfahren in Angelegenheiten de 3. Abschnitts 

filr .,Altverfahren" (Vorhaben mit Einreichdarum vor dem 31.12.20 I 2. fUr das bis 31.12.2013 

noch keine Entscheidung nah dem 3. Abschnin getroffen wurde) nach § 23 b VP-G 

(Hochleisrungsstrecken) - in Entsprechung zur bereits bestehenden Übergangsregelung fUr 
Verfahren nach §§ 23 a leg.cit. (Bundesstraßen) - der Au schluss der aufschiebenden Wirkung 

von Rechtsminein gewährleistet wird. Die ovelle soille dem öffentlichen Verkehrsimeresse 
dadurch dienen. dass Beschwerden keine aufschiebende Wirkung zukommt.'" 

4. VE RORON NGEI " BELA TETE GEBIETE (L FT)" 

A F GRU 0 von § 3 Abs. 8 UVP-G 2ooo hat der/die BMLFUW durch Verord nung jene 

Gebiete des jeweiligen Bunde landes festzulegen. in denen die lmmissionsgrenzwerte des IG-L wieder­
holl oder auf längere Zeit überschritten werden (schutzwürdige Gebiete der Kategorie D - "belastetes 
Gebiet - Lufl" gemäß Anhang 2 UVP-G 2ooo). 

Bei Vorhaben. ftir deren Typ in Anhang I Spalle 3 des UVP-G 2ooo ein besonderer Schwellenwen fUr 
schulZwürdige Gebiete der Kategorie 0 ( .. belastetes Gebiet - Lufl") fes tgelegt wurde, ist bereits ab 

Erreichen dieses Schwellenwenes eine Einzelfallprüfung (EFP) dahingehend durchzuftihren. ob unter 
BerüCksichtigung des Ausmaßes und der anhallenden Belastungen durch Umweltauswirkungen der 
Schutzzweck, ftir den das schulZwtirdige Gebiet festgelegt wurde. wesentlich beeintr'Jchtigt wird und daher 

eine UV P durchzufUhren ist. Ein unminelbarer Zu ammenhang zwischen festgelegtem Gebiet und 

geplantem Vorhaben kann nachfolgend eine UVP auslösen. Dieser Zusammenhang besteht. wenn der 
Luftschadstoff. ftir den das Gebiet ausgewiesen wurde. vom geplanten Vorhaben eminien werden kann. 

Durch diese Verordnung, die nach den aktuellen Luftreinhaltedaten regelmäßig zu akrualisieren ist. wird 
die Vorgabe der UVP-RL umgesetzt. wonach die Auswirkungen eines Vorhabens auf Gebiete. in denen die 

Umweltqualitätsnormen der EU überschrinen sind. in die Fe tstellung der VP-Pflicht eines Vorhabens 
einfließen müssen. Die derzeit gültige Verordnung stammt vom Juni 2015.31 

Auf Grund der aktuellen Daten. die sich v.a. betreffend den chadstoff PM 10 in den lelzten Jahren 
verbessen haben. wurden gegenüber der Verordnung au dem Jahr 2008 in der nun geltenden Verordnung 

im wesentlichen Gebie\seinschränkungen vorgenommen: So konnte hinsichtlich PM 10 die Ausweisung 
einzelner Gemeinden in neun Bezirken iederösterrei hs, in sieben Bezirken der Steiermark. einzelner 

Gemeinden im Inntal sowie Lienz in Tirol und die bisher erfassten tadtgebiete Vorarlbergs (Dombim. 

Feldkirch. Höchst, Lustenau) gestrichen werden. Lokale kleinrnumige euausweisungen betreffend PM ,o 
wurden in Kärnten und Oberösterreich durchgefUhn. Eine geringe Erweiterung des belasteten Gebiets 

betreffend Stickstoffdioxid erfOlgte an der A 2 üdautobahn im Raum Klagenfun. im tadtgebiet von Linz 
sowie an der A 12 Inmal Autobahn konnten hingegen Einschränkungen festgelegt werden. Betreffend Blei 

im Staubniederschlag in Donawitz und Cadmium im Staubniederschlag in Brixlegg haben sich die 
Belastungen deutlich verbessen. eine Ausweisung war daher nicht mehr notwendig . 

• BGBI. I Nr 9S12013 . 
• ~ BGBI. I Nr 1412014 
110 Da ~me Sonderstellung dtt aufsducbC'nckn Wtrkung In ~n Ubcrgangsbc:slJmmungen nur rur Bundesstraßen ·Vorhaben. nlchl aber rur 

Hochklslungistrecken ( htcne) Im UVp·G 2000 \cranken ",'urdc. ~ltc: eITle kglSllSChe Anpassung dJe5C OIfferenncrun& beheben. 
n Verordnung des BMLFUW Ober belaste1c Gebtete (Luf1 ) zum Vp·G 2000. BGBI 11 Nr. 16612015. 
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III. VOLLZUG 

1. STA TISTISC HE A SWERTUNG VON UVp. VERFAHREN 

lN DIESEM KAPITEL werden sI<"i li sehe Aspekle zweier Zeiträume ftir UVP­
FeslSlellungsverfahren und UVP-Genehmigungsverfahren dargesIelli. So wird ftir durchgeflihne UVP­
Feststellungsverfahren und ge onden ftir UVP-Genehmigungsverfahren einerseits eine langjährige 
Betrachtung seil dem Jahr 2000 und andererseits eine kürzere Betrachtung für den Berichtszeitraum 
von I. Jänner 2012 bis 28. Februar 2015 durchgeftihn. Davon abweichende ZeiLräume ftir Einzelfalle 
werden gesonden angegeben. Das Jahr 2015 wird graphisch differenzien ausgeftihn, da kein volles 
Kalenderjahr zur Darslellung kommen kann. 

Die Dalen wU.rden der UVP-Dokumemation des Umwehbundesamtes38 entnommen und erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, da nur jene Daten berücksichtigt werden konnLen, die von den jeweiligen 
UVP-Behörden (Landesregierungen bzw. BMVln dem BMLFUW oder dem Umwellbundesamt 
übennineh wurden. Zudem konnlen die DaLen nur in der An erfasst werden, wie sie vom 
Umwehbunde amt in die UVP-Datenbank eingegeben und ausgewenel wurden. Eine Qualilälssicherung 
der Dalen der UV P-Dokumenlation wi.rd alljährl ich im Rahmen des UVP-Arbeilskreises vorgenommen 
( iehe Punkl V.3.). 

Weiters wird über das Verfahrensmonitoring für die Jahre 2009 - 2014 berichtet. Die UVP-Behörden 
haben seit der ovelle 2009 Angaben über die jedes Jahr durchgeftihnen UVP-Verfahren inklusive An, 
Zah l und Verfah.rensdauer sowie die aktuellen Links auf die jeweiligen IntemelSeilen der UVP-Behörden, 
auf denen Kundmachungen gemäß § 9 Abs. 4 UVP-G 2000 erfolgen, zu übennillein. 

2. UVP-FESTSTELLUNGSVERFAHREN 

2. 1. LANGFR ISTIGE BETRACHTUNG SEIT 2000 

DlE ZAHL DER FESTSTELL GSVERFAHRE erfas I beim Umweltbundesami flir den 
Zeitraum seit 2000 1.245 Feststellungsbescheide. Aus der nachfolgenden Au wenung geht hervor, dass 
die Anzahl der UVP-FeslStellungsverfahren in den Jahren 2000 bis 2004 im Schnill bei rund 40 Verfahren 
pro Jahr lag. Seit 2005 erhöhte sich die Anzahl der FeslStellungsverfahren pro Jahr erheblich und liegt im 
Schniu bei gut 100 Verfahren pro Jahr. In diesem Zeitraum wurden vor allem Feststellungsverfahren zu 
lnfrastrukturprojekten. Projekten im Bereich der Land- und Forstwinschaft oder Bergbau durchgeftihn. Für 
das Jahr 2015 bis zum Ende des Berichtszeitraums am 28.2.2015 lagen 13 FeslSteliungsbescheide vor. 

11 
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Langjährige Zahl der Feststellungsverfahren absolut 

126 125 

2000 2001 2002 200J 2001 2005 2006 zocn 2008 2009 ZOIO ZOll ZO 12 ZO I J ZOl4 ZO I 5 

AbbIldung I : Fuutellun1(sl~rfahrrn (EntscheIdungen) l'OO 1. / .2000 bi.s 28.2.20/5 abSOlld nach JahrM unUr 
Btlrochtun,'t des Durchschnitts ~ t;tr Ptnodtn 

ALS ERGEB IS OER FESTST ELL GSVE RFAHREN wurde in der langfristigen 
Betrachtung im Durchschnitt in 83 % der Feststellungsentscheidungen bei der UVP-Behörde festgestellt. 

dass keine VP-Pnicht vorliegL Detaillierte Ergebnisse rur das jeweilige Jahr sind in nachfolgender 
Abbildung zu sehen. Diese relative Darstellung ist in Zusammenschau mit Abb. I zu lesen. da sich die 

Diagrarnmdarstell ung auf das je"'ei lige Jahr (mit unterschiedlicher Zahl an Verfahren von Jahr zu Jahr) 
be,-iehl. 

l~ 

Jahresbezogene relative Oa rstellung der Festslellungsergebnisse 

72,{ 66'l 72,{ 2,{ 72,{ 82,{ 85,{ 93,{ 78% 85% 7'\ 82'\ 86'\ 88,{ 96'l 92-.. 

2000 200 I 2002 2003 2004 2005 2006 zocn 2008 2009 ZOIO ZO 1\ ZOl2 ZO I ZOl4 ZO I 5 

• VP-Pnichl Ja VP-Pnichl Nein 

AbbIldung 2' ErgebnIsst! der FtSlsltllungs"ttjohrtn l'On I .J.2000 bis 28.2.20J5 in Pro~nt bt:.ogtn auf das 
Jt .... ,.U,gt Jahr. 

Il 
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2.2. DARSTELLU G FüR DEN BERICHTSZEITRAUM 

EINE SEKTORJELLE VERTEILUNG ordnet die Vorhaben in Anhang I des UVP·G 2000 in 
einzelne Sektoren bzw. "Vorbabenstypen". Die Verteilung der Feststellungsverfahren nach Sektoren ergab 
einen Schwerpunkt bei den Infrastrukturprojekten (ohne Bundes traßen und Hochleislungsstrecken). 
Dieser Bereich betraf 40 % aller Feststellungsverfahren im Zeitraum zwischen 1.1.2012 und 28 .2.2015 und 
umfasste vorwiegend folgende Vorhaben: Verkehrsinfrastruktur (Landesstraßen, Lokalbahnen oder m· 
und Ausbauten), euerschließung und Änderung von Schigebieten, Einkaufs· und Fachmarktzentren sowie 

Freizeilanlagen. 

Auf den Sektor Land· und Forstwinschaft entfiel insgesamt 19 % der Fe tslellungsverfahren. Ein Drillei 
der Verfahren fiel zusannmen auf die drei Sektoren Energiewinschaft (13 %). Was erwirtschaft (10 %) und 

Bergbau (10 %). Den geringsten Anteil an den Feststellungsverfahren nahmen die Sektoren 
Abfallwinschaf~ onstige Anlagen und Bunde straßen ein . 

Feststellungsverfahren im Berichtszeilraum nach Fachbereich relativ 

Infrastruktur 40% 

Land- und Forstwinschaft 

Energiewirtschaft 

Wasserwirtschaft 

Bergbau 

Abfallwinschaft 

Sonstige Anlagen 

Bundesstrassen 

Abbildung 3: Fe5'slelluIf8s"'~rfahre'f \'on 1.1.20/2 bis 28.2.20 /5 nach Vorhlwenst)p jn Pro:.t!nI. 

Die Zuordnung von Vorhaben im UVp·G 2000 nach Anhang I zum jeweiligen Seklor i t dabei nicht 
immer auf den ersten Blick eindeutig und folgt einer eigenen Einteilung. So werden beispielsweise 
Wasserkraftanjagen nach Anhang I Z 30 UV P-G 2000 nicht dem Fachbereich Energiewinschaft sondern 
dem Fachbereich Wasserwirt chaft zugeteilt. 

On;: FESTSTELLU G DER UVP.BEHÖRDE zeigt, dass auf die Niederösterreichische 
Landesregierung etwa ein Drittel aller Feststellung bescheide kommt (34%). Ein weiteres Drillei der 
Feststellung be cheide entfiel gemeinsam auf die Steiennärkische Landesregierung (13 %), die 
Oberosterreichische Landesregierung ( 13 %) und d.ie Tiroler Landesregierung ( 11 %). Die 
Feststellungsverfahren bei den übrigen Landesregierungen (Wien. Vorarlberg. Burgenland. Salzburg und 
Kärnten) waren mit 7 % - 3 % veneilt. Die wenigsten Feststellungsverfahren sind beim BMVIT (2 %) 
angefallen. 

" 
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Feststellungsverfahren relath' nach 
Behörden im Berichtszeitraum 

A 

U .. bm~ , 

I 2 % 

13% 

3 % 

AbbildWlg 4: Feslstellungsl'('rfahren nach BehlJrde \'on / . / .20/2 bi.s 28.2,20/5 ;11 Prou"'. 

Die nachSIehende Grafik schlüsselt die 308 Fcststellungsverfahren (Bescheide) im Berichtszeitraum nach 
der jeweils zuständigen UVP-Behörde auf und unteneilt diese nach deren Verfahrensergebnis (UVP-Pnicht 
ja bzw. UVP-Pflicht nein). 

Fcststellungsbescheide absolut im Berichtszeitraum nach Behörde und Ergebnis 

92 

Abbildlmg 5: Ergebnisse der Fesulellungs\'er/ahren nllch Bl'hörde ,'on 1. / .20/2 bis 28.2.20J5 
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ALS FESTSTELLUNG GR U 0 waren bei mehr als 40% dererfasslen Feststellungsbescheide 

im Berichtszeitraum zwischen 1. 1.2012 und 28.2.2015 Einzelfallprilfungen auf Grund von Änderungen von 
Vorhaben ausschlaggebend. Ein Drinel waren reine Feststellungsverfahren. Hierunter werden jene 

Feststellungsverfahren verstanden, die durchgeftihn werden, weil ungewiss i ' I, ob ein bestimmter 

Vorhabenstyp unter das UVP-G 2000 fallt oder ob der im Anhang vorgesehene Schwellenwen erreichl 
wird. Einzelfallprilfungen aufgrund kumulativer Auswirkungen belrafen 12 % und Prilfungen in 

schutzwürdigen Gebieten 11 % der Feststellungsen cheidungen. 

Änderungen vOn Vorhaben 

Sonstiger Grund (reine 
Festslellung) 

Kumulierung 

SchutzwOrdiges Gebiet 

Grund rür FeslsteUungsverfahren im Berichlszeitraum relativ 

44% 

Abbildung 6: R~chllicht!r Gnmd fii,. Einleitung dt! Ft!stsu!llungn't!rfohrt!n5 \Ion 1.1.2012 bis 28.2.20/5 

DER A TRAG FÜR FESTSTELLUNG VERFAHREN wurde in mehr als 80 % vom/von der 

jeweiligen Projektwerber/in eingeleitet. Die zweilhäufigste Anzahl der Anträge mil 10 % wurde durch 

milwirkende Behörden beanlragl. Auf die Umweltanwah chaften entfielen 4 % der Anlräge. Eine 
amtswegige EinleilUng eines Feststellungsverfahrens durch die UV P-Behörden erfolgte in 3 % der Hille. 

Angaben und Zahlen zur Dauer der Feststellungsverfahren werden im Verfahrensmoniloring bei 
Kap. lilA . wiedergegeben. 

Feslstellungsverfahren im Berichlszeilraum nach AntragssteIlerInnen relativ 

Proje.klwerbcrln 82% 

mitwirkende Be.h rdc 

Umweh.anwallSChafl 

von Amts wegen 

Abbildung 7: Antrogsslt!/lulinnen du UVP.FeslSle/lung \'On J. J .20/2 bis 28.2.20/5 

I' 
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3. UVP -GENEHMIGU GSVERFAHRE 

3.1. LANGFRISTIGE BETRACHTU GAB 2000 

DIE ANZAHL DER GENEHl\<IlGU GSVER}' AHRE beläuft sich seit dem Jahr 2000 bis zum 

Stichtag 28.2.2015 auf 410 Vorhaben. davon waren 339 Vorhaben nach dem 2. Abschnitt des 

UVP-G 2000 und 71 Bundesstraßen oder Eisenbahn-Hochleistung strecken nach dem 3. Abschnitt des 
UVP-G 2000 beantragt. 

Die nachstehende Abbildung 9 zeigt. dass die Anzahl der UVP-Vorhaben bis zum Jahr 2005 ständig 

anstieg. Ab dem Jahr 2002 wurden nie weniger als 25 Vorhaben pro Jah.r zur UVP-Genehmigung 
eingereicht. Im langjährigen Schnitt seit 2000 liegt der Durchschnitt bei ca. 26 Vorhaben pro Jahr. 

Ln den Jahren 2009, 2010 und 20 14 lag die Anzahl der eingeleiteten UVP-Genehmigung verfahren bei rund 

36 Vorhaben pro Jahr und damit um ca. 10 Vorhaben über dem langjährigen Schnill seit 2000. Diese hohe 
Anzahl war vor allem auf Windenergieprojekte und wasserwirtschaftliehe Vorhaben zurückzuftihren. 

Langjährige Entwicklung der UVP-Genehmigungsvorhaben absolut 

35 
37 36 

31 

• _________ ..2.S. __ 26 

MI 're/wert 

9 
7 

o 

2000 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 20 t5 
• Anzahl der Genehmigungsvorhaben _ Genehmigungsbescheid I . Instanz/Verordnung 

Abbildung 8: Langjährig~ ZnhllHontragtu und gtnehmigltr UVP· Vtifahren [ur das jeweilige Jahr, 

DIE SEKTORlELLE VERTEIL NG zeigt, dass sich in einer langjährigen Betrachtung seit 
2000 die UVP-Vorhaben primär in den Bereichen Energiewinschaft (27 % der Vorhaben) und Infrastruktur 

(ohne Bundesstraßen und Hochleistungsstrecken. 25 % der Vorhaben) ansiedeln . Dies waren insbesondere 

Windenergieanlagen. Golf- und Freizeitanlagen sowie Verkehrsinfrastruktur (v.a. Landesstraßen, 
Umfahrungen). 

Bei den in die Zuständigkeit des/der BMVIT fallenden UVP-Vorhaben (Bundesstraßen und 

Hochleistungsstrecken) lag das Schwergewicht mil 12 % eindeutig bei den Bundesstraßen. 
Hochleistungsstrecken verbuchen 5 % aller UVP- Vorhaben im Zeitraum seil dem Jahr 2000. 

,. 
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Energiewirtschaft 

Infrastrukturprojekte 

§23a Bundesstraßen 

Abfallwinschaft 

Bergbau 

Wasserwirtschaft 

§23b HOC hleistungsstrecken 

Sonstige Anlagen 

Land- und Forstwirtschaft 

Umgang mit radioakti ven 
Stoffen 

Langjährige Verteilung der UVP-Verfahren nach Sektoren relativ 

Abbildung 9: Verteilung der UVp. VorhtJbel1 nach Sektoren \.'0 11 2(){)() bis 28,2.201 j 

27% 

GEOGRAFISCH gesehen lagen die meisten Vorhahen. fü r die e ine VP-Genehmigung heantragt 

wurde. im Bundesland iederösterreich (41 %). gefolgt von den Bundesländern Steiermark ( 13 %) und 

Oherösterre ich ( 11 %). Nur 2 % der beantragten Vorhahen lagen in Vorarlherg. Sowohl in Niederösterreich 

als auch im Burgenland wurden hesonders vie le Windparks zur Genehmigung e ingereicht. Die 

nachstehende Graphik zeigt eine räumliche VeneilungJ9 der UVP-Verfahren in Öste rreiCh. 

La ngjä hrige rAumliche Verteilung der 
UVP-Verr.hren relotiv 

AbbUdmlg 10: Rliumliche Verteilung du UVP.Genehmigungs,·erfahren nach Bundesland "on 2000 bis 28.2.20/5 . 

.. DIe ntumlichc: Veneiluns schlüsselt die Verfahren nicht nlieh Behörden sondern nach deren Lage im Bundesland auf und inkludien damit 
llU(:h Verfah.re.n nach dem 3. Abschnitt UVP-G 2000. 
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DER VERfAHRE TAT S 
weist ftir über zwei Drinel (72 %) aller 
beantragten VP-Vorhaben (410 Vorhaben) 

seit dem Jahr 2000 eine Bewilligung aus. Für 

ca. ein Fünftel der Vorhaben liegt noch keine 
abschließende Entscheidung vor. 

DER VERFAHRENSTYP 
unterscheidet zwischen VP-Verfahren und 

vereinfachtem Verfahren seit der YP-G­

ovelle 2000. Langjährig betrachtel werden 

ca. zu gleichen Teilen VP-Verfahren und 
vereinfachle Verfahren abgewickelt. 

Langjährige relative Verteilung nach UVP­
Verfa hrenstyp 

• UVP-Vcrf.hrcn 

'\:ereinfa hte Verfahren 

Verfahren latus der VP-Verfahren 
relativ in langjähriger 8etrachlung 

Abbildung 11: Status b: ...... Erg~bnis drr 
INantragtrn UVP· Vu/ahrt n stil 20tXJ rt lOfiv . 

Abbildung 12: Vt ifahrt nsryp \'On 2()()() bIS 28.2.2015 in Pro:,.tnt 

3.2. DARSTELLU G FüR DEN BERICHTSZEITRAUM 

ZA HLE ZU DE UVP-Verfahren können aus der Abbildung entnommen werden. Angaben 
und Zahlen zur Dauer der UVP-Verfahren werden im Verfahrensmonitoring bei Kap. 111 .4. wiedergegeben. 

EKTORIELLE VE RTElL G 

Von den % UVP-Vorhaben im Berichtszeitraum vom 1.1.2012 bis 28.2.2015 (Abb. 13) entfiel beinahe die 
Hälfte auf Vorhaben im Bereich der Energiewirtschaft und 16 % auf InfrastruklUIVorhaben. Im 5. Bericht 

waren 32 % aller beantragten Vorhaben der Energiewirtschaft zuzuordnen. Mit insgesamt nun 48 % ergibt 
sich damit neuerlich eine leigerung von 16 % ftir diesen Bereich. Der Anteil der Infrastruklurvorhaben 

nahm im Vergleich zum letzlen Berichtszeitraum dagegen um 5 % ab. 
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Energiewinscha.fl 

t nrrastruklUrproJekte 

Wasserwinschart 

Bergbau 

A br.1I winscha ft 

~23. Bundesstraßen 

§23b 
Hochleisrungs trec .. 

Sonstige Anlagen 

VP-Verfahren relativ nach Sektoren im Berichtszeitraum 

7% 

7% 

48% 

UVP-Verfahrtn absolut nach Sektoren 
Im BerlchlSztttraum 

Abbildung 13: UVP·Genehmigungs\'erfahrt!1t von / .1.20/2 his 28.2.20/5 nach Sektoren;n Pro:.t!nl und absolut. 

Betrachtet man die Energieprojekte im Deta il , so wird der in Punkt 3. 1. angesprochene " Windkraftboom" 
deutl ich. Es sind 45 der 46 Vorhaben des Sektors "Energiewirtschaft" Windkraftanlogen. Lediglich ein 
Vorhaben fallt unter die Z 4 des Anhanges I UVP-G 2000 (therrni ehe Kraftwerke oder 
Feuerungsanlagen). Ein sehr ähnliches Ergebnis war bereits im 5. Bericht an den Nationalrat abzulesen 
(3 1 Windenergieanlagen und 2 thermische Kraftwerke oder Feuerungsanlagen). Auch aus dem Sektor 
"Wasserwirtschaft" ind der überwiegende Tei l der Vorhaben Wasserkraftwerke nach Anhang I Z 30 
UVP-G 2000 und damit thematisch ebenfalls Energieprojekte (vgl. Kap. X.3. Verfahrensliste). 

Betrachtet man die Infrastrukturprojekte im Detail . so fa llt auf, dass mehrheitl ich der Neubau von 
Landesstraßen und Golfplätzen angefallen is t. 

UVP-Inrrastruktunorhaben im Berichtsze.itraum aufgeschl üsselt 

Abbildung 14: An:Jlhl und Typ du InfrGSrrulaurl'OriuJb.n " , n / .1.2012 bis 28.2.20/5. 

,. 
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4. VERFAHRE SMONITORING VO N 2009 BI 2014 

E TSPRECHEND DER VP-G Novelle 2009 werden eit dem Jahr 2009 auch Angaben über 
die jährlich durchgefühnen UVP-Verfahren mit Art, Zahl und Verfahrensdauer zur VeriUgung gestellt 
(§ 43 Abs. I P-G 2000). Auswenungen werden hier für die Jahre 2009 bis 2014 zur Verfügung gestellt. 

Die Grafiken zu Anzahl und An der Genehmigungs- und Feststellungsverfahren in Österreich und nach 

Behörde sowie deren durchschninliche Verfahrensdauer und die Verfahren beim Umweltsenat basieren auf 

erhobenen und übermittelten Daten der UVP-Behörden (Bundesländer, BMVIT). Zum Umweltsenat und 

BVwG siehe Kap. VI. Die folgenden Auswertungen der Feststellungs- und Genehmigungsverfahren 

beziehen sich auf das jeweilige Ka.lenderjahr. Soweit bereits Zahlen flir den Betichtszeitraum bzw. in der 
langjtihtigen Betrachtung vorliegen und keine neuen Informationen im folgenden Kapitel erfolgen , wurde 
zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf eine nochmalige Darstellung verzichtet. 

In den folgenden Diagranunen und Abbildungen finden sich eine Gegenüberstellung der Gesamtsituation in 
Österreich für die Jahre 2009 bis 2014 und spezifizien auf die UVP-Behörden für die Jahre 2009 bi 2014. 

Detailliene Informationen zu einzelnen Verfahren können online aus den Datenbanken zu Genehmigungs­

und Feststellungsverfahren abgefragt werden40
. 

Durchschnittliche Dauer der UVP Feststellungsverfahren in Monaten 

4.9 5.0 
4.6 4.6 

4.2 4.3 

0.0 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

• Aßtnlg bis Fesisiellungsbeschcid • vollständige Unterlagen bis FesLStcliungsbcschcid 

AbbildW1g 15: Dauu du F~SI.f'tlluTtgS\'tifaltrtn 2009 bis 2014 in t>S1urtich in Monalen ab Antrag sowie ab 
Vollständigkeit der Unterlagen. 

GE EHM IGU GSANTRÄGE ACH VERFAHRE SART 

In den Jahren 2009 bis 2014 wurden in Summe 193 Verfahren beantragl (Geneh migungsanträge nach 

UVP-G 2000 gestellt). Waren in den Jahren 2009 und 2010 noch überwiegend UVP-Verfahren beantragt 
worden. so läs t sich seit 20 II ein (teils deutlicher) Trend zu mehr vereinfa hten Verfahren feststellen. In 

den Jahren 2011 und 2013 wurden sogar mehr als doppelt 0 viele Genehmigung anträge für vereinfachte 
Verfahren gestellt als für UVP-Verfahren (siehe Abb. 16) . 

.0 bup/lv."A< w, um ... elthundc':mu.llt/umVo'c ll<ijJ U3110nJU msuply \ nocs !errelch ltu ~ IXbtenbanV 
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VP-Cenehmigungsanträge nach Verfahrensart absolut 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

• UVP- Verfahre" • Veremfachte Verfahren 

Abbildung 16: UVP·Anlrlig~ nach V~ifahr~"Sllrt (vereinfachles und UVP· Vtr[ahrt'n ) In den JaJrrrn]()()9 bIS 2014. 

E TSCHElD CE ACH VERFAHRENSART 

Im gleichen Zeitraum (2009-2014) wurden in Summe 173 Entscheidungen in ersler Instanz getroffen. Der 
Trend zu mehr vereinfachlen Verfahren folgt den Anträgen etwas zeillich versetzt e il dem Jahr 20 12 

werden mehr vereinfachte Verfahren als VP-Verfahren (20 13 ebenfalls erheblich mehr) bei den VP­
Behörden enlschieden (siehe Abb. 17). 

VP-Entscheidungen nach Verrahrensart absolut 

21 

2009 20 10 201\ 20 12 2013 2014 

• UVP-Verfahren _ Vereinfachte Verfahren 

Abbildung 17: EnlJchridungtn du UVP-8l'hlJrdt nach VtrjahrtnJlln (l'urm/achtes und UVP-Vtt[ahrtn) In dtn 
J"hren 2009 - 20/4. 

22 
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OIE GENEHMIGUNGSANTRÄGE UNO ENTSCHEIOUNGE ACH BEHÖRDE zeigen 

fUr die Niederösterreichi che Lande regierung im Zeitraum zwischen 2009 bis 2014 die meisten 

beantragten UVP- Verfahren - ein Trend, der sich au den le'l.len Jahren fonsetzt Am zweithäufigsten 

wurden UVP-Verfahren im Burgenl and beantragt, jedoch in einer wei t geringeren Anzahl als in 

iederösterreich. In Abbildung 18 werden die dazugehörigen Zahlen fur Genehmigungsantr'jge und 

Entscheidungen in einer Tabelle ausgewiesen. 

Genehmigungsanträge 2009 2010 201 I 2012 2013 2014 Summe 

ÖLReg 8 14 20 14 12 18 86 

Bgld LReg 2 7 4 4 19 

Stmk LReg 5 2 2 3 14 

BMVIT Schiene 4 2 4 2 14 

OÖ LReg 3 2 5 13 

Sbg LReg 4 4 0 0 2 I I 

TLReg 4 0 0 4 2 I I 

WrLReg 3 3 0 0 2 9 

BMVIT Strasse 3 0 0 4 9 

Ktn LReg 0 2 0 5 

Vbg LReg 0 2 0 0 4 

Ent cheidungen 2009 2010 201 I 2012 2013 20 14 Summe 

Ö LReg 7 13 16 14 9 13 72 

Bgld LReg 2 6 2 2 2 6 20 

Stntk LReg 2 3 2 3 2 4 16 

BMVIT Schiene 2 3 2 2 3 13 

OÖ LReg 2 2 4 2 12 

Wr LReg 3 3 2 2 12 

BMVrr trasse 6 0 0 9 

Sbg LReg 0 2 6 

T LReg 2 0 0 5 

Kin LReg 0 0 4 

Vbg LReg 0 2 0 0 4 

Abbildung 18: Gegenüberstellung du Genehmigungsanlräge,::u den ElIIscheidungenfor die Jahre 2()()9 bi$ 2014 
nach UVP- Behörden. 

'1 
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VE RFAHRE SZEITE wurden vom Genehmigung antrag bis zur Entscheidung der 
Verwaltungsbehörde und fUr die Dauer von der öffentlichen Auflage (Vollständigkeit der Unterlagen) bis 

zur Entscheidung der Verwallungsbehörde erhoben. Zur Berechnung der durchschniulichen 

Verfahrensdauer wird der Minelwen herangezogen. In der UVP-Dokumentation und fUr das 
Verfahren monitoring wird ein Vorhaben nur einmal erfasst. Es erfolgt keine gesondene Ausweisung von 

Grundsatz- und Detailgenehmigungsverfahren oder von Änderung genehmigungsverfahren ; diese fUhren in 

einzelnen Bundesländern zu zahlreichen weiteren Verfahren (z. B. in Oberösterreich zu Vorhaben der 
Voe talpine AG oder in Wien zu U-Bahnvorhaben). 

Es wird eine erhebliche Verkürzung der Verfahren ersichtlich. wenn die durchschnittliche Verfahrensdauer 
ab der öffentlichen Auflage bis zur Entscheidung erster Instanz berechnet wird. Ab der öffentlichen 

Auflage liegen die Unterlagen fUr das eingerei hte Verfahren vollständig vor (Ausnahme sind auch hier 

nachlIägliche Projektänderungen, die zu weiteren Verfahrensverzögerungen fUhren können). 

Durchschnitlllche Dauer aller UVP-GenehOligungsverrahren* in Monalen 2009 - 2014 

21,6 

t6.1 

2009 2010 2011 
• Genchmigungs3ntrag bi Entscheidung UVP-Behördc 

• UVP-Verfahren und vereinfachte 
Verfahren 

17,0 
16.0 

2012 2013 2014 
• Öffcn~iche Auflage bis EntsCheidung UVP-Bchördc 

~ 

Abbildwig 19: Verjahrensl.eil in MOtlDlen ab dem GenehmigungslIlIlrag und ab der öffentl. Auflage für UVP­
VorhalNn in den Jahun 2009 bis 2014. 
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DIE DA UE R AUFGESCHLÜS ELT ACH YERFAHRENSART vom Antrag bi zur 

Entscheidung der Verwaltungsbehörde liegt zwischen etwa mehr als 18 Monaten (20 11 ) und etwas mehr 

als 23 Monaten (2009 und 2014). In vereinfachten Verfahren konnte in einem Zeitrahmen von etwas mehr 

als 10 Monaten und etwas weniger als 20 Monaten entschieden werden (siehe Abb. 20). 

Dauer vom Antrag bis zur Entscheidung nach Verfahrensart 

23,4 23,4 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

• UVP-Verfahren • Vereinfachte Verfahren 

Abbildung 20: V~rfahrensdauer noch Vt!ifahr~nson (\'~Te;nfach/~s ,md UVP-Verfahren)mm Antrag bis Entscheidung itt den 
Jahren 2009 - 20/4 in Monaten. 

DIE DA UE R AUFGESCHLÜSSELT NACH VERFAHRE SART AB 

VOLLSTÄNDIGKEIT der Unterlagen bis zur Entscheidung der UVP-Behörde reduziert die Dauer der 

Verfahren erheblich und liegt zwischen etwas mehr als ieben Monaten (2011) und etwas mehr als 15,5 

Monaten (2009). In vereinfachten Verfahren konnte in einem Zeitrahmen von weniger als fUnf Monaten 

(20 10) und etwas mehr als neun Monaten entschieden werden (siehe Abb. 21). 

Dauer von öffentlicher Aunage bis Zur Entscheidung nach Verfahrensart 

t5.6 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

• UYP-Verfahren _ Vereinfachte Verfahren 

Abbildung 2/ : DOlu!r nach Veifahrensan (\lereitifachlcs lU,d UVP- Veifahren) VolIsftlndigkeirlAuJlage bis Enrs(:heidullg 
in den Jahrt'n 2009 - 20/4 jn M onalen. 
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Die durchschnittliche Dauer der Genehmigungsverfahren ist stark von den jeweiligen Vorhaben, den 

SLandorten und deren Komplexität geprägt. Im Folgenden wird der Zeitraum vom Antrag bis zur 
Genehmigung erster Instanz betrachtet. 

VERFAHRE SDA ER NACH BEHÖRDE 

Betrachtet man die durchschnittliche Verfahrensdauer nach zuständigen Behörden so fallt auf. das 

Behörden. die im Vergleich viele Verfahren durchfUhren (z.B. Niederösterreich und Burgenland) 

durchschnilllich mit einer relativ geringen Verfahrensdauer auskommen. Gleichzeitig muss dabei betont 

werden. das gerade in Niederösterreich und dem Burgenland mehr al 73 % der Verfahren rur die UVP-

Genehmigung von Windenergieanlagen durchgefUhn werden - also vergleichsweise kleine Vorhaben im 

vereinfachten Verfahren (Zahlen dazu in Abb. 22). 

Behörde 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bgld LReg 24 6 11 13 8 9 

Kin LReg 12 53 9 11 0 0 

NÖ LReg 21 18 13 16 13 14 

OÖ LReg 20 40 11 20 9 26 

Sbg LReg 22 0 13 28 37 58 

Stmk LReg 17 29 4 25 17 15 

TLReg 22 25 29 37 0 0 

Vbg LReg 9 10 0 13 0 0 

WrLReg 14 14 11 41 32 9 
BMVIT 

Schiene 10 8 9 10 15 16 

BMVIT Straße 35 0 40 0 32 79 

Abbildung 22: Dauu ab d~m Anrrags:.tilpunkl jiJr UVP-Verfahren nach Behörde für dir Jahre 2009 bis 20/4 in 
Monaten. 

Bei der alzburger Landesregierung fUhrte vor allem das (mit negativem Gehemigungsbe cheid 

2014 abgeschlossene) Vorhaben "Golfplatz Anir' sowie das Vorhaben "Eisenbahnkreuzung 

Vigaun" (im Jahr 2013) zu einer verlängerten Verfahrensdauer. Grund dafUr waren umfangreiche 

mehrmalige Ergänzungen du.rch die Projeklwerberin zum ursprünglich eingereiChten Projekt 

(Golfplatz Ani!). bzw. Projektänderungen (Eisenbahnkreuzung Vigaun). 

Beim BMVIT Straße führte vor allem das Vorhaben ,,A26 Linzer Autobahn, Abschnitt Knoten 

LinzlHummelhof - ASt Donau ord" aufgrund umfangreicher Projektänderungen und 

Ergänzungen zu den längeren Verfahrenszeiten im Jahr 2014. 

Das Vorhaben ,,Hauptstraße B 229 - Groß-Jedlersdorferstraße" fUhrte durch umfangreiche 

mehnnalige Projektergänzungen zu einer durchnilllich längeren Verfahrensdauer im Jahr 2013 

bei der Wiener Lande regierung. 

Im Jahr 2012 wurde durch das Vorhaben .,Kraftwerk Gratkom" die Verfahrensdauer der 

Steierrnärkischen Landesregierung verlängen. 

Das Vorhaben "Golfplatz Axams-Grinzens" beim Amt der Tiroler Landesregierung fUhne 2012 

zu einer langen Verfahrensdauer aufgrund von Nachforderungen der Behörde an die 

Projektwerberin (die öffenlliche Auflage und somit vollständige Unterlagen lagen erst nach 2.5 

Jahren ab der ursprünglichen Einreichung vor) und wurde nicht genehmigt. 
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5. UVP IM BEREICH BODE REFORM 

IM BEREIC H der Bodenrefonn kann ein UVP-Verfahren 

a) einerseits im Zu ammen hang mit der Erlassung eines Plans der gemeinsamen Maßnahmen und 

Anlagen in Zusammenlegung verfahren nach dem Aurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 und 
den diesbezüglichen Ausführungsgesetze der Länder und 

b) andererseits hin ichllich bestimmter Verfahren zur Trennung von Wald und Weide sowie zur 

Schaffung von Reinweide nach dem Grundsatzgesetz 1951 über die Behandlung der Wald- und 

Weidenutzungsrechte owie besonderer Felddienstbarkeiten und den Bezug habenden 

Ausftihrungsgesetzen der Länder erforderlich werden. 

Bei den Agrar(bezirks)behörden der Länder wurden im Berichtszeitraum nach den 

Ausftihrungsgesetzen zum Aurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 und zum Grundsatzgesetz 1951 über die 
Behand lung der Wald- und Weidenutzungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten - keine UVP­

Verfahren und UVP-Feststellungsverfahren durchgeftihn 4
' 

6. ZULASSUNG VO UMWEL TORGANlSA TlONEN DURCH DAS BMLFUW 

UM WE L TORGA I ATIONE haben seit der UVP-G- ovelle 2004 die Möglichkeit. die Ein­

haltung von Umweltschutzvorschriften als Panei in UVP-Verfahren geltend ZU machen. Durch die 

Einbeziehung von Umweltorganisationen sollen Verfahren transparenter und somit zu einer gesteigenen 
Akzeplanz der Entscheidungen beigetragen werden. 

Die Teilnahme an einem UVP-Verfahren setzt eine Anerkennung als Umweltorganisalion nach § 19 Ab .7 

UVP-G 2000 voraus. Diese Anerkennung erfolgt, wenn die Kriterien gemäß § 19 Abs. 6 UVP-G 2000 
erftillt sind. durch Bescheid de BMLF W im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsmini lerium. 

Diese Vorab-Anerkennung bietet einerseits eine maximale Entlastung flir die Genehmigungsbehörden. 

Rechtsklarheit und -sicherheit ftir alle Beteiligten und andererseits eine bunde weit einheitliche Voll­
ziehung der Anerkennung vOn Umweltorgani ationen. Durch die Gewerberechtsnovelle 2005" wurde die 

Anerkennung von Umweltorganisationen nach dem UVP-G 2000 für IPPC-Anlagen nach der GewO 1994, 

nach dem EmissionsschutzgeselZ ftlr Kesselanlagen und dem Mineralrohstoffgesetl. übernommen; ebenso 
wird in § 42 AWG 2002 und verschiedenen Landesgesetzen" auf die Anerkennung von 

mweltorganisationen nach dem UVP-G 2000 verwiesen. Damit wird verwaJlung5Ökonomisch an den 
Anerkennungsbesche.id des BMLFUW durch andere Genehmigung verfahren angeknüpft. 

Folgende Voraussetzungen ind nach § 19 Abs. 6 UVP-G 2000 ftir die Anerkennung als Umweltorgani­
sation vorgegeben: 

Organisation als Verein oder als Stiftung; 

Schutz der Umwelt als vorrangiges Vereinsziel oder Stiftung zweck; 

Gemeinnützigkeit; 

mindestens dreijähriger Bestand mit dem vorrangigen Ziel des Umwehschutzes. 

Umweltorganisationen müssen als juristische Personen mit eigener Rechtspersön lichkeit bestehen. Sie 
dürfen nicht gewinnorientien arbeiten und müssen sich aktiv ftir den chutz der Umwelt einsetzen. Das 

" [)je Angaben zu diesem Kapilel stammen aus eUler Anfrnge durch das BMLf1.]W an die Agrar(bezirks)behörden der Under 
(ausgenommen Wien) hinsichtlich der nach den AusfUhrungsgesel2en 2um Flurverfassungs·Grundsalzgesetz 1951 und zum 
Grundsaugesell.. 1951 Obetdic Behllndlung der Wald· und Weidenutzungsrechlc $O'oIo~e ~r Fclddienstbarlcciten durchgefilhrten 

VP saml FeslSk.llungs\'erfahren sov. ic einer Anfrage bei den Landes\Cf\Io'3llungsgerichleJ1 . 
" 1 BGBI, I Nr. 8Snoos. 
"1 Siehe elwa f .5 BurgenllLrKIJsches IPPC·Anlagen+, SEVESO U-Belriebe- und Um~'eltinfonnationsgeselZ. LOBI. r. 8f'lfXf1 und § 5 

Salzburger Um\\clt5Chut2- und UmweltinfonnalJoosgcscu - UUIG. LGBI. Nr. 5912005 i.d.,F, LGBI. r. 72f2007. 
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Kriterium de .. vorrnngigen" Zwecks umfasst nicht Organisationen. die sich unter anderem auch. aber nicht 

in erst.er Lirtie (hauptsächlich. primär. insbesondere) dem Umweltschutz widmen. Der SchulZZweck i t 
grundsätzlich den Statuten bzw. der Stiftungserklärung zu entnehmen. Die Frage der Gemeinnüt1.igkeit ist 

nach dem Steuerrecht zu beuneilen. Zusätzlich muss die Gründung der Umweitorganisation zumindest drei 
Jahre vor einer AntragsteIlung gemäß § 19 Abs. 8 UVP-G 2000 erfolgt sein. Dies kann durch 

entsprechende Auszüge aus dem Vereinsregister bzw. Firmenbuch nachgewiesen werden. Der Nachweis 

der dreijährigen Tätigkeit mit dem vorrangigen Zweck im Bereich Umweltschutz kann etwa durch 

Vereinszeitschriften oder Presseberichte erfolgen. 

Seit dem letzten UVP-Bericht an den ationalrm 2012 wurden 14 Anträge auf Anerkennung gestellt. die 
alle positiv erledigt werden konnten . Mit Sta nd August 2015 sind somit SO Umwelto rganisationen 
anerkannt (siehe Kap. X. I Anhang). 

Die akluelle Liste der anerkannten Umweltorganisationen sowie da Antrag formular und Informationen 
zum Anerkennungsverfahren sind auf der Homepage des BMLFUW veröffentlicht. .... 

7. BERPR " f UNGSANTRÄGE (2012-13) BZW. BESCHWERDEN (A B 2014) VON 
UMWELTORGAN ISATIO EN 

M IT DER zweiten UVP-G- ovelle 2012'5 wurde gemäß § 3 Abs. 7a UVP-G 2000 rur anerkannte 

UOs nach § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 die Möglichkeit geschaffen. gegen einen die UVP-POicht eines 
Vorhabens verneinenden Feststellungsbescheid einer Landesregierung einen Antrag auf " berprüfung der 

Einhaitung von Vorschriften über die UVP-Pflicht an den Umweltsenat zu stellen. Seit Einftihrung der 

neuen Verwaltung gericht barkeit mit 1.1.2014 entspricht diesem Antrag nunmehr die 
Beschwerdemöglichkeit an das Bundesverwaltungsgerichl (§ 3 Abs. 7a UVP-G 2000). 

Seit Inkrafll.reten der ovelle 2012 am 2.8.2012 wurden bi Ende 2013 rur vier UVP­

Feststellungsbescheide noch Antr'jge an den Umweltsena t gestellt und bis Ende Juli 2015 in neun Hillen 

Uneile über Beschwerden nach § 3 Abs. 7a UVP-G 2000 durch das Bundesverwaltungsgericht getroffen. 
sodass seit Einführung dieses Instruments bisher 13 Mal davon Gebrauch gemacht wurde: 

In Bezug auf den Feststellung bescheid der OÖ Landesregierung zum Vorhaben "Windpark 
Munderfing" (19 Windkraftanlagen im Kobemaußerwald) wurden 2012 die Anträge des Vereins 

zum SchulZ des Kobernaußerwaldes und des Vereins zum Schutz des Hausruck- und 
Kobemaußerwaldes als unbegründet abgewiesen (derteit noch anhängiges VwGH-Verfahren 
hierzu). 

Der gegen den Feststellungsbescheid der Tiroler Landesregierung zum Vorhaben "Erweiterung 
Kraftwerk Zemm-Ziller" (Untere Tuxbachüberleilung) eingebrachte Antrag des Ö KOBOROs 
wurde als unbegründet abgewiesen (20 13). 

Der Antrag des Umweltdachverbandes zur Überprüfung des negativen Feststellungsbescheides 

der Bgld. Lande regierung betreffend das Vorhaben "B 50 Burgenland Straße, Umfahrung 

Schützen am Gebirge" 2013 wurde vom Umweltsenat als unzuläs ig zurückgewiesen. da der 
verfahrensgegenständliche Fe tstellungsbescheid noch vor 2. August 2012. demnach vor 

1nkrafttreten der damals mit UVP-G ovelle 2012, BGBI. I Nr. 77nO 12 neu eingeftihnen 

Bestimmung über den Überprüfungsantrag nach § 3 Abs. 7a UVP-G 2000. ergangen ist und 
deshalb noch nicht von der neuen Be timmung erfasst war (auch hier gibt es ein anhängiges 
VwGH-Verfahren). 

01.1 hIlD:JIYliWW bmlfu""'. gy .,,,Jum,,,,dtlbetncbl UW .... dlo,chu" u .. plu .. yIl1nrr"ennung uo html 
., 8G81. t Nr. 77/2012. 

" 
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Im Verfahren zur ,.Ä nderung der Abfallbehandlungsanlage der Wopfinger Baustoffinduslrie 

GmbH" wurde der ÜberprOfungsantrag de ÖSlerreichischen Ökologie-Ins tiluts gegen den 

negativen Festslellungsbescheid der Ö Landesregierung als unbegrOndel abgewiesen (20 13). 

Bereits in die Zuständigkeit des BV"C fallen folgende neun Entscheidungen bzw. rteile seit 1.1 .2014: 

Die Be hwerde des Umweltdach\erbandes gegen den Bescheid der Ö Landesregierung 

betreffend das Feststellungs,erfahren gem. § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 7um Vorhaben 

.. Logi tikzentrum Ebergas ing" wurde abgewiesen (Uneil vom 20.2.2014). 

Das BVwG hat mit Uneil vom 2 . August 2014 die Beschwerde des aturschutzbundes 

Steiermark gegen einen Bescheid der Steiermärkischen Lande regierung. mit dem für das 

Vorhaben der Erweiterung einer MaslSChweinehaltung um 308 Tiere sowie der 

Mastgenügelhaltung um 4599 Tiere in Heimschuh die UVp-pnicht verneint wurde, abgewiesen. 

Mit Uneil vom 4. ovember 2014 wurde die Beschwerde des aturschutzbundes Steiermark 

gegen den die UVP-Pnicht für das Vorhaben "Erweiterung eines landwinschafllichen Betriebes 

um die Haltung von 39.900 Masthühnern in Gosdorf" verneinenden Feststellungsbescheid des 

Stmk. Landesregierung abgewiesen. 

Mit Uneil vom 13. o,ember 2014 hat da BVwG Ober Beschwerde der UO "Bürgerinitiative 

eumarkt in der Steiermark" einen negativen Feststellungsbescheid der KJlmtner 

Landesregierung in Bezug auf das Vorhaben Windpark Kuchalm aufgehoben und an die Behörde 

lU rOck verwiesen. Gegenstand des Verfahrens war die Frage der zu berOcksichtigenden 

Rodungsnächen auf Basis des Rodungsbegriffs nach dem FOJ'!>tgesetz und der möglichen 

Kumulation mit anderen (steirischen) Windparks (über das Bundesland hinaus). 

In einem Verfahren Ober eine umnisbeschwerde des "Ökobüro - Alllianz der 

Umweltbewegung" wegen Verletzung der EnlSCheidungspnicht durch die KJlrntner 

Landesregierung über seinen Antrag auf Feststellung der pnicht zur Durchführung der UVP für 

ErriChtung und Betrieb ei nes biomassebefeuenen Heizkraftwerks in Klagenfun 

("Biomasseheizkraftwerk Klagenfun Ost") hat das BVwG der Umwelt- GO das Recht zur 

Geltendmachung der Entscheidungspnicht zugesprochen. Dadurch hat es über die 

Beschwerdelegitimation nach § 3 Abs. 7a UVP-G 2000 hinaus einer Umwelt- GO ein 

Antragsrecht auf Feststellung der UVP-Pnicht für den Fall zugestanden, da", kein 

Feststellungsverfahren durchgefühn wurde. BegrOndet wurde dies mit vor dem Hintergrund des 

europarechtlichen "efTet utile" und des daraus erwachsenden EfTektivitlllSgrundsaLZes des 

Gemeinschafis rechlS sowie mit dem Umstand, dass dadurch ei ne offensichtliche Lücke des 

positiven Rechts (in § 3 Abs. 7 UVP-G 2(00) durch Analogie zu schließen war (Uneil vom 11 . 

Februar 2015). 

Aufgrund dieses BVwG-Uneils erging zur Frage der UVP-Pnicht des obigen 

Biomassekraftwerks nachfolgend eine negative UVP-Feststellung durch die Kärntner 

Landesregierung, gegen die neuerlich vom .,ÖkobOro - Allianz der Umweltbewegung" 
Beschwerde erhoben und mit der Entscheidung vom 24. Juli 2015 des BVwG in ihrem 

Hauptbegehren, nämlich der Feststellung der UVP-Pnicht des gegenständlichen Vorhabens 

"Biomasseheizkraftwerk Klagenfun Ost", abgewiesen wurde. 

Mit EntSCheidung vom 26. Februar 2015 wurde in Erledigung der Beschwerde des 

aturschutzbunde Steiermark der angefOChtene Feststellungsbescheid (Vorhaben: Errichtung 

eines Stallgebäudes filr die Haltung von 254 Zuchtsauen und 1260 Mastschweinen in 

Oberschwarza) aufgehoben und die Rechtssache zur Erlassung eines neuen Bescheides 

zurückverwiesen. 
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Das BVwG hat mit EnlSCheidung vom 29. April 2015 den Beschwerden u.a. des Österreich ischen 
aturschutzbundes - Landesgruppe Vorarlberg und de Verein Projektwerkstan für Umwelt und 

Soziales ( mweltorganisaLion Virus) gegen einen Feststellungsbescheid der Vorarlberger 

Landesregierung betreffend das Vorhaben "HochwasserschulZprojekt an der 111- Bauabschnitt )" 
stangegeben und den angefochtenen Bescheid ersalZlo aufgehoben. Es wurde die UVP·Pflicht 

für das Vorhaben festgestellt. 

Das BVwG hat die Säumnisbeschwerde des Narurschulwunde Steiennark betreffend den 
Antrag auf Feststellung der Pflicht zur DurchfUhrung einer UVP für die Errichtung und den 

Betrieb einer Schweinezuchtanlage in Hainsdorf abgewiesen (Urteil vom 23.1uni 2015). 

Aus Anlass einer Beschwerde u.a. der Forschungsgemein chaft Wilhelminenberg (anerkannte 
mwelt· GO) hat das BVwG mit Urteil vom 8. 1uli 2015 den angefochtenen Bescheid der NÖ 

Landesregierung betreffend die Vemeinung der UVP·Pflicht des Vorhabens "Windpark 

Schwarzenbach" aufgehoben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die 

belangte Behörde zurückverwiesen. 

Umweltorganisationen waren somit im Zeitraum von August 2012 bis 1uli 2015 in vier von insgesamt 
13 Überprüfungsant rägen bzw. Beschwerden gegen negaLive Feststellungsentscheidungen erfolgreich. 
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IV . MWELTSENAT UND 
B UNDESVERW ALTUNGSGERICHT 

I. ALLGEMEINES 

DRe H DlE auf verfas ungs· und einfachgesetzlicher Ebene verabschiedeten Regelungen zur 

neuen Ve.rwaltungsgerich tsba rkeit in ÖSterreich wurde nach fast 20 Jahren seine Bestehens auch der 

Umweltsenat, verfassungsrechllich eine unabhängige Sonderverwaltungsbehörde zur Entscheidung Ober 
Berufungen in Verfahren zur Projektgenehmigung nach dem UVP-G, abgeschafft, 46 sodass mit 1.1.2014 
das neu eingerichtete ß undesve.rwa ltungsger icht (BVwG) zur Gänze die Aufgaben des Umweltsenates 

übernahm und seither als Rechtsmittelger icht über Beschwerden gegen Entscheidungen nach dem UVP· 

G 2000 (§ 40 UVP-G 2000) agien.47 Das Ende des mweltsenates bedeutete das Ende der 

sonderbehördlichen Richtenätigkeit rur 42 nebenberuOiche Senatsmitglieder in 18 Kammern, die sich aus 
der Landes- und Bundesverwaltung. der Richterschaft und Wissenschaft rekrutien hatten und jeweils in 

Dreier-Senaten entschieden. Die Änderung der Rechtsmillelverfahren im UVP-Bereich fUgte sich damit in 

die umfassendere. bedeutende Neuordnung der ö terreichischen Rechtsmittelverfahren im 
Verwaltungsbereich durch die Neuschaffung einer zwei tufigen Ve.rwaltungsgerichtsharkeit. d.ie 

Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht bzw. bei den Landesverwaltungsgerichten und 

aliraUig nachfolgende Revi ionsverfahren beim Verwaltungsgerichtshof vorsieht. ein. 

Mitumfasst ind - anders als in Zeiten des Umweltsenate - nunmehr auch Beschwerden bei Verfahren 

nach dem 3. Abschnitt. also gegen sämtliche teilkonzemrienen Genehmigungsbescheide des BMV IT und 
der Landesregierungen nach § 24 Abs. I und 3 UVP-G rur Bundesstraßen- und Eisenbahn· 

Hochleistungsstrecken; don gab es vor Einführung der neuen Verwaltungsgerichtsbarkeit gegen 
Entscheidungen des BMVIT nur das Rechtsmittel der Beschwerde an den VwGH. Das mit unabhängigen 

Berufsrichtern und -richterinnen ausgestattete BVwG entscheidet im Zu ammenhang mit UVP­

Beschwerdeangelegenheiten in Dreier-Senaten. Au genommen von der Entscheidungskompetenz des 
B VwG in UVP-Angelegenheiten sind Strafverfahren nach § 45 UVP-G 2000. Hierfur sind die 
Landesverwaltungsgerichte zusUindig.48 

Der Übergang vom Umweltsenat zum BVwG erfolgte sowohl auf legistischer als auch auf 

verwaltungsorganisatorischer Ebene harmonisch und nahtlos: Die entsprechenden. als Grund atz- und 
Ausführungsnormen ergangenen Änderungsge etze haben allesamt in organiSalorisch-rechtsstrukturelier 

und verfahrensrechtlicher Hinsicht rur den Übergang zur neuen Verwaltung gerichtsbarkeit dafLir Sorge 

getrogen. dass die bestehenden Verfahrensstandards im UVP-Verfahren auch rur die Verfahren vor dem 
BVwG gewährleistet sind und entsprechende Regeln zur Überführung laufender Umweltsenatsverfahren on 
das BVwG festgelegt wurden. E wurde durch entsprechende Anpassungen des UVP-G 2000 insbesondere 

darauf geachtet, dass es zu keiner Verschlechterung des Rechtsschutzes der Norrnadressateo bzw. 

gegenüber der bisherigen Rechtslage bezüglich der Rechtsmittel und Verfahrensbestimmungen kommt. 
Neben Regelungen zur Sicherstellung der Anwendung von bisher in UVP-Berufungsverfahren vor dem 

Umweltsenat bewährten Sonderverfahrensbestimmungen des UVP-G 2000 (z.B . Beiziehung von 
Sachverständigen der jeweiligen Bundesländer, Schluss des Ermittlungsverfahrens, verkürzte 

Verfahrensfristen bei Feststellungsbescheiden) gelten die Anpassungen insbesondere dem 

.wo BGB!.l Nr. 95f20IJ. Aufhebung 00 Bundesgeselle5 Ober den Umweltsenul. 
~1 BGBL I 'r. S112012, An. 1 . 
... Neben EnlSChc:ldungen Dber Besch~'erden in UVP~G-Angc=kgenhdten kommt dem BVwG EnLSChcidungskompeu:nz Ober BeschVoerden In 

einer Reihe rtndcrer MUleriengeseczc. und Verwaltungsmalerien zu , die bis Zur eugesmllung der Verwallungsgerichlsbarkeit durch 
\;erwa)lungsrechtliche Sondertxhl:5rdc:n. KQllegialbchördcn mit richterlichem Einschlag. Senate. Sondergerichte oder etwa der 

)'lgerichl5hof wuhrgenornITX'n 1oIo'Urocn IAs)') - und Fremdenrecht. Angelegenheiten des Dknu· und o.sziphnltl'T«hlS. des Sc:huln:chts. 
Datenschutzes. der Arbeus losenversicherung. Behindertenemstellung und Auslön<k~hlIftigung. dt:r öffentlichen Auftragsvergabe und 
der Agrarmarkl:lUrs icht. der Marktordnung. des Eisenbahnm:hts eie). 
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Rechtsmittelverfahren. wie ie ich durch Einftihrung der Verwaltung gerichtsbarkeit und Abschaffung des 
Umweltsenates als notwendig erwiesen: 

Die bisherigen Berufungs- und Beschwerdemöglichkeiten von Legalpanei.en (Gemeinden. Umweltanwalt. 

Bürgerinitiativen. Umweltorgani ationen) sind nunmehr als Beschwerderecht beim BVwG bzw. als 
Revi ion recht beim Verwahungsgerichtshof(YwGH) gewahn. ach §§ 19 und 24f Abs. 8 UVP-G 2000 

können demnach die Formalpaneien Beschwerde an das BVwG und anschließend Revision an den VwGH 

einbringen. Sohin ist sub tamiell gesehen weiterhin der Rechtsschutz ftir Paneien. die keine eigenen 
subjel.:uv-öffemlichen Rechte gel tend machen. durch eine gesetzliche Bestimmu ng gewahn. Und im 

Zu ammenhang der sogenannten negativen Fe tstellungsbescheide. wonach ein Vorhaben keiner UVP zU 
unterziehen ist. wurde da Antrag recht von Umwehorganismionen auf Überprüfung dieser Entscheidung 

zur Möglichkeit der Beschwerdeerhebung beim BVwG (Anpassung des § 3 Abs. 73 bzw. § 24 Ab . 53 
UVP-G 2(00). Auch dem BVwG - wie schon dem Umweltsenm - stehen Amtssachverständige des Bundes 

und jenes Bundeslande. de en Bescheid überprüft wird. zur Verfügung. 

Auch die praktische Übergabe der Arbeit und der noch offenen Recht sachen vom Umweltsenat an das 

B VwG erfolgte reibungs- und nahtlos: Die Verwaltungsakten zu abgeschlossenen und noch laufenden 
Verfahren wurden dem BVwG übergeben. sodass mit Jahresende 2013 insgesamt 14 Berufung verfahren 

zur Übergabe gelangten. wovon 6 im Umweltsenat nicht mehr zugeteilt. 5 vom Umwehsenat nicht mehr 

abgeschlossen und 3 abgeschlossen (bei Höchstgerichten anhängig) waren (siehe Anhang X.4.). 

2. STATISTISCHE AU WERTUNG DER RECHTSMITIELVERFAHREN 

2.1. LA GFR ISTIGE BETRACHTUNG AB 2000 

ZAHL DER RECHTSMITIELVERFAHREN 

In den Jahren von 2000 bis 2013 wurden in Summe 303 Verfahren beim Umweltsenat (202 
Feststellungsverfahren. 101 Genehmigungsverfahren) anhängig gemach!. Seit 2014 werden 
Rechtsminelverfahren beim BVwG entschieden. Von 1.1.2014 bis 28.2.2015 wurden 30 Verfahren beim 
BVwG (18 Feststellungsverfahren. 12 Genehmigungsverfahren) eingebrach!. Damit waren 333 
Rechtsmiltelverrahren anhängig. 

Eingebrachte RechtsmiUelverrahren* jahresbezogen ab 2000 

19 19 
18 18 

17 
16 

14 14 

12 12 
11 11 

10 
9 9 9 

8 
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6 6 
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13 
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1 
1 

10: 

18 

11 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2014 2015 

• Feslslellungsverfahren _ Gcne.hmigungsverfahrcn 

• Verfahren ab 1.1.2014 beim BVwG 

1 

Abbildung 23: An:.ahl du !Him US und beim BVt/,<J ftir dOJ j ewt!iJigl! Jahr I!ingt!brachlt!n Verjahrt!n "on 
2()()(J bis 28.2.10/5. 
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RECHTSMITIELE TSCHE fD U GEN. Im selben langfristigen Zeitraum (2000 bis 
28.2.2015) wurden vom US 289 Entscheidungen ( 190 Feststell ungsverfahren, 99 Genehntigung verfahren) 
und vom BVwG 27 Entscheidungen (16 Festslellungsverfahren. 11 Genehmigu ngsverfahren) getroffen 
(siehe Abbildung 23). das sind in Summe 316 RechtsmiUeJen1scheidungen. 

IS 

RechtsmilteJentscheidungen. jab.resbezogen a b 2000 

23 

15 
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• Verfahren 2. ln'I."<.b L 1.2014 beim BVwG • FeslStcllungsverfahren _ Genehmigungsverfahren 

Abbildung 24: An:.ohl der Enl$ch~;dungen d~s US und d~s BVM'G \'on 2()(x) bis 28.2,2015. 

" 
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2.2. VERFAHRE SMO ITORl G (2009 BIS 2014) ZU DE 
RECHTSMrITELVERFAHRE 

DIE DURCH e H ITILI HE Venahrensdauer im Zeitraum von 2000 bis 2014 ist nur wenig 
davon abhängig, ob ein FeslStellungsvenahren oder ein Genehmigungsvenahren enlSehieden wird. 
Au nahmen sind die Jahre 2010 (FeslStellungsvenahren wurden in ca. ftinfeinhalb Monaten enlSehieden. 
Genehmigungsvenahren in .3 Monaten) und 2013 (FeslStellungsvenahren wurden in vier Monaten 
enlSehieden. Genehmigungsvenahren in knapp acht Monaten) (siehe Abb. 25). 

Durchschnittliche Dauer der Rechtsmittelverfah ren 2009 - 2014 in i ODaten 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
• Fe~tstcllunllsverf3hrcn _ Gcnehmit.mnesvcrfahren 

AbbIldung 25: Durch$chn;"lich~ V~rfahr~nsdau~r /H,rn US und BV~(J \'on 2009 bis 20/4 in Monat~n 

3. DOKMENTATION U D ENTSCHEID GEN 

A f DER INT ERNETSEITE des B VwG49 werden die EnlSeheidungen zum UVP-G 2000 
veröffentlicht. Weiter.; sind alle Entscheidungen des Umweltsenates und auch des BVwG saml 
RechlSsätzen im Internet im RechlSinformationssystem des Bundes unter der Adresse www.ri •. bka.g\ .at 
abrufbar. 
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V. UNTERSTÜTZUNG UND KONTROLLE DES 
VOLLZUGS 

I. REV IS IO E DES BMLF W 

Z R WAHRUNG DES RECHTS hai der BMLFUW in Angelegenheilen der Landesvollziehung 

von Bundesgeselzen in seinerZustiindigkeil nach An. 11 B-VG die Möglichkeit, Enlscheidungen 

überprüfen zu lassen. Vor der EinfLlhrung der neuen Verwaltungsgerichlsbarkeil nannte sich dieses Institut 

nach An. 131 Ab . 1 Z 2 B-VG Ld.F. BGBI. I Nr. 49/2012 ,,Amtsbeschwerde", da rechtskrllnige Bescheide 

von Verwallungsbehörden vor den Verwallungsgerichtshof gebrachl werden konnlen. 

In diesem Sinne leht nunmehr mil Einftihrung der zweisrufigen Verwaltungsgerichtsbarkei r<' dem 

BMLFUW seit 1.1.2014 nach An. 132 Abs. I Z 2 B-VG i.d.g.F. die Möglichkeit der Beschwerde an das 

ßVwG gegen Bescheide von Verwaltungsbehörden nach UVP-G 2000 bzw. nach An. 133 Abs. I Z I 

B-VG eine (außerordentliche bzw. ordentliche) Revision an den VwGH gegen EntsCheidungen des BVwG 

zu. Damil wird dem BMLFUW eine wesentliche Funktion zur Kontrolle eines einheitlichen Vollzugs und 

der Wahrung des Rechts ftir das UVP-G 2000 ermöglicht. 

Im Berichtszeitraum wurden gegen Uneile des BVwG51 zum UVP-G 2000 in zwei Fällen 

(außerordentliche) Revisionen an den VwGH erhoben, da sich wesentliche Rechtsfragen zur Anwendung 

de UVP-G 2000 in Zusammenhang mil dem Wasserrechtsverfahren (zu § 109 WRG 1959 - wasserrechtl. 

Widerstreitverfahren) ergeben haben. Beide Revisionen haben die strengen Formalerfordernisse erfull! und 

wurden vom Höchstgericht zugelassen (Rechtsfragen von grundsälZlicher Ent cheidung): ein Verfahren 

wurde (miuels Beschlu s) i.S. de BMLFUW entschieden - ein Verfahren iSI derzeit noch laufend. 

2. LEITFÄDEN UND RUND C HRE IßEN 

VOM BMLFUW und dem Umwel!bundesaml wurden begleitende Materialien zum UVP-G 2000 

erarbeilei und den Vollzug behörden zur Verfugung gestell!; ie ind auch im Inlemel abrufbar. Damit 

wurde auf die Ergebnisse der Di kuss ionen in den UVP-Arbeitskreisen und die Erfahrungen im Rahmen 
des mweltsenates reagien. Weiters sollen die Materialien auch zu einer Vereinheitlichung des Vollzuges 

fUhren. Darüber hinau soll in besondere durch die Leitfaden die Qualität der Verfahrensu nlerlagen 
verbessen und der Aufwand für die Erstellung bzw. Prüfung der Unlerlagen sowohl rur Behörden als auch 

für Projeklanten reduzien werden. 

ach der tiefgreifenden Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform (Übergang vom Umweltsenat an das 

Bundesverwallungsgerichl) und den jüngsten ovellen des UVP-G 2000 owie auf Grund der inzwischen 

neu ergangenen Judikatur de Umwehsenales. des Bundesverwaltungsgerichts. der beiden Gerichtshöfe des 

öffentlichen Rechts und des Europäischen Gerichtshofs war das zulelZl 20 II ergänzte Rundschreiben des 

BMLFUW'2. zu überarbeiten. Eine überarbeitele Neuaunage des Rundschreibens Zur Durchführung des 

UVP-G 2000 wurde mit Stand Juni 20 15 herausgegeben, GZ BMLFUW-UW. 1.4.210052-VI12015 vom 

10.7.20 15.53 

Vom BMLFUW wurden bisher Leitraden'" zur Erstellung der mwellverträglichkeltserklärung (UVE) 

zu folgenden Themenbereichen herausgegeben: 

Intensivtierhaltungen; 

", Mit BGBI. I r. 5112012. 
" ßVv.(; Y. 27.2.2014, ZI. w 193 20001 84-lnE und BVv.(; Y. 26.3.2015. 7Jcn. Wl93 2oool84- II3OE und Wl 93 2oool84- I/3E. 
" GZ BMU'UW·UV.1.4.2IOO13-V/I/20II , 
" \+\\0 w bmlfu\\' g\ gtlumv.eltlbeloebl umv.c:l!schull uvplu\'P/rrwlenal,,;nlbericblC: rundschr bilD! 
),I Alle LeilI"Hden können unter folgender Ad~sse abgerufen werden: 

'" '" w bmlfuw,g\ atlumwdtlbetnehl umweltllChulL u\,plum{matc:ripl"oJkl'[aesko,html 
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Schigebiele; 

Handels- und FreizeiteinrichlUngen, Induslrie- und Gewerbeparks; 

Bergbauvorhaben. 

Im Jahr 2012 wurde der Leitfaden zur Erstellung der UmweltvertriiglichkeitSerklärung rur 

Städlebauvorhaben veröffen~icht, der speziell auf die Eigenheiten dieser Planungsvorhaben eingeht. 

Vom Umweltbundesarm wurden zum Thema UVP folgende Leitfaden '5 herausgegeben: 

Allgemeiner UVE-Leitfaden: 

Leitfaden ftir Abfallverbrennungsanlagen. thermische Kraftwerke und 

Feuerungsanlagen: 

Leitfaden "UVP und IG-L". 

Ein Leitfaden zum Klima- und Energiekonzepl wurde aufgrund der euerungen durch die VP-G-

ovelle 2009 vom BMLFUW im Jahr 2010 unter Milwirken des Umweltbundesamtes erstellt. 

Der Allgemeine VE-Leitfaden wurde 2012 überarbeitet und enthält einen Überblick über die Grundlagen 
des UVP-G 2000 und unterstützt bei der Auswahl und Konkretisierung der Inhalte einer 
UmweltvertriiglichkeitSerkJärung. ExpenJinnen der Behörden und des BA ruhren ihre Erfahrungen und 

ihr Fachwissen mil Fokus auf die SChutzgüter der UVP in dieser überarbeiteten Version zusammen. Mit 

Beispielen. aklUellen Verweisen auf ormen. Betrachtungsschwerpunkten und der verstärkten Betonung 

des "Scoping" sowie eines allflllligen "no impact stalemenr' soll die Qualitllt der UVE gesteigen, die 
Struktur der UVE gestrafft und die Bearbeitung rur Projektwerberlinnen. Planerlinnen. 
Fachbeitragsersteller/innen und Sachverständige erleichten werden. 

J. ARBEITSKR EISE MIT OE LAN DES REGI ERUNGE U 0 DEM BMVIT 

EIN UVP-ARB EITSKREJS. an dem Venreter/innen der Vollzugsbehörden der Uinder, des 
BMVIT. des BMLFUW sowie des Umwellbundesamtes leilnehmen findel regelmäßig stall. Zu diesen 

Arbeitskreisen wird zumindeSi jährlich. bei Bedarf auch in kürzeren Absländen eingeladen. Dabei erfolgl 
ein intensiver Informations- und ErfahrungsauSlausch. Ziel ist es. eine möglichsl einheitliche Voll ziehung 

zu gewährleisten. gegenseitig von Praxiserfahrung zu profitieren und sich frühzeilig auf zukünftige Ent­
wick lungen einzustellen und diese auch mitgestallen zu können. 

In der gegenSländlichen Berichtsperiode betrafen die Di kussionen insbesondere die durch die 
Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012 ( eugesta.ltung einer zweislUfigen Verwaltungsgerichtsbarkeit in 

ÖSierreich) und die Folgegesetle geschaffenen euerungen rur UVP-Angelegenheiten und -verfahren, die 

euerungen der verschiedenen UVP-G-Novellen, Entscheidungen der HöchSigerichte, insbesondere auch 
jene des EuG H sowie die wesentlichen Inhalle der neuen UVP-RL 20 14/52/EU. Weilers wurde über die 
Verordnung (EU) r. 374n013 zu Leillinien rur die transeuropäische EnergieinfrastruklUr (TE -E VO) 

und die entsprechenden innerstaatlichen msetzungsschrille, auf dem Gebiet der Leitfaden des BMLFUW 

über den überarbeiteten Städlebau-Leilfaden diskulien. 

4. VP UND PRA XIS: Ö TERR EIC HI C HER VP-TAG 

DER 1. ÖSTERREIC HJSC HE VP-TAG zum Thema "Praxis der UVP und Beitrag zur 
Energiewende" fand am 5. ovember 2013 in Wien stall. veranstaltet vom ÖWAV. der 

Winschaftsuniversiläl Wien und dem BMLFUW. In drei Blöcken. einer davon als Podiumsdiskussion 

geSialtet. widmete man sich den Themen "Beitrag des UVP-G zum UmweltschulZ", " • bergang vorn 
Umweltsenat zum Bundesverwaltungsgerichl", "Mehrwen durch Bürgerbeteiligung", ,.Änderung der 

\, hllpJly. ..... umv.-dlbunckgml atlumy.c1t:>!!uatlonlun,wOOJ\pocstrnt"b I/u, cikllf3edcnl 
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Planungslcultur durch die UVP" und Fragen de Verfahrensmanagements. chließlich stand noch die Frage 

der Umweltvertr'.iglichkeit der Energiewende zur Diskussion. Die Teilnahme umer.;chiedlichster Beteiligter 

aus WirtSChaft. von Behörden. Universitäten. InteressensvertrelUngen und von der Planung seite war sehr 

7.ahlreich und fUhrte zu lebhaften Diskussionen. 

Für Herbst 20 15 ist wiederum ein ÖSterreichlscher yP-Tag in Zusammenarbeit mit der 

WirtSChaftsuniversitiit Wien vorgesehen (11. ovember 2015); dieser wird sich der neuesten Judikatur der 

Höchstgerichte und des BVwG in VP-Angelegenheiten und den Themen zur Realisierbarkeit von 

Großprojekten. Infrastruktur und Re soureen im Kontext von UVp· Verfahren widmen. 

5. STELL NG AHME DES BMLF W Z 
MWELTVERTRÄGLICHKEITSERKLÄRU GE 

EIN RECHT ZUR STELL NGNA HME zu jeder UmwehverträglichkeiLSerklärung (UVE) 

haben gemäß § 5 Abs. 4 UVP-G 2000 der Umwehanwah. die tandortgemeinde sowie das BMLFUW. 

Dieses Recht wurde vom BMLFUW bislang in den überwiegenden Fallen wahrgenommen. Zur 

Koordination und fachlichen Umerstützung bediem es sich dabei des Umwehbundesamte . 

Zu insgesamt 77 von 107 Umweltve rträglichkeitserklärungen zu UVP-pOichtigen Vorhaben. die im 

Berichtszeitraum (1.1.2012 - 28.2.2015) bei den Behörden beantragt und dem BMLFUW übermittelt 

wurden. i teine tellungnahme e rfolgt. Weiters wurden im Berichtszeitraum von den Projektwerbem aus 

dem Bereich Schnellstraßen und Schienen (A F1NAG und ÖBB) freiwillig 4 Konzepte zu 

UmwehverträglichkeiLSerklärungen (§ 4) vorgelegt. zu welchen in 2 Fililen teIlungnahmen abgegeben 

wurden. da dies aus umweltpolitischer Sicht geboten er.;chien. Aufgrund der kontinuierlich steigenden 

Anzahl der UVP-Verfahren in Österrei h (in besondere im Bereich Windenergie) und den gleiChzeitig 

eingeschränkten Kapazitäten wurde seit dem Jahr 20 10 in einzelnen Fallen von einer Stellungnahme 

abgesehen. Die EnlSCheidung zu einem Vorhaben nicht Stellung zu nehmen. wird jeweils nach einer 

Grobsichtung der nterlagen in relevanten Fachbereichen im Einzelfall getroffen . Dabei handeh es sich um 

Vorhaben. für die im Vergleich zu anderen fUr teIlungnahmen vorliegenden VEs eine geringere 

Umweltrelevanz der Auswirkungen eingeschätzt wird. 

Im Zeitraum zwischen Jlinner 2012 und 28.2.2015 wurde zu 30 VEs keine teIlungnahmen abgegeben. 

dabei handelte es sich bei 27 UVEs um Vorhaben zur Errichtung von Windkraftanlagen. Die anderen drei 

UVEs sind der Ausbau einer bestehenden S-Bahnstrecke ( -Bahn FLACH), die UVE .. Parkplatz P3a -

Flughafen Salzburg" und die eueinreichung eines Abbauvorhabens. Zu letzterem Vorhaben wurde bereits 

teilung genommen. bevor der Genehmigungsantrag dureh den Pmjektwerber/die Pmjektwerberin 

zurückgezogen und geringfUgig adaptiert neu eingereicht wurde. 

Die fUr die Beurteilung der Umwehverträglichkeit von dem Projektwerber/der Projektwerberin vorgelegten 

Unterlagen werden gemäß § 5 Abs. 4 UVP-G 2000 von den jeweiligen Behörden unverzüglich an das 

BMLFUW bzw. das Umwehbundesamt übermitteh. Bei vier Umwehverträglichkeitsprüfungen im 

Berichtszeitraum (Windpark Gattendorf, Windpark Zumdorf Il. Windpark Edmundshof und Windpark 

Bruckneudorf) wurden dem BMLFUW die Umerlagen vom Amt der Burgenländischen Landesregierung 

nicht bzw. erst nach dem bereits ergangenen Genehmigungsbescheid gesendet. Eine Stellungnahme war 

daher nicht mehr zweckmäßig. 

Die teIlungnahmen des BMLFUWs zu UVEs sollen nicht ein mwehvertr'.iglichkeitsgutachten gemäß 

§ 12 und § 24c UVP-G 2000 oder eine zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß 

§ 120 und § 24d VP-G 2000 vorwegnehmen. ie beziehen ich im Wesentlichen darauf, ob die Angaben 

der Umwehverträglichkeitserklärung vollständig. aussagekräftig und plausibel sind und fachlich 

einwandfrei konzipiert wurden. Aufgrund ihrer Objektivität und fachlichen Qualität dienen die 

teIlungnahmen in erster Linie allen VP-Behörden als fachliche merstützung beim Begutachtungs­

prozess und der EnlSCheidungsfindung. Sie tragen dazu bei. bundesweit vergleichbare Qualitätsstandards 

" 
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bei UVE- Einreichumerlagen zu erlangen. In den Stellungnahmen wird insbesondere auf folgende Punkte 

eingegangen: 

Darstellung des Unte~uchungsrahmens: 

Vollständigkeil der Unterlagen im Hinblick auf die inhaltlichen Anforderungen des § 6 Abs. I 

UVP-G 2000: 

Methodisches Vorgehen zur Prüfung der Umweltvertr'Jglichkeil sowie Zur Erstellung der 

Umweltvenräglichkeitserklärung: 

achvollziehbarkeil bei der Erhebung und Darstellung der Dmen. 

Die Qualität der beim BMLFUW eingelangten Umweltvenräglichkeitserklärungen variiert je nach 

Vorhabenstyp und Antragsteller/in. Prinzipiell ist fe tzustellen, dass in formaler Hinsichl der Großteil der 

Umweltvenräglichkeitserklärungen - wie dies auch schon im letzlen Berichtszeitraum festgestellt wurde ­
den gesetzlichen Vorgaben entsprich I und übe~ichtlich gestalte I ist Ebenso werden viele fachliche 
Ansprüche heute überwiegend erfullt, die am Beginn der Vp-pnicht oftmals nur fragmentarisch behandelt 

wurden oder ganz fehlten. Dies gilt beispielsweise ftir die verbindliche Fesllegung einer ökologischen 

Bauaufsicht Tenden1.iell nehmen mil der Größe des Vorhabens die Bearbeilungsliefe und Qualitäl der 
Unterlagen zu. Sind mehrere Planungsbüros mit der E~tellung einer Umweltvenräglichkeitserklärung 

beauftragt. variiert auch hier zumeist die Qualität der einzelnen Fachbereiche. Von großer Wichligkeit iSI 

die Koordination der UVE-Einreichunlerlagen. wodurch eine bessere Zusammenschau sowohl der 

SchutzgülerlFachbereiche als auch deren Wechselwirkungen untereinander sichergestellt wird. Die 
Stellungnahmetätigkeit sowie auch die Leitfaden zur E~tellung von mwelrvenräglichkeitserklärungen 

tragen zur Qualitätssteigerung in den Einreichunterlagen bei. Dies zeigl sich elwa dadurch. dass bestimmte 
Punkte. die in den Stellungnahmen immer wieder eingefordert wurden. mil der Zeil slündardmäßig in den 
UVEs enthalten sind. 

Aus Sichl des BMLFUW wurde in den letzten Jahren wiederholt Ergänzungsbedarf in folgenden Bereichen 
der UVE-Unterlagen aufgezeigt: 

Ein durchgängiges methodisches Gesamtkonzept zur Beurteilung der mweltvertr'Jglichkeit iSI 

vorzulegen. Duu gehört eine nachvollziehbare. vollständige und schutzgutspe1.ifische 
Bewertung und Darstellung der ensibilität des Ist-Zustandes sowie der Auswirkungen und 
Eingriffsintensitäl anhand geeigneter Kriterien. Weite~ ist die Sensibilität mit der 
Eingriffsintensitäl zu ve~hränken. um die Erheblichkeil der Eingriffe zu erm.ineln. Es sind ftir 

die Schutlgüter relevante Vermeidungs-. Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu 
beschreiben und in ihrer Wirksamkeit zu bewenen. Anhand der Gegenübe~tellung der 

Maßnahmenwirksarnkeit mit der Erheblichkeit der Eingriffe kann die verbleibende 
Gesamtbelustung ermillelt werden. 

Im Hinblick auf die angeftihrten Maßnahmen iSI insbesondere darauf zu achten. Maßnahmen 

verbindlich vorzusehen. wenn sie Zur Beurteilung der Gesamtbelastung herangezogen werden. 
Darüber hinaus sollten Maßnahmen zur Beweissicherung und laufenden Kontrolle angeftihrt 

werden. um die Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen und zu 

dokumentieren. 

Die Erhebung der Dmengrundlagen (ftir 1st-Zusland und Auswirkungen) muss nachvoll7jehbar 

dargestellt und die Bewertungssystematik ftir die Einstufung der Sensibilität bzw. 
Eingriffsintensität klar definiert sein. Dies umfassl auch eine nachvollziehbare Abgrenzung und 

Begründung des gewählten Unle~uchungsraumes je SchulZgut (z.B. nle~uchungsraum Vögel 
bei Windparks). Weite~ sind kumulative Auswirkungen zu berücksichtigen und zu bewerten. die 

Methodik ist nach dem aktuellen Stand der Technik auszuwählen. es sind geeignete 

Indikalorgruppen und Kriterien heranzuziehen (belrifft insbesondere die Schulzgüter Tiere. 
pnanzen. Lebensräume. Waldökologie und Landschaft) und die Dalen sind nachvollziehbar zu 

erheben (z.B. Repräsenlülivität der gewählten Messpunkte). 

" 
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Die umweltrelevanlen Vor- und Nachleile bei Umerbleiben des Vorhabens bzw. die Darslellung 

des derzeitigen Umwehzustands und der voraussichllichen Emwicklung der 

Umweltauswirkungen ohne Verwirklichung des Vorhabens ( ullvariame) sind anzufUhren. 

Weiters sind fUr die vom Projeklwerber/von der Projelwebern geprüften Alternativen ein 

Vergleich der Umweltauswirkungen und die umwellrelevanlen Auswahlgründe darzustellen. 

Es ist auf die Konsistenz der Unterlagen zu achten. Dazu gehören insbesondere die Venneidung 

von Widersprüchen zwischen den angefUhrten labellarischen Darstellungen und dem Aießtexl 

und die Kon iSlenz der Angaben in den Fachberichlen und im UVE-Berichl bzw. in der UVE­

Zu ammenfassung. 

Die lellungnahmen des BMLFUW sind über die VP-Datenbank des Umwehbundesamles abrufbar 

(siehe dazu Kapilel V.5. UVP-Dokumentation). 

Zur Qualilätssicherung der tellungnahme wurde beim mwehbundesaml. dessen sich der BMLFUW fUr 

die Stellungnahmen zu UVEs und UVE-Konzepten fachlich bedient. eine Reihe von Maßnahmen geselZl. 

Da<!;u zählen umer anderem die Erstellung. Anwendung und Aktualisierung fachspezifischer imerner 

Checklislen. durch die bei der Begutachtung von UVEs eine gleichbleibende Qualitäl der Stellungnahmen. 

unabhängig von der begutachtenden Person, sichergeslelh wird. Weilers trägl ein jährlicher. interner 

Austausch mil allen an den UVE-Stellungnahmen beteiliglen Expert/innen wesentlich zur 

Qualilälss icherung bei. Im Rahmen dieser Treffen zur Qualitätss icherung werden Verbesserungspotentiale 

und Änderungen im Hinblick auf die Abläufe und [nhahe der Stellungnahmen diskutiert. die dann in die 

Erarbeitung der Stellungnahme imegriert und somil in deren Umselzung sicherge telh werden. 

6. ACHKONTROLLE 

ElNE ACHKONTROLLE iSI gemäß § 22 UVP-G 2000 i.d.g.F. ftlr Vorhaben der palte I 

(gemäß Anhang I UVP-G 2000 i.d.g.F.) durchzuflihren. Die achkontrolle ist von den zur Vollziehung der 

einzelnen Maleriengcsetze zuständigen Behörden gemeinsam mit der UVP-Behörde durchzuftlhren. Für 

Vorhaben des 3. Abschniues iSI die achkontrolle gemäß § 24h Abs. 5 und 6 durchzuftlhren. Mil der 

UVP-G- ovelle 2009 wurde der § 22 Abs. I dahin ergänzt. dass die Initialive zur achkontrolle der UVP­

Behörde übertragen wurde. Der Zeitpunkl der achkontrolle ist enlweder im Abnahmebescheid (§ 20 

Abs. 5) bzw. - wenn eine Abnahmeprüfung nicht zweckmäßig iSI - im Genehmigungsbescheid (§ 20 

Ab . 6) feslgelegl. 

Gegensland der achkontrolle iSI die Überprüfung der Einhaltung des Genehmigungsbescheides und der 

anzuwendenden normativen Beslimmungen. Weilers iSI ein Vergleich der in der UVP getroffenen 

Annahmen und Prognosen ilber die Umweltauswirkungen mit dem ISI-Zustand vorzunehmen. In der Praxis 

hai es sich hier bewährt. je nach Umweltauswirkungen Schwerpun.kle zu seuen. Die achkontrolle solhe 

V.a. au h dazu dienen. Erkenntnisse ftlr zukünftige UVP-Verfahren zu dokumemieren z.B. durch 

Identifizierung problematischer Bereiche bzw. bester Praktiken. Dazu gehört u.a. die Evaluierung von 

Maßnahmen zur Feststellung der Effizienz von Ausgleichs- und Begleitmaßnahmen. 

In der UVP-Dokumemation lagen am Ende des Berichtszcitraums (28.02.2015) Unlerlagen zur 
Nachkontrolle von 29 UVP-Verfahren vor. Zum selben Zeil gab es 176 genehmigte UVP-Verfahren 

(Spalte I-Verfahren). ftlr die grundsätzlich eine achkontrolle erforderlich ist. Bei 50 Verfahren davon 

wurden bereits die Abnahmeprüfung bzw. Teilabnahmeprüfung(en) durchgeftlhrt . Der Zeilpunkl der 

achkontrolle ftlr ein UVP-Verfahren kann je nach Baubeginn und Dauer der Errichtungsphase lark 

variieren. 

Neben solchen zeitlichen Abläufen, die verzögernd auf die achkontrolle als den letzten Verfahrensschriu 

wirken können. sind die UVP-Behörden bei der Durchftlhrung der achkontrolle zudem mil einigen 

Herausforderungen konfrontiert_ So sind bei jedem UVP-Verfahren mehrere Behörden an der 

achkontrolle beteiligt. Dies verursachl erheblichen Koordinierungsaufwand und ftlhrt in manchen Hi.llen 
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zu Unklarheiten. wer wofUr zu tändig isl. Manche Behörden fUhren die mangelnde Auseinandersetzung mit 
dem Thema .. Nachkontrolle" u.a. auf knappe personelle Ressourcen (insb. Sachverständige) zurück. Auch 

ist nicht immer klar. in welcher Weise der Projektwerber/die Projeklwerberin eingebunden werden kann 
(fachlich und finanziell). 

Die Nachkontrolle i tein durchau wichtiger Schritt zur Überprüfung, ob die in der UVE angenommenen 

Umwellauswirkungen tatsächlich eingetreten sind und die vorgesehenen Maßnahmen entsprechend den 

Annahmen der UVE oder des UVGA in der Praxis wirksam geworden sind. Dies gilt insbesondere fUr 

Schutzgüter wie Boden, Land chaft, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume. für die es keine etablierten 
gesetzlich geregelten Kontrollsysteme gibt. wie diese etwa für die Bereiche Luft oder Wasser vorliegen. 

Die von den Behörden übermittelten Unterlagen zur Nachkontrolle bestehen großteils aus knappen 

Mitteilungen der jeweiligen Behörden bzw. Behörden-Sachverständigen (Abfallrecht. Wasserwirtschaft. 
Gewerberecht. Forstrecht. etc.). Es werden Aussagen über die Konformität der geprüften Anlagen mit den 

Auflagen im UVP-Bescheid gemachl. Im (sehenen) Idealfall werden alle im UVP,Verfahren relevanten 
SchutzgÜler bzw. FaChbereiche im Rahmen der Nachkontrolle behandell. So werden im Optimal fall u.a. die 

Lage und Eigenschaften von Ausgleichsflächen und Aufforstungen überprüft und bewertet. Dabei kommt 

es vor. dass sich manche Teilflächen nicht wie geplant entwickelt haben . Ln solchen Fällen wird dem 
Projektwerber/der Projektwerberin aufgetragen, achbesserungen vorzunehmen. Bei der Errichtung einer 

Müllverbrennung anlage wurden u.a. die Ergebni se einer bioindikatorischen Beweis icherung betreffend 

Dioxine. die als Auflage im UVP-Bescheid emhalten war. geprüft. Referenzwene vor inbetriebnahme der 
Anlage wurden mit den Werten au den emen 5 Betrieb.jahren verglichen. wodurch I.angfristigen 
Kumulationseffekte im Boden oder in Lebewesen und somit eine Beeinträchtigung der Schutzgüter 

wild.lebende Tiere und Pflanzen durch Emissionen der Müllverbrennungsanlage im Normalbetrieb 
ausgeschlos en werden konnten. 

Solche im UVP-Bescheid verankerte regelmäßige Kontrollen (wie Beweissicherungen, Monitoring. etc.) 

von im Bescheid festgelegten Auflagen erleichtern die später erforderliche Nachkontrolle jedenfalls und 
stellen eine bessere achvoll7.iehbarkeit der fachlichen Überprüfung sicher. 

Ein .. best practise" Beispiel für eine sehr übersichtlich und detailliert erarbeitete Dokumentation der 
achkontrolle ist das Verfahren der Bundesstraße 5 I-Süd. Insgesamt waren neben der UVP-Behörde 13 

unterschiedliche Stellen (Abteilungen der Behörden) und der Projei<twerber/die Projeklwerberin in die 
Dokumentation der Nachkontrolle involvien. Das Verfahren umfasst auch ieben Anschlussstellen, die an 
der S I-Süd situiert sind. Aus dem Bericht werden der zeitliche Ablauf der ach kontrolle. die einbezogenen 
Stellen und der fachliche Input aller Beteiligten nachvollziehbar. Grundlage flir die Überprüfung waren 
vom Projektwerber/von der Projektwerberin erstellte Unterlagen (U.3. ein Begleitbuch) in dem alle 

Maßnahmen und Auflagen der Verordnungen und Bescheide zusammengestellt und deren Status während 

der Errichtungsphase bzw. ein Jahr nach Verkehrsfreigabe dOkumentiert sind. Ebenso stand ein 

Monitoring-Bericht zur Verftigung. der die Ergebnisse und Beurteilungen zu speziellen 
naturschutzfachlichen Maßnahmen über einen Zeitraum von drei Jahren dokumentiert. 

Überprüft wurden die ErfUllung von Maßnahmen der UVE und die Erftillung der Auflagen der 
Trassenverordnung bzw. des Genehmigungsbescheides sowie d.ie Übereinstimmung von Annahmen und 
Prognosen in der UVE. Ebenso wurde auf die Aunagenerfullung von Be ehe iden der acht mitwirkenden 

Behörden eingegangen. Im Rahmen der Nachkontrolle wurden 2.B. an den Messpunkten im ahbereich der 

S I in der Nacht in allen Abschn.illen deuLl.iche Überschreitungen der gemes enen Scballpegel im Vergleich 

zur Prognoserechnung der UVE festgestellt. Daher erfolgte eine genaue Betrachtung und Überprüfung 
jener Wohnobjekte entlang der Trasse der I-Süd. die gemäß UVE im Maßnahmenpianfall 20 I 0 knapp 

unter dem zum Zeitpunkt der Genehmigung gültigen Grenzwert vOn 55 dB in der Nacht liegen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der länmtechn.ischen Kontrollmessung 20 II konnte festgestellt werden. 
dass der Grenzwen weiterhin bei allen Wohnobjekten eingehalten wird. Zur Venminderung der 

Schallemissionen entlang der S I-Süd wurde eine verstärkte Überwachung der Fahrgeschwindigkeiten für 

.I" 
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LKW (80 kmIh am Tag, 60 kmIh in der acht) durch die Exekutive vorgeschlagen, da ein nicht 

unwe;entlicher Anteil der Emission auf die Überschreitung der verordneten Höchstgeschwindigkeiten 

zurückwführen i I. 

Die achkontrolle hat in den vergangenen Jahren an Aktualillli gewonnen, da aufgrund der 
voranschreitenden Zeil immer mehr (nach VP-G 2000 i.d.g.F.) genehmigte Vorhaben feniggestelh 

werden. Dadurch werden immer mehr ach kontrollen fallig (nach Ablauf einer 5-Jahresfrist ab 

Fenigstellung). Von den insgesamt 29 Nachkontrollen, die bereilS durchgefUhn wurden. fallen 19 in den 

Berichtszeitraum von 1.1.2012 bis 1.3.2015. Die erste Nachkontrolle fand im Jahr 2007 statl. 

7. UV P-DOK UMENTATIO 

GEMÄSS 43 UVP-G 2000 hat der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und 
Forstwinschaft, Umweh und Wasserwinschaft eine UVP-Dokumentation einzurichten. in der die nach dem 

UVP-G 2000 und anderen Gesetzen durchgefUhnen UmwehvenräglichkeilSprüfungen erfas t werden. 

Er bedient sich auch dafür des Umwehbundesamtes. Die Dokumentation hat insbesondere die 
FeslStellungsenlScheidungen (§§ 3 Abs. 7 und 24 Abs. 5 UVP-G 2(00), die UmwehvenräglichkeilS­

erklärung des Projektwerberslder Projektwerberin, die wichtigsten Ergebnisse des mwehvenräglichkeilS­
gutachtens oder der zusammenfassenden Bewenung, die wesentlichen Inhalte und Gründe der 

EnlSCheidung(en). die Ergebnisse der achkontrolle sowie Angaben über die jedes Jahr durchgefühnen 
Verfahren mit An, Zahl und Verfahrensdauer zu enthahen und einen aktuellen Link auf die IntemelSeilen 

der UVP-Behörden, auf denen Kundmachungen gemäß § 9 Abs. 4 UVP-G 2000 erfolgen, zu stellen . Diese 

nterlagen sind dem Bunde minister/der Bundesministerin für Land- und Forstwinschaft. mweh und 
Wasserwinschaft von den zuständigen Behörden zu übermilleln. 

Die Dokumentation ist öffentlich zugänglich. Anfragen bezüglich laufender bzw. bereilS abgeschlossener 
Verfahren kommen zumeist zum einen von interessienen Anrainer/innen. andererseilS von Planungsbüros. 

die zur Erstellung von Umweltvenräglichkeitserldärung oder Fachgutachten beauftragt sind. 

Eine EDV-Datenbank zum leichteren Abfragen standardisiener Daten ist auf der HomcpageS6 des 
Umwehbundesamtes zugänglich. In dieser sind auch die Stellungnahmen des BMLFUW zu den 

mwehvenräglichkeilSerklärungen gemäß § 5 Abs. 4 UVP-G 2000 abrufbar. Allgemeine Infonnalionen zu 

den Verfahren gemäß UVP-G 2000 in Österreich ind ebenfalls auf dieser Homepage enthalten. Auf den 
IntemelSeiten des Umwehbundesamtes sowie des BMLFUW sind auch weitere Informationen zur UVP in 

Österreich abrufbar (vgl. dazu Kapitel IX.). 
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SEIT 2007 werden Auf • .eichnungen über die Zugriffe auf die UVP-Dalenbanken gemhrt. Auf die FeslSlellungsbescheid-Dmenbank wird seil 1. 1.2008 

durchschninlich ca. 1900-mal pro Quartal wgegriffen. Die Werte vom drillen und vierten QuaI1al 2008 und 2009 sowie VOm zweilen und drilten QlIaI1a12010 weichen 
aufgrund von fehlenden Zugriffsdalen für einzelne Monale extrem vom Durchschnill ab. 
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Auf die Genehmigungsbescheid-Dalenbank wird seil 1. 1.2008 durchschnilllich ca. 2550-mal pro Quanal zugegriffen. Die Wene vom drillen und vienen Quanal 2008 
und 2009 sowie vom zweiten und drillen Quanal 20 10 weichen aufgrund von fehlenden Zugriffsdaten rur einzelne Monale extrem vom Durchschnin ab. 
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Abbildung 27: lJlgrilfr auf die Genehmiguflg,fbescht!id-D(llenoonk prQ QII(JrIOJ se;t 1. 1.2008 
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VI. ZUR TÄTIGKEIT DES MWELTRATES 

I. AUFGA BEN DES UMWELTRATES 

DER UM WE LT RA T konstituierte sich am 19. Dezember 1994 auf der Grundlage des § 25 

Abs. I. Er hat folgende Aufgaben: 

Auskünfte und Berichte über Fragen der UVP und des konzentrierten Genehmigungsverfahrens 

von den zuständigen Organen zu verlangen; 

die Auswirkungen der Vollziehung der Bestimmungen über die UVP auf den Umweltschutz zu 

beobachten und die Ergebnisse solcher Beobachtungen dem Bericht der/des BMLFUW an den 

ationalrat gemäß § 44 beizuftigen: 

den Bericht der/des BMLFUW an den Nationalrm gemäß § 44 durch eine Stellungnahme zu 

ergänzen: 

Anregungen Lur allfalligen Verbesserung des Umweltschutzes gegenüber den gesetzgebenden 

und vollziehenden Organen auszusprechen: 

auf Antrag einesIr der dem Umweltrat angehörenden Vertreter/innen der politischen Parteien 

Fragen von grundsätzlicher Bedeutung fUr den UmweltschurL in Beratung zu ziehen. 

Auf Ersuchen de Umweltrates haben die zuständigen Bundesminister/innen und Landesregierungen 
diesem über Erfahrungen auf dem Gebiet der UVP und der Voll ziehung des UVp·G 2000 sowie der 
Be timmungen über die UVP in anderen Gesetzen aus ihrem Bereich zu berichten. 

2. ZU AMME ETZU G UNO GESCHÄFTSORDN NG DES MWELTRATES 

DER MWELTRA T besteht derzeit aus 23 Mitgliedem und 23 Ersatl.mitgliedem. die gemäß 

§ 26 von den im Hauptausschuss des ationalrates vertretenen politischen Parteien. der 

Bundesarbeiterkammer. der Wirtschaftskammer Österreichs. der Präsidenten konferenz der 
Landwirtschaftskammem. dem österreichischen Gewerkschaftsbund. der LandeshauptJeutekonferenz. dem 
Gemeindebund. dem Städtebund. dem BMLFUW. dem BKA. den Umweltanwältlinnen und den nach § 19 

Abs. 7 anerkannten Umweltorganisationen nominiert werden. 

DerIDie Vorsitzende und zwei stellvertretende Vorsitzende werden von den Mitgliedem aus den eigenen 
Reihen fUr die jeweilige legiSlaturperiode geWählt. Die stellvertretenden Vorsitzenden übemehmen im 

Falle einer Verhinderung der/des Vorsitzenden im Halbjahreswechsel deren/dessen Rechte und Pflichten. 
ach Herm Josef Arthold (bis 2(03). Herm Abg. R Erwin Hornek (bis 2014) wurde Herr Abg. R 

Johann Hölinger zum Vorsitzenden gewählt. 

Der mweltrat hat am 2. März 1995 eine GeSChäftsordnung beschlossen. die seither einmal. am 27. 1.2014. 

ergänzt wurde. indem eine Bestimmung über die Beiziehung von Expert/innen zu Sitzungen des 
Umweltrates beschlossen wurde. Die Geschäftsordnung regelt den internen Geschäftsbetrieb des 

Umweltrates wie z.B. Rechte und POichten der Mitglieder und Ersatzmitglieder. Aufgaben deslder 
Vorsitzenden und deslder stellvertretenden Vorsitzenden, Fragen der Offenlegung, Beschlussfassung, 

Einsetzung von Arbeitsausschüssen usw. 

3. SITZ NGE DES U 1WEL TRA TES 

JEDES M ITGLIED hat ftir die Dauer seiner Bestellung Sitz und Stimme im Umweltrat. Die 

Mitglieder des Umweltrates sind verpflichtet an den Sitzungen des Umweltrates teilzunehmen. Die 
Ersatzmitglieder können mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen und sind im Falle einer 

Verhinderung des Mitgliedes timmberechtigt. 

Der Umweltrat wird von sei nem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. mindestens jedoch einmal in jedem 
Halbjahr. Weiters ist der Umweltrat von dem Vorsitzenden auf schriftliches Verlangen eines Mitgliedes 

unter Angabe des gewünschten Verhandlungsgegenstandes oder auf Grund eines Beschlusse des 

Umweltrates oder des Begehrens des Umweltsenatcs einzuberufen. 
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Der Umweltrnt kann aus seiner Mitte ständige oder nicht ständige Arbeitsausschüsse bilden. denen er die 

Vorbereitung. Begutachtung und Bearbeitung einzelner Angelegenheiten übenragen kann. 

Seit Beslehen des Umweltrates wurden 28 Sitzungen abgehalten. In den Sitzungen im Berichtszeitraum -

15.6.2012.27. 1.2014,8. 10.2014 - wurde seitens des BMLFUW jeweil über aktuelle GeselZesänderungen. 

den aktuellen Stand der Verfahren gemäß VP-G 2000, über die Entscheidungen des Umweltsenates und 

des Bundesverwaltungsgerichts. über besonders relevante Judikatur der Höchstgerichte und österreichische 
Verfahren vor dem EuGH. über grenzüberschreitende UVP-Verfahren nach der Espoo-Konvention sowie 

über son tige aktuelle UVP-relevante Themen berichlel. 

In den Sitzungen des Umweltrntes während des Berichtszcitrnumes waren insbesondere die UVP-G-
ovelle 2012. die Disku sion um das Vertrngsverletzungsverfahren r. 201212013 betreffend die 

Umsetzung des An. I Da (nunmehr An. 11) der UVP-RL und die Umsetzung der UVP-relevanten TE -E­
VQ in Österreich Gegenstand von Diskussionen. Der Winschaftsminister wurde vom Umweltrat zur 

Einbeziehung des BMLFUW in die Erarbeirung des Handbuches nach An. 9 TEN-E VQ ersuchl. 

mfassend wurden dem mweltrnt vom BMLFUW auch die euerungen zur Änderungs-RL 2014/521EU 

(Kap. 11.1.1.) dargelegt. 

Der 6. UVP-Bericht wurde dem Umweltrat übennittelt und in der Sitzung am 15.9.2015 diskutien. 

4. CESCHÄfT f HR U C 

DIE CESCHÄITSfÜHR NC de Umweltrntes obliegt dem BMLFUW. Diese umfasst 

insbes ndere folgende Tätigkeilen: 

Die Unterstützung der Milglieder bei der Erfullung ihrer Aufgaben im Umweltrnt, 

die Unterstützung des Umweltrates, des/der Vorsitzenden. der Arbeitsausschüsse und des 

Berichterstatters/der Berichterstatterin bei der Erfullung seiner/ihrer Aufgaben. 

die Vorbereitung der Sitzungen und Arbeitsausschüsse des Umweltrales. 

die ProtokollfUhrung und Versendung, 

die Veranlassung der Aus7.ahlung des Ersatzes der Reisekosten gemäß § 26 Abs. 5. 

'< 
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Vll. UVP IN EUROPA ND INTERNATIONAL 

I. UVP·RL 

Z R VP-RL generell siehe Kap. 11.1 . 1. 

Ä DERUNG DER UVP-RL: 

Die UV P-RL wurde im BerichLSzeitraum inhaltlich durch die RL 20 I 4/521EU geändert , siehe Kap. 11. 1.1. 

AKTI VlTÄT E DER KOMM ISSIO Z R ANWEND G DER vp·RL: 

Die Kommission hat im Jahr 2013 Leitfaden zur Berücksichtigung des Klimawandels und der Biodiversität 

in der UVP und der Strategischen Umweltprüfung (SUP) publiziert und im Jahr 2015 den Leitfaden zur 

Interpretation der Projektkategorien der Anhänge I und 11 der UVP-RL überarbeite!." Aufgrund der RL 
2014/521EU hat die Kommi sion Leitlinien zur Einführung koordinierter oder gemeinsamer Verfahren bei 

Vorhaben, für die neben der UVP auch andere mweltprüfungen (z.B. aufgrund der FFH- oder 

Vogelschul2-RL) erforderlich sind. zu erstellen. Die Veröffentlichung dieses Leitfadens soll Anfang 2016 

erfolgen. 

REGELMÄ IG EXPERTIJ NE TREFFE ZUR VP-RL: 

Die Kommis ion veranstaltet zweimal jährlich ein Expenlinnentreffen zur Anwendung der VP-RL. In 

diesem Rahmen werden neueste Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, Judikatur des EuGH und 
Vollzugsfragen zur UVP-RL diskutiert. Die Protokolle werden seit 2011 veröffentlicht unter: 

http://ec.eurooa.euienvironmentle,wmeeting,.htlll 

Von 12. bis 13. ovember 2015 werden die Europäische Kommission und die Europäische 
Investitionsbank in Luxemburg eine UVP-Konferenz veranstalten, die sich in Form von drei ArbeiLSkreisen 

mit den (weiteren) Umsetzungserforderni sen und offenen Fragen der Änderungs-RL befassen wird. 

2. TRAN E ROPÄI HE ETZEE E RG lE -VO (E ) R.3<m 2013 

DCE VE RORDNUNG (EU) r. 34712013 de Europäischen ParlamenLS und des Rates zu 
Leitlinien für die lranseuropäische EnergieinfraslrUktur (TE -E) vom 17. April 2013 betrifft 
lranseuropäische Energieinfrastrukluren und etabliert ein förderflihiges ystem rur .. Vorhaben von 

gemeinsamen Interesse" (PCI) in Europa's Diese Verordnung hat die beschleunigte Durchsetzung des 
dringend benötigten Ausbaus der europäischen Energieinfrastruktur zum Inhalt und ist unmittelbar 
anwendbar. Soweit die TE -E-VO jedoch verfahrensrechtliche Bestimmungen enthält , ist auch eine 

begleitende innerstaatliche Regelung notwendig. 

Als betrnffene Infrastrukturkategorien nennt die TEN-E-VO lromleitungen, tromspeicheranlagen, 

Fernleitungen für den Transport von Gas, Speicher für Gas und ROhrleitungen rur den Transport von Erdöl 
und CO, samt deren peicher. jeweils samt ebenanlagen für diese Projekte. Die Vorhaben werden in einer 

von der Europäischen Kommission zu erstellenden Unionsliste (.,PC I-Liste") angeruhrt.S9 Aufgrund der 

Größe dieser meist grenzüberschreitenden Vorhaben is t vielfach der Schwellenwert nach dem VP-G 2000 
überschritten und damit überwiegend eine VP rur solche Pel notwendig. 

Als notwendige innerstaatliche Begleilregelung is t daher ein neuer 6. Abschnitt im UVP-G 2000 mit 

onderbestimmungen rur dies UVP-pflichtige Vorhaben von gemeinsamem Interesse nach der TEN-E-VO 
geplant, die eine enLSprechende begleitende Umsetzung unter Anwendung des UVP-Verfahrens nach dem 

bisherigen System bestmöglich garantieren sollen. Eine RV wurde im Juni 2015 im WinschafLSausschuss 

,1 htlDJ/(L curpna rW..!"IDI[QIJme"II(lalrdfU;Q\C[ ZOIS pd( 

.. Auch aus dem Eng! als _PO" bettlchnd. ProJCC'ts of Common lntcrcst. 
,. Die erste Unionsliste. als ddegiene VQ (EU) Nr 1391no13 der Europäi schen Kommission. ",,'unk 11m 14.10.201 3 \~bschlC~det und "md 

alle Z~C=I Jahre erneuen. DIe z~·elle Umonshste 'Wl rd derzeit e:raIbcuet. 
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behandelt. vom ationalrat aber noch nicht beschlossen. Siehe dazu die RV 626 Blg. R XXV.GP: 

Enersie-lnlrlLS/rukturseu/: linkl. UVP-G-NOI·elle}. 

3. G RE Z -BER C HREITE DE VP-VE RFAHRE A H DER ESPOO- KO VE TlO 

G EMÄ S DEM ES POO- ÜBEREI KOMM EN der U IECE über 
UmweltverträglichkeitsprUfung im grenzüberschreitenden Rahmen - umgesetzt in der EU-UVP-RL und im 

VP-G 20<Xl _fIJ ist bei bestimmten Vorhaben, sofern diese vorau sichtlich erhebliche. 

grenzüberschreitende nachteilige mweltauswirkungen haben können. eine grenzüberschreitende 

mweltverträgli hkeitsprUfung unter Beteiligung des betroffenen Staates und seiner Öffentlichkeit 

durchzuftihren. Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind in einer UVP-Dokumentation (i.S.d. 
österr. UVE) zu beschrieben und zu bewen.en. Die Öffentlichkeit des möglicherweise betroffenen taates 

ist vom geplanten Projekt zu informieren und es ist ihr im selben Umfang wie der Öffentlichkeit des 
Ursprungsstaats eine Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Diese teIlungnahmen sind von den 

UVP-verfahrensführenden Behörden des Ursprungstaates zu berUcksichtigen. Auf Verlangen sind bilaterale 

Staaten-Konsultationen möglich. Die Ergebnisse der UVP sind bei der (den) 

Genehmigungsentscheidung(en) zu berUcksichtigen. 

Um die Verpnichtungen aus diesem Übereinkommen besser erfüllen zu können. ieht die Konvention in 
An. 9 vor, das bilaterale oder multilaterale bereinkommen und sonstige Vereinbarungen abgeschlossen 

werden. Mit der Slowakei konnte solch ei.n Abkommen. in Kraft getreten am I. Februar 2005. 

unterzeichnet werden61 Mit der Schweiz und Liechtenstein wurde als Vorstufe für ein allflilliges tri laterales 
Abkommen eine gemeinsame Richtlinie festgelegt. die in der Praxis bereits angewandt wird. 

Die Espoo-Konvention wurde beim zweiten und dritten Treffen der Venragspaneien (Mu/inS ol/he 
Panies - MoP) insbesondere im Anwendungsbereich (Angleichung an die E -UVP-RL) geänden. Diese 

Änderungen. die bereits im UVP-G 20<Xl umgeselZl sind und daher keine Geselzesänderung nach sich 

ziehen. wurden von Österreich bereits ratilizien62 

Das BMLFUW - es fungien auch als Espoo-Konlaktslelle in Österreich - nimmt regelmäßig an den 
Vertragsslaalenkonferenzen (Mu/inS ol/he Parties. MoP) und den Arbeitsgruppen zur Konvention teil. 

Das jüngste Venragsstaaten-Treffen zur Konvention. MoP-6. fand vom 3.-5. Juni in Genf2014 tatt. 
Grundlegende Aufgabe dieser Konferenzen ist es. die mselZung der Espoo-Konvention zu begleiten und 

zu überprUfen. im Plenum werden entsprechende Beschlüsse gefasst (u.a. zu Budget und Arbeitsprograrnm. 

Personal fragen der Konventionseinrichtungen. EntsCheidungen des Implementalionskomitees. Fragen und 
Richtlinien der Konventionsauslegung, etc.). Zur PrUfung der Einhaltung der sich aus der Espoo­

Konvention ftir die Venragspaneien ergebenden Verpnichtungen besteht ein eigenes Implementation 

Committee (IC). das 200 I bei MoP-2 eingerichtet wurde und aus acht Mitgliedern be teht. die von den 
Venragspaneien nominien und von der Konferenz gewählt werden . 

Beim MoP-6 war ein Fall vor dem Implementierungskomitee von besonderem Interesse. bei dem es um die 

um Fragen der Vp-pnicht und damit der Pnicht zur Durchftihrung eines grenLüberschreitenden 
Verfahrens mit betroffenen Staaten bei Vorhaben ging. die auf eine Lebensdauerverlängerung von 

AKWs geriChtet sind. Gegenstand der Erönerungen im Komitee und folglich bei der Konferenz war das 
ukrainische Vorhaben "Lebensdauerverlängerung der Blöcke I & 2 des KKW Rivne", das 2011 durch eine 

ukrainische NGO vor das Komitee gebracht wurde. Dieses kam zum Schluss. dass die 
Lebensdauerverlängerung des KKW Rivne. nach Auslaufen der ursprung lichen Betriebsgenehmigung, auch 

bei Unterbleiben jeglicher Arbeiten. als ein geplantes Projekt im Sinne des An. lAbs. 5 Espoo-Konvention 

eil Das Espoo-Obe~lnkommrn Ubt:r die UVP 1m g~nzO~NChrc:Ilc:n<kn Rahmtn wurde von der UN-WinM:twfls.kommission fUr Europa 
(ECE) erarbeitet und Ist seil 10. Scpcember 1991 In Krafl. ÖSterreich hat die Espoo-Kon\'enltoo Im Juli 1994 nil filiert. BGB!. 1I1 
' r. 20111991. Dle VerpnlC:-htunglur Einführung eines Verf~ns zur UVP Im gre:nz.übenchreuendcn Rahmen ,,""Urdc In ÖSterreich durch 

I 10 UVP-G 2000 erfDlll 
,. BGBI. 111 Nr. 112005. 
~ DIese Anderungen sand JCd<x:h tTWlgcls a.usrelchender RatlfizterUngen \"(Ml Mltghedstaatcn noch ndu In Kraft getreten und ,,""Urden daher 

Im 8GBI noch rucht \cr6ffenlhchl. 

,. 
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anzusehen isl. Da diese generelle Auslegung in der Konferenz keine ungeteilte Zustimmung fand, betome 

die letztlich angenommene Entscheidung den besonderen Einzelfallcharakter dieses Vorhabens. der nicht 

ohne weiteres auf alle derartige Falle übertragbar sein müsse. wobei eine Rolle spielte. dass zwischen der 
Erneuerung einer ursprünglich befristeten und der Bestätigung einer ursprünglich unbefristeten 

Betriebsgenehmigung zu unterscheiden sei. Im Lichte ähnlich gelagerte Falle könme diese Entscheidung 

dennoch über den konkreten Anwendungsfall hinaus Bedeutung haben. da die analoge Anwendung für 
gleichgeartete Falle (ursprünglich befristete Betriebsgenehmigung; Entscheidung zur 
Lebensdauerverlängerung) nicht ausgeschlossen isl. 

Bisher haben grenzüberschreitende UVP· Verfahren mit allen öSlerreichischen Nachbarslaalen 
slangefunden, wobei sich Österreich vor allem an Verfahren zum Aus- oder eubau von Alomkraflwerken 

beteiligl. Ist Österreich hingegen Ursprungsland eines Vorhabens. das auch grenzüberschreitende 

Auswirkungen auf achbarstatten haben kann. so handelt es sich meist um Windparks oder 
Infrastrukturvorhaben ( traße und Schiene). 

eit Beginn der grenzüberschreitenden Verfahren mil anderen Staaten nach der E poo-Konvemion und der 

UVP-RL wurden bzw. werden bis zum Stichtag 30. Juni 201 5 insgesamt 63 Verfahren gefühlt. davon 
war bzw. ist Österreich 50 Mal betroffene Partei und 13 Mal Ursprungspa rtei. 

Von diesen Verfahren wurden bis zum 30. Juni 2012 (also betreffend die früheren Berichte) insgesamt 
28 Verfahren durchgeführt und a bgeschlossen. Davon war Österreich 23 Mal betroffene Partei und 5 Mal 

Ursprungspartei. Von den 23 Verfahren mit Österreich als betroffener Partei betrafen /4 Verfahren 

Nuklearallgelegellheitell : davon ga lien wiederum 7 Verfahren dem Neu- oder Au bau von 
Atomkraftwerken sowie einer Laufzeirverlängerung. 7 Verfahren galten der die Errichtung oder 

Erweiterung von Lagerstätten für uklearabrrille. Zur entsprechenden Liste siehe im Anhang unter X.2. 

Zwischen I. Jul i 20 12 und 30. Juni 2015 wurden 15 zwischenstaatliche Verfahren nach der Espoo­
Konvention abgeschlossen: in 9 Verfahren war Österreich betroffene Panei. in 6 Verfahren 

Ursprungspanei. Von den 9 Verfahren mit Österreich als betroffener Panei galten 6 VerfahreIl 

Nuklean'orhaben (4 geplante AKW- eu- oder Ausbauten. 2 Errichtungen oder Erweiterungen von 
Ulgerstätten für nuklearen Abfall). die restlichen Verfahren betrafen ein Straßen bauvorhaben. ein 
Bergbauvorhaben und ein Wimersporterschließungsvorhaben. 

Zum 30. Juni 2015 sind noch insgesamt weitere 20 Verfahren offen und im Laufen. davon in zwei 
Fällen mit Österreich als Ursprungspanei und in 18 Fallen ist Österreich betroffene Partei. Von diesen 
18 noch offenen Verfahren gelten wiederum 9 Nuklearvorhaben (6 eu- oder Ausbauten von 

Atomkraftwerken. ein Kraftwerks-Rückbau und 2 Errichtungen bzw. Erweiterungen von Lagerstänen). Die 
restlichen 9 offenen Verfahren betreffen Wasserbau vorhaben. Schienen- und traßenbauvorhaben. einen 

Golfplatz. ein Erschließungsvorhaben und einen Flugfeldausbau. 

Von den 50 Verfahren. an denen Österreich als betroffene Partei bisher teilgenommen hat bzw. 

gegenwärtig noch teilnimmt. betrafen bzw. betreffen 29 Verfahren ukJea r vor habe.n. darunter in 
17 Fallen eu- oder Ausbauten von Atomkraftwerken bzw. eine Laufzeitverlängerung. I1 Verfahren die 

Errichtung undloder die Erweiterung von Lagerstätten für zu entsorgende Nuldearabralle aus Kraftwerken 
und ein Verfahren den Abbau des Atomkraflwerks Isar I in Deutschland. Durch seine Teilnahmen an den 

grenzüberschreitenden Verfahren zu diversen uldearvorhaben hat Österreich auch imernational tandards 

gesetzt und das Bewusstsein auch der betroffenen Öffentlichkeit anderer achbarstaaten zu 
ukJearvorhaben geschärft. Die Beschäftigung auch der verschiedenen Gremien der Espoo-Konvention mit 

der verfahrens mäßigen Bewältigung und der Anleitung zur korrekten und adäquaten Anwendung der 
Konventionsbestimmungen auf derartige Verfahren gibt beredtes Zeugnis von der Wichtigkeit solchen 

Engagements. das eben auch auf europäische und internationale Ebene ausstrahli: Verschiede 

Podiumsdiskussionen, Panels und Workshops im Rahmen der Espoo-Konvention in der Zeit seit 2011112 

bereiteten die Ausarbeitung von sog. Good praclice recol1unendalions Oll Ihe applicalion o/Ihe Com'entioll 

10 nue/ear energy-related aClivilies im Rahmen der Konvention vor. 
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Zur Verbesserung der zwischenstaa tl ichen Zusammenarbeit bei der Umsetzung der E poo-Konvenlion 

wurde mil der Slowakischen Republik nichl nur ei n bilalerales Abkommen gelIoffen. sondern lief mit ihr 
von 2007 bis 2013 ein EU-co-finanzienes Kooperationsprojekl. das sich wesentlich der Oplimierung der 

grenzüberschreitenden Verfahrensabläufe und der Vernerwng von Infonnationen und Wissensmanagement 

widmete. Dieses Projekt gipfelte im sogenannten • .E-Mat"-Projekt. an dem sich auf österreichischer Seite 
die Ö Landesregierung (Lead Panner). das BMLFUW. das BMVIT sowie Umwehanwahschaflen und 

GOs beleiligen: im Rahmen dieses Projektes wurde auch eine Online-Plallfonn zur Darstellung und 

Infonnationsweitergabe von anhängigen Espoo-Verfahren und entsprechenden nalionalen und 

inlernationalen Regelwerken geschaffen. Zwei Konferenztage jährlich dienten der Durchftihrung dieses 
Vorhaben . Das Projekl wurde durch den Regionalentwicklungsfonds der Europäischen Union (EFRE) 

geförden . 

EIT JULI 201 2 WU RDE FOLGE DE VE RFAHRE BEGO E. FORTGEFÜ HRT ODER 
ABGE C HLOSSE : 

ös ' hJ be ~ P lerrele as lro ene . (27 V rf h artel e a ren; d avon 9 b a )!:esc hl ossen, 18 IT ) 0 en: 

Bulgarien Seit 2013: KKW Kozloduy. Block 7. Mil 0312013 Ö NOlifizierungselliuchen. 
Mil 06/15 Einlangen einer Teilentscheidung zum Vorhaben. endgültige 

Enlscheidung iSI noch ausständig - Verfahre" offe" 

Deutschland Seil 2012: NOlifikation zur "Organismenwanderhilfe Jochenslein" 

(Fischaufstieg;hilfe. Landkreis Passau ) - Verfahre" offen 

Seil 2012: Olifizierung zum "Energiespeicher RiedI", (Landkreis Passau). 

VerfahrensverLögerungen durch ergänzende Antragsunterlagen: Verfalrre" offe" 

eil 2012: Eleklrifizierung der EisenbahnSitecke München-Memmingen-Lindau: 

Verfahre" offe" 

Seil 2014: AKW Isar I - Rückbau : Auflage der Unterlagen. Stellungnahmen und 

1112014 Konsultalionsgespräche. Verfahren offen 

Seil 2014: BundeswassellilIasse Donau. Hochwasserschutz-Ausbau in 2 

Teilabschnillen: I. Abschnitt Straubing-Deggendorf. 2. Abschnitt Deggendorf-
Vilshofen. Teilnahme OÖ an beiden Verfahren. zwischenstaatliche Gespräche 

auf mehreren Ebenen. Verfahre" offe" 

Finnland Seil 2013: KKW Fennovoima: Auflage der Unterlagen in Ö. Übenniulung von 

Stellungnahmen. Verfahren offen 

Liechlenstein Seil 2009: FL.A.CH - Ausbau der Eisenbahnstrecke Feldkirch-Buchs. auf Seite 
FL. Planungsvereinbarung zw. Ö und FL. Teilnahme an FL-Verfahren durch Ö. 
Vlbg. Ergänzende Unterlagenaufbereilung durch ÖBB mit 2013. Verfahren 

verzögen. - Verfahre" offe" 

Rumänien 
2006-2014: Cernavoda KKW, Bau zusätzlicher Blöcke. Mit 0212014 Vorliegen 

der endgültigen Genehmigung, Verfalrren abgeschlosse" 

chweiz Seit 2014: Erweiterung am Augfeld Altenrhein : "De-faclo"-Espoo-Verfahren rur 

I. Phase (Bau verfahren). 06/2015 Konsultalionsgespräche und bennillJung von 
Stellungnahmen: Paneislellung der öSlerr. Öffentlichkeil am CH Verfahren: 
2. Phase und Verfahren über Betriebsreglernent noch ausständig: hierfür wird 

Notifizierung nach Espoo-Konvention an Ö erfolgen. Verfahre" offe" 
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Slowakei 

Slowenien 

Tschechien 

UK IEngland 

kraine 

2007-2015: Autobahn D4 an der Ö-Grenze bei Marchegg: 

Verfahrensvenögerungen wegen nachzuholender SUP in der K: 0812011 

Konsultationen, 0512013 öffentliche Erönerung. Mit 0112015 Vorliegen des 

abschließenden Standpunktes (Korridorbewenung und genehmigung): 
Rückslellung des Vorhabens bis zur Entscheidung des traßenbaus auf Ö Seite. -
Veifahren abgeschlossen 

2011-2013: Erweiterung der RepubliklagerstäUe rur radioaktive Abfalle in 

Mochovce (wenig bis miuelmäßig radioaktive Abfalle) Veifahren 

abgeschlossen 

2011-2013: Integrallager rur radioaktive Abfalle in Bohunice (Var. 1. 2) od. 

Mochovce (Var. 3) - Veifahren abgeschlossen 

Seit 2014: Zwischenlager rur abgebrannte Brennelemente in Mochovce. UVE 

noch ausständig . Veifahren offen 

Seit 2014: KKW Bohunice. neue Blöcke: UVE noch ausständig. - Veifahren 

offen 

Seit 2014: Ausbau der Lagerkapazität flir abgebrannte Brennelemente in 

Bohunice: Vorlage und AuOage von UVE; Konsultationen im 0812015: 

ausständige UV-GA und abschließender Standpunkt. - Veifalrren offen (aber 
bald abgeschlosun ) 

Seit 2014: Ausbau der 2. Röhre im Karawankentunnel auf SLO Seite. 
Übennil1Jung und AuOage der nterlagen. Übennilliung von Kin. 

Fachstellungnahme an SLO. - Veifahren offen 

2008-2013: KKW Temelin Blöcke 3 + 4. Zwei Konsultationen. öffentliche 
Kundmachung und AuOage des UV-GA in Österreich. Durchflihrung einer 

öffentlichen Diskussion in Wien (30.5.2012) und öffentliche Erönerung in 
Budweis (22.6.2012): abschließender Standpunkt 0112013. 0412014: 

Zurückziehen der Ausschreibung durch CEZ: 1012014: Genehmigung des 
Ausbaus AKW Temelin durch CZ Atomaufsichtsbehörde ( .. Black-Box"­

Verfahren). - Veifahren abgeschlossen 

2012-2014: Hochfichtll. Böhmerwald. Schigebiet - Regulierung'plan 
Verbindung Kläpa - Hrani~nik, SOdböhmen. egativer abschließender 

Standpunkt des CZ MZP. - Veifahren abgeschlossen 

Seit 2015: Erschließungsvorhaben im VogelschulZgebiet umava. Grenze 00: 
AuOage der Vorhabensunterlagen: Stn . der 00 LReg. - Veifahren offen 

2012-2013: Hinkley Point C Nuclear Power Station: Übennittlung Ö Stn .. 
GenehmigungsenISCheidung bereits mit 0312013; Befassung des UNIECE 

ImplementierungSkomitee der Espoo-Konvention. - Espoo· Veifahren 

abgeschlossen 

Seit 2011 : AKW Chmelnitzky. Ausbau der Blöcke 3 + 4. Konsultationen 

0812013. Seil 2013 au h ein Verfahren vor dem Espoo-Implemelierungskomitee 

anhängig.- Veifahren offen 

Seit 2015: otifikationsersuchen zum Vorhaben KKW Zaporischie und 

Sildukraine - Veifahren affen 

III-208 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)56 von 80

www.parlament.gv.at



\ 11 l IP 1"'llROP,1 l '\[) 1'\ ILR'\ I [JO'i 11 

Ungarn 
Seit 2011 : AKW Paks n (5 + 6): Auflage de; Umweltberichts. Stn. Ö an Ungarn. 

öffentliche Erönerung und Konsultationen am 23. und 24.9.2015 in Wien. -

Verfahren offeIl 

2013: Kiesgrube in HegyeshaJom: otifizierung und 

VerfahrensteilnahmeerkJärung. Übermittlung österr. Sm. an ngarn. Danach 

keine weiteren Verfahrensschritte. Projekt ausgesetzt. - Verfahren abgeschlossen 

Seit 20 14: Grenzüberschreitender Golfplatz in Harka-Deutschkreutz: 

Verfahrensteilnahme wegen Berührung der Juvina-Quellen . Übermittlung von 

Fach teIlungnahmen der Bgld. LReg .. Scoping- und Screeningphase in ungar. 

Verfahren. - Verfahren offen 

Weißrussland 2008-2012: Endgültige Entscheidung fUr Neubau AKW Belams. 20 14-20 15: 

Post-Project-A nalysis Programm in Weißrussland abgeschlossen. - Verfahren 

abgesclrlossen 

Osterreich als Ursprungspartei (8 Verfahren: da"on 6 a bgeschlossen, 2 oITen): 

Deutschland 
2010-2012: GuD-Kraftwerk Riedersbach, St. Pantaleon. 00, 
Genehmigungsbescheid der 00 LReg. mit 0912012. VerfahreIl abgesclrlossell 

2012-2013: Neubau Saalachbrücke (Eisenbahnbrücke zum 3-gleisigen Ausbau 
der Strecke Freilas ing-Salzburg). VerfahrensfUhrende Behörde BMVIT., 

Genehmigungsbescheid von 0312013. - VerfahreIl abgeschlossen 

Liechtenstein 20 I 0-20 15: Stadtrunnel Feldkireh, vormals .. Straßentunnel Südumfahrung 

Feldkirch ,Letzetunnel i
" . otifizierung, Übermittlung der Unterlagen . 2014. 

Wiederholtes Auflageverfahren in Ö: 0312015 Konsultalionsgespräche mit FL. 
Positiver Genehmigungsbescheid der Vbg. LReg. mit 0712015. - Verfahren 

abgeschlossell 

2014-2015: S-Bahn FL.A.CH - Ausbau der Eisenbahnstrecke Feldkirch-Buchs. 
auf Ö Seite. Abschnitt Feldkirch-Staatsgrenze bei To ters: verfahrensfUhrende 

Behörde: BMVIT. Übermittlung und Auflage der merl agen und 
zusammenfassender Bewenung. münd!. Verhandlung 1012014 in Feldkirch. 

0612015: Vorliegen des Genehmigungsbescheides. - VerfahreIl abgesclrlossen 

Slowakei Seit 2006: Aussbauliches Gesarntprojekt Donau östlich Wien (via donau GmbH: 
Maßnahmen gegen Sohleeimiefung. Verbesserung der Schifffahnsrinne im 

ulionalpark Donauauen). Seit 2009 keine wesentlichen Verfahren schritte. -
VerfahreIl offeIl 

2013-2014: Sladlau-Marchegg - 2-gleisiger Ausbau und Elektrifizierung der 

Eisenbahnslrecke. Durchführung v. mündlicher Verhandlung. öffentlicher 
Erönerung. Übersetzung UV-GA: Übersetzung des BMVIT-

Genehmigungsbescheides 1112014. - VerfahreIl abgeschlossen 

Ungarn 2011 -2012: Windpark Nickelsdorf I. Bgld. U,a. Konsultationen in Budapest 

0412012. Genehmigungsbescheid der Bgld. LReg. mit 07/2012. - VerfahreIl 
abgeschlossen 

Tschechien Seit 2006: A5 Nordautobahn. Abschnitt B. Poysbrunn-Drasenhofen 
( taatsgrenze). eit 2009 Verfahrensverzögerung: 2012: Änderung des 

Vorhabens. neuerliche Verfahrensschritte. Stellungnahmen aus CZ fUr BMVIT. 
Auflage der ergänzenden UVE. Mündliche Verhandlung in Poysdorf 
22.-23.6.2015. - VerfahreIl offeIl (aber demnächst abgeschlossell) 

'I 
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VIII. ZUSAMMENFASSUNG 

DER NU MEHR 6. BERIC HT DES B 1LFUW über die VoliLiehung der 

mweltvertriiglichkeiLSprüfung in Österreich an den alionalrat bringt in bewährter Weise eine 
Fortschreibung der Darstellung der bisherigen Entwicklung der mweltverträglichkeitsprüfung in 

Österreich. Sowohl im Bereich der legistischen Entwicklung auf nationaler Ebene und des EU·Rechts wie 

auch für den Vollzug erfolgt eine Darstellung der Entwicklung des UVp·G unter Fonführung der 

bisherigen fUnf Berichte an den R. 

"" wird über die wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre in der RechlSetzung aber auch betreffend 
Verfahren, national und international. berichtet. Darstellungen der Entwicklungen auf EU· und 

internationaler Ebene (insbesondere im Rahmen der UNIECE Espoo·Konvention über UVP im 
grenzüberschreitenden Rahmen) sowie Informationen über die Aktualisierung von Vollzugshilfen im 

Bereich VP·Leitfäden und Rundschreiben. die Entwicklung der teIlungnahmen des BMLFUW zu den 

mweltvertriiglichkeilSerklärungen und die Entwicklung der UVP·Dokumentation beim Umweltbundesamt 
ergän,.en den Bericht. 

Wiederum wurden Daten und tatistische Auswertungen zu den UVp· Verfahren anhand der UVp. 

Dokumentation dargestellt und ein Verfahrensmonitoring in den Bericht aufgenommen. Dieses 
Verfahrensmonitoring wurde mit der UVp·G· ovelle 2009 eingefUhrt und liefert zusätzlich zu den 
bisherigen Informationen in der UVP· Dokumentation Informationen zur Anzahl und Dauer der Verfahren 

auch aufgeschlüsselt nach Verfahrensan und den UVP·Behörden. 

eben der Darstellung der Tätigkeit des Umweltsenates als Berufungsbehörde in Vp· Verfahren wird im 
gegenständlichen Bericht nunmehr auch die Tätigkeit des BundesverwaltungsgerichLS als seit dem 1.1 .2014 
zuständiges Rechtsmittelgericht in UVP.Angelegenheiten dargestellt. Aus der übersichtlichen Darstellung 

der Entwicklungen und Tendenzen der lelzten Jahre lässt sich entnehmen. dass sowohl bei den UVP· 
Behörden (Landesregierungen und BMVIT) als auch bei der Rechtsmiuelbehörde bzw. beim 
Rechtsmittelgericht (Umweltsenat bi 31.12.2013 als Berufungsbehörde, Bundesverwalrungsgericht seit 

1.1.2014 als RechLSmiuelgericht) eine größere Anzahl an Verfahren anhängig gemacht wurde und 
gleich,.eitig aber die Dauer der Verfahren gesenkt werden konnte. Das spricht sowohl für die Effizienz der 
legistischen Bemühungen als auch rur jene der handelnden Akteure in Verwaltung und bei Gericht. icht 

zuletzt profitieren die Projektwerberlinnen von solcher Verfahrensstraffung und kommen neue 
Transparenz· und Panizipationsregeln der betroffenen Öffentlichkeit zu Gute. 

Der Umfang und die Vielseitigkeit der in diesem Bericht dargelegten Aspekte und berührten Bereiche 

zeigt, dass das Instrument .. UVP" auch in den Ober zwanzig Jahren der Anwendung in Österreich nicht an 
Aktualität und BedeuLSamkeit verl ren hat. icht zuletzt die Änderung der UVP·RL mit der Änderungs·RL 

2014l521EU und die Implementierung des UVp·G 2000 in die zwei tufige neue Verwaltungsgerichtsbarkeit 

gewährleisten mit dem Instrument der UV P eine hohe Umweltvorsorge. 
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IX. WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZUR 
UV P IM I TERNET 

BMLf W - Homepage: hllp:/lwww.bmlfuw.gv.aI 

mwellseilen des BMLf W: hllp:/lwww.bmlfuw.gv.allumwelt.html 

B 1LF W - VP-Seilen: hllp:/lw" w.bmlfuw.gv .allum"eltlbetriebl umwelt<,ehut7 U\ plu\p.html 

BMLF W - Malerialien zur UVP: 
hllp:/lwww.bmlfuw.gv.allum ... eltlbetrieblum ... eltschut7u\pluvplmalerialien.html 

mwellbundesaml: wW"' .umweltbunde,amt.all 

mwellbundesaml - VP eilen: 
hllp:/lwww.um ... e ltbunde.amt.allu mwelt, itual ion/u vp'u plu vpoe'terre ich 11 

mwellbundesaml - UVP-Dalenbank: 
hllp:/I",ww .umwelt bundesamt.allu m",elt, ituationlu\pSU plu \ poe'tcrreich I/u \ pdaten ban IJ 

Rechtsinformalionssyslem: www.ris.bka.gv.all 

Europäischer Gerichtshof: hllp:/lcuria.europa.eul 

VP-Seilen der EK: hllp:/lec.europa.eulenvironmenlleialhome.htm 

UN-ECE-Seilen zum Espoo-Übereinkommen: w" w.unece.orglenv/eia/ 

,. 
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I) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

X. ANHÄNGE 

I. LISTE DER ANERKA TE MWELTORGANI A TlONEN GEMÄß § 19 ABS. 7" 
Name 

Adresse: Heinrichstraße 5f1l. 010 Graz 

aturschutzbund Steiermark 
Tätigkeitsbereich: Stmk. Ktn, Sbg, OÖ, Ö, Bgld 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.210008-VII 12005 

vom 20.4.2005 

ÖSterreichiseher 
Adresse: Museumsplatz 2. 5020 Salzburg 
Tätigkeitsbereich: Österreich 

aturschutzbund Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4 .210029-VI 112005 
vom 20.4.2005 

Adresse: Wilhelm Greil Straße 15,6010 Innsbruck 
ÖSterreichiseher Tätigkeitsbereich: Österreich 

Alpenverein Anerkennungsbescheid: BMLFUW -U W.I.4 .2100 19-VII 12005 
vom 20.4.2005 

Adresse: Joseph-Haydn-Gasse 11. 7000 Eisenstadt 

aturschutzbund Burgenland 
Tätigkeitsbereich: Bgld. Ö. Stmk 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.210009-VIII2005 

vom 20.4.2005 

Adresse: Volksganenstraße I. 1010 Wien 

ÖKOB RO 
Tätigkeitsbereich: Österreich 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. 1.4.21003 1-VII 12005 

vom 2.5 .2005 

Adresse: Neustiftgasse 36. 1070 Wien 
mweltschutzorganisation Tiltigkeitsbereich: ÖSterreich 

GLOBAL 2000 Anerkennungsbescheid: BM LFUW -UW . 1.4.210035-V 1112005 
vom 17.5.2005 

Adresse: Ollakringer Straße 114-116. 1160 Wien 
mweltverband WWF Tätigkeitsbereich: Österreich 

ÖSterreich Anerkennungsbescheid : BMLFUW-UW. I.4.210037-VII 12005 
VOIll 23.5.2005 

Adresse: chulgasse 7. 6 50 Dombim 

aturschutzbund Vorarlberg 
Tätigkeitsbereich: Vbg, Tirol 
Anerkennungsbescheid : BMLFUW-UW. I.4.2IOO46-VIII2005 

vom 16.6.2005 

Adresse: Hammer-Purgstall-Gasse 8/4. 1020 Wien 

Forum Wissenschaft & Umwelt 
Tätigkeitsbereich: Österreich 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2IOO39-VIII2005 

vom 20.6.2005 

Adresse: Museumsplutz 2. 5020 Salzburg 

Naturschutzbund alzburg 
Tätigkeitsbereich: Sbg. Tirol, Kin. Stmk, OÖ 
Anerkennung bescheid: BMLFUW-UW. I.4.2IOO39-VIII2005 

vom 4.7.2005 

.' lAnd: August 201S; eme aktud&e ustc kann unltt folgcndc=r Ad~se Abgerufen .. 'erden: 
bllp/I""" IchcD .. mlD'~lroym 3tJuw"dtlhrtoeN YW\Io(ll>%buu U\ry'Y'nIaoo1.,nnung 49 hIrn! 
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11 ) Adresse: eidengasse 13. 1070 Wien 
ÖSterreichisches Ökologie- Tätigkeitsbereich: Österreich 

Institut Anerkennu ngsbescheid : BMLFUW-UW. IA.2ItX»4-Vlln005 
vom 3.8.2005 

12) Adresse: echshauser Straße 48. 1150 Wien 
VIER PFOTEN - Stiftung für Tätigkeitsbereich: Österreich 

Tierschutz Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. IA.2JOO51 -Vlln005 
vom 3 .. 2005 

13) Adresse: iebenbrunnengasse 44. 1050 Wien 

Greenpeace CEE 
Tätigkeitsbereich: Österreich 
Anerkennung bescheid: BMLFUW-UW. I.4.2IOO57-Vlln005 

vom 18.8.2005 

14) Adresse: Dreihackengasse I. 020 Graz 

ARGE Müllvermeidung 
Tätigkeitsbereich: Österreich 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. IA.2IOO69-Vlln005 

vom 19.8.2005 

HA U DER BA BIOLOGIE 
Adresse: Conrad von Hötzendorfstraße 72. 80 10 Graz 

Verein biologisches und 
Tätigkeitsbereich: Österreich 
Anerkennungsbescheid : BMLFUW-UW. I.4.2IOO6O-Vlln005 

ökologisches Bauen vom 22. .2005 

15) 

16) Adresse: Alser Straße 21. 1080 Wien 

mweltdachverband 
Tätigkeitsbereich: Ö terreich 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2IOO9O-Vlln005 

vom 11 . 1.2006 

ArbeJtskreis zum Schutz der 
Adresse: Hörmsdorf 200. 8552 Eibiswald 

Koralpe und des Weststeirischen 
Tätigkeitsbereich: Stmk .. Kin .. Bgld .. Ö. Sbg .. OÖ 

Hügellandes 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.1.4.2JOO 3-V/l n 005 

vom 10.3.2006 

17) 

18) Adresse: Alserstraße 2111/5. 10 0 Wien 
aturschutzbund Tätigkeitsbereich: Ö. Wien. Bgld .• Stmk .. OÖ 

Niederösterreich Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I A.2IOO97-V/ ln005 
vom 16.3.2006 

19) Transitforum Austria-Tirol, Adresse: Salumerstraße 4n ll . 6020 Innsbruck 
Verein zum Schutz des Tätigkeitsbereich: Österreich 
Lebensraumes in der Anerkennungsbescheid: BMLFUW- W.1.4.2IOO 5-Vll n 005 

Alpenregion vom 16.3.2006 

C IPRA-International 
Adresse: Im Bretscha 22, Postfach 142. R..-9494 Schaan 

(Internationale 
Tätigkeitsbereich: Österreich 

Alpenschutzkommission) 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. 1.4.2JOO 8-V/In005 

vom 2 1.3.2006 

20) 

21 ) Adre se: Viktoriagasse 6. 11 50 Wien 

aturfreunde ÖSterreich 
Tätigkeitsbereich: Österreich 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I A.2IOO72-vll n OO6 

vom 27. 11.2006 

22) Adresse: Thaliastraße 7. 11 60 Wien 
Alliance for ature - Allianz für Tätigkeitsbereich: Österreich 

alur Anerkennu ngsbescheid: BMLFUW-UW.1.4.21000 -Vlln007 
vom 02.04 .2007 
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23) Adresse: Museumsplarz 1/1018. 1070 Wien 

BirdUfe ÖSterreich 
Tätigkeitsbereich: Österreich 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.I.4.2JOCYl.0-V/ln007 

vom 02.04 .2007 

24 ) Adresse: Park gasse I99A. 942 Wörschach 
Verein NETT - ein Ennsnahe Tätigkeitsbereich: Stmk .. Ö. 00. Sbg .• Bgld .. Ktn. 

TransitTrasse Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2JOCYl.7-V/ln007 
vom 10.07.2007 

Arbeitskreis LEBE 
Adresse: LoyplalZ 211. 8962 Gröbming 

BEWAHRE FÜR OIE 
Tätigkeitsbereich: Stmle.. Ö. 00. Sbg .. Bgld .. Km. 

ZUKUFT 
Anerkennungsbescheid : BMLFUW-UW. I.4.210035-V/ln007 

vom 27.09.2007 

25) 

26) Adresse : Von-Kahr- traße 2-4. D- 0997 München 

Deutscher Alpenverein 
Tätigkeitsbereich: Stmk .• 00. Slbg .. Ktn .. Tiro\. Vlbg. 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.I.4 .210006-Y/1/2008 

vom 13.03.2008 

27) Adre se: Maximilianstraße 5. 9900 Lienz 
Verein zum chutz der Tätigkeitsbereich: Tiro\. Ktn .. Sbg. Ybg. 

Erholungslandschaft OsUirol Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.I.4.2IOO32-V/InOO 
vom 14.04.2008 

28) Adresse: ibelungengasse I 1/4 
AFLG Tätigkeitsbereich: Wien. Ö. Bgld .. tmk..oo 

Antinuglärmgemeinschaft Anerkennungsbescheid: BMLFUW -UW. I.4.210063-Y/ln008 
vom 22.07.2008 

29) Adresse: Promenade 37. 4020 Linz 
aturschutzbund Tätigkeitsbereich: 00. NÖ. Sbg .. Slmk. 
Oberösterreich Anerkennungsbescheid: BMLFUW- W. 1.4.2I0121 -V/ln008 

vom 18.12.2008 

30) Adresse: Waltherstraße 15.4020 Linz 
Initiative FahrRad Tätigkeitsbereich: 00. NÖ. Sbg .. Stmk. 

Oberösterreich Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4 .2IOO67-V/lnOO9 
vom 07.10.2009 

31 ) Adresse: Burgring 7. 1010 Wien 
ÖSterreichische Gesellschaft für Tätigkeitsbereich: Ö terreich 

Herpetologie (öGH) Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. 1.4.2IOO17-V/InOII 
vom 19.04 .2011 

32) Adresse: Sponstraße 9b. 8820 Neumarkt 
Bürgerinitiative eumarkt in Tätigkeitsbereich: Stmk .. Ö. Bgld .. Ktn .• Sbg .. 00 

Steiermark Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. 1.4.2/0068-Y/InOII 
vom 19.12.2011 

33) LANIUS - Adresse: Schlossgasse 3. 3620 SpitzIDonau 
Forschungsgemeinschaft rur Tätigkeit bereich: Ö. Bgld .. 00. Stmk .. Wien 

regionale Faunistik und Anerkennungsbescheid: BMLFUW- W. 1.4.2/000 -V/lnOI2 
angewandten Naturschutz vom 8.2.2012 

34) Adresse: Im Bretseha 22. FL-9494 Schaan. 

Liechtensteinische Gesellschaft 
Fürstentum Liechtenstein 

rur Umweltschutz (LG ) 
Tätigkeitsbereich: Vbg .. Tirol 
Anerkennungsbescheid: BML W- W.I.4 .2IOO12-V/ tnOI2 

vom 9.3.2012 
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35) Adresse: Vergötschen 68. 6524 KaunenaJ 
Verein niebenswertes Tätigkeitsbereich: Timl. Vbg .. Ktn .. bg 

Kaunertal" Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2J002I -v/lnOl 2 
vom 30.3.20 12 

36) Adresse: Berghof 18. 3323 eustadtl 
Verein Pro Ybbs - Lebensader Tätigkeitsbereich: Ö. 00. Stmk., Bgld ., Wien 

statt Staukette Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.I.4.2IOO34-V/l nOI2 
vom 22.5.2012 

37) Adresse: Dingelbergstraße 7. 3150 Wilhelmsburg 

Verein Lebenswertes Traisental 
Tätigkeitsbereich: Ö. Wien, Bgld .. Stmk .• 00 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.1.4.2IOO54-V/InOI2 

vom 13.8.2012 

38) Adresse: Prof. Weinbergerstraße 8. 52 0 Braunau am Inn 
Verein zum Schutz des Tätigkeitsbereich: 00. NÖ, Stmk., Sbg. 

KobernaußerwaIdes Anerkennungsbe cheid: BMLFUW-UW.I.4 .2IOO63-V/l nOI2 
vom 14.8.2012 

Verein zum Schutz des 
Adresse: Steinbauerweg 15.4910 Ried im lnnkreis 

Hausruck- und 
Tätigkeitsbereich: 00. NÖ. Slmk .. bg. 

KobernaußerwaIdes 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2IOO73-V/lnOI 2 

vom 20.9.2012 

39) 

40) Adresse: Merkurslraße 2. e H-9001 l. Gallen 

WWF St. Gallen 
Tätigkeitsbereich: Vbg .. Tirol 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2I0093-V/lnOI2 

vom 14. 11.2012 

41 ) Adresse: tadlberg 9. 3973 Karlstift 
Verei n Prolect • atur-, Arten- Tätigkeitsbereich: Ö. OO. Bgld .. bg .. Slmk. 

und Landschaftsschutz Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2IOO22-V/lnOI3 
vom 12.6.2013 

42) Adresse: Leopold-Wemdl-Slraße 25/ 11 , 4400 Steyr (2000 Stockerau. Ono 

Forschungsgemeinschaft 
Koenig Weg ist Vereinssitz) 
Tätigkeitsbereich: Ö. 00. Bgld .. bg .. Stmk .. Wien 

Wilhelminenberg 
A nerkennu ngsbesche id: BMLFUW-UW. I.4.2I0049-V/lnOI3 

vom 14.8.2013 
43) Adresse: chwand 7, 5342 Abersee 

Verein Lebensraum Tätigkeitsbereich: Sbg .. 00. Slmk .. Ö. Bgld .• KlO .. Timl 
Salzkammergut Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2IOO58-V/lnOI3 

vom 13.9.2013 

44) Adresse: Währingerstraße 59, 1090 Wien 
Verein Projekt werkstatt für Tätigkeitsbereich: Österreich 

Umwelt und Soziales (VIR S) Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.2IOO70-v/lno 13 
vom 17. 12.201 3 

45) Adresse: Sonnenweg 3. 523 1 chalchen 

Verein Lebensraum Malligtal 
TätigkeitSbereich: 00. Ö. Slmk .. Sbg. 
Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.I.4.2IOO72-V/lnOI3 

vom 17. 12.20 13 

46) Adresse: Bräuhausgasse 7-9. 1050 Wien 
Verein VCÖ - Mobilität mit Tätigkeitsbereich: Österreich 

Zukunft Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.I.4 .2IOO34-V/ lnOI4 
vom 9.5.2014 

., 
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47) Adresse: Kneippslra6e 15. 5020 Salzburg 
Anrainerschutzverband Tätigkeitsbereich: Sbg .. 00. Slmk .. Kln .. Tirol 
alzburg Airport - A A Anerkennungsbe heid: BMLFUW-UW. I.4.2IOOO4-VI/2015 

vom 9.2.2015 

4 ) Adresse: Landstraße 9.3200 Ebersdorf 
Verein Umwelt-Lebenswert Täligkeilsbereich: Ö. W. Bgld .. Slmk .. 00 

Ober-G rarendorf Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. 1.4.210007-UI/2015 
vom I .2.20 15 

49) Adresse: Breilenfu"er Straße 333. 1230 Wien 
ÖSterr. Kuratorium r. Fischerei Tätigkeilsbereich: ÖSlerreich 

und Gewässerschutz (ÖKF) Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.21004I -UI/20 15 
vom 15.6.20 15 

50) Verein Stiftung Adresse: Alserstraße 37116 
Lebensbaumkreis - Verein der Tätigkeilsbereich: Österreich 

Freunde zur Förderung des Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW. I.4.21oo59-UI/2015 
Lebensbaumkreises vom 17.8.20 15 
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2. ABGESCHLOSSE E VE RFAHREN NACH DER ESPOO-KONVE T ION BIS 30. JUN I 
201 2 

23 VERFAHREN mit grenzüberschrei tender Betei ligung Österreichs als betroffene Pa rtei: 

Zwischenlager rur abgebrannte Bre nnelemente an 6 süddeutsChen Kernkraftwerksstandonen: 
Biblis, Grafenrheinfeld, Gundremmingen, Isar, eckarweslheim und Phillippsburg 

KKW Olkiluoto, Bau eines 4. Blocks (Erweiterung), 2007-2011, Finnland 

KKW Loviisa, Bau eine 3. Blocks (Erweiterung), 2007-2011, Finnland 

KKW Fennovoima Oy. neuer Standon, 2008-20 11. Finnland 

Eisenbahntunnel an der Brennerbasis zwischen Österreich und Italien, 2003-2009. Italien 

Windpark Sandjoch. Brenner. Südtiroler Seite. 2010-2012. Italien 

- Windpark Sallelberg, Brenner, Südtiroler Seite, 2010-2012. Italien 

KKW Ignalina, 2007-2009. Litauen 

Gerneinschafiskraftwerk lnn zwischen Ö terreich und der Schweiz, 2008-20 I 0, Schweiz 

Leistungserhöhung des KKW Mochovce Blöc ke I + 2. 2007-200 . Slowakei 

Rekonstruktion eines Heizkraftwerks Bratislava. 2008-2009. Slowakei 

20 I 0: abschließender UVP-Standpunkt rur KKW Mochovce 3 + 4; Ausspruch der 
ichtkonfornlität des Verfahrens mit Bestimmungen der Konvention durch das 

Venragseinhalrung komitee der Aarhus-Konvention (ACCC). Seit 2012 Pilotverfahren der 
Europäischen Kommi si on gegen SK. 2014: Erneutes Verfahren vor dem ACCC (durch SK GO 
angestrengt). 

Themenpark Hau! (Excalibur City Gmb H), 20 I 0-201 0 (Abschluss des Vorverfahrens, keine 
weileren Verfahren schritte), Tschechien 

4 Schnellstraßenverbindungen vom tschechischen Inland zur österreichischen Staatsgrenze (t. 
Budejovice-WullowitzlOÖ, Znojmo-KleinhaugsdorfINÖ. Jihlava-Kleinhaug dorf, 0, Pohotelice­
DrasenhofenINÖ), 2003-2011, Tschechien 

Zwischen lager rur abgebrannte Brennelemente am Kernkraftwerksstandon Temelin, 2003-2006, 
Tschechien 

KKW Paks, Genehmigung der Verlängerung der Beuiebsdauer, 2005-2006, Ungarn 

Eurovegas. Vergnügungspark in Bezenye nahe der Grenze bei ickelsdorf, 2008-2009, Ungarn 

Kohlekraftwerk So tanj, 2009-20 11 , Slowenien 

5 abgeschlossene Verfahren mit grenzüberschreitender Beteiligung Österrreichs als Ursprungspartei: 

S 10 Mühlvienler Schnellstraße, Abschnitt ord (Freistadt- laatsgrenze bei Wullowitz), Ö zur 
Staatsgrenze, 2006-2007, (betroffen Tschechien 

Erweiterung einer Zitronensäurefabrik in Pernhofen, 2008 (betroffen: Tschechien) 

Thermische Restsloffverwenungsanlage Heiligenkreuz, 2006-20 I 0 (betroffen: Ungarn) 

- Windpark Andau-Halbturn (93 WKA), 2010 (betroffen: Ungarn) 

Eisenbahntunnel an der Brennerbasis zwischen Österreich und Italien, 2003-2009. 

'. 
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I 
3. AUFLISTUNG ALLER IM ZElTRAUM ZWISCH.EN 1.1.2012 UND 28.2.2015 BEANTRAGTEN GENEHMIGUNGSVERFAHREN GEORDNET 

NACH UVP· BEHÖRDEN'" 

ES WIRD nicht mehr die Gesamtliste aller UYP· Vorhaben herangezogen. sondern nunmehr ab dem Zeitraum ab 20 I 2. Im Übrigen wird auf die Vorberichte 

an den Nationalrat verwiesen . 

.---

Elnbring.ng Behörde Vorhabensbez.eichnung Projeklwerberlinne.n Vorhabens· 
Verrahrenstyp VerrahrensschrittJStatus typ 

I-- - --
B 61 a Pulldcndorfcr Straße. Kreisverkehr S 3 1/B50 Ableilung 8 - Straßen· , Maschinen und 

22.12.2012 6 LReg . 66 I R, " ersdorf 
Hochbau des Amtes der Burgen l ~ndischen Z9 UVP Verfahren Qcnchmigung,bcschcid ergangen 

f--. - Landesregierung 
f--

31.01.2013 B LReg 
Errichtung und den Betrieb der sogenannten Pha~ OUllet Center PamdorfGmbH ZI9 UVP Verfuhren Einbringung des Gcnehmigungsamrages 5 dc~ Designer Dullet Center Pamdorf -- Pannonia Grundslücks- vereinfachte.!. 

18.03.2013 B LReg Frcizciuenlrum · Golfplau Pamhagcn 
Verwaltungsgesellschafi 

Z 17 
Verfahren 

Genehmigungsbescheid ergangen 

- -
27.06.2013 B LReg 

Erweiterung Windpark Mönchhof Halbtum 
IEL Mön GmbH Z6 

vereinfachtes 
Gcnehmigungbbcscheid ergangen Nickelsdorf (Windpark Mönchhof Erwei,erung) Verfahren 

f--
20.12.2013 B LReg Windpark Pan'" SUd 

Energie Burgcnlllnd Windkrnft. Oekostrolll 
Z6 

vereinfachtes 
Gcnchmigungsbescheid ergangen 

Produklions GmbH Verfahren 

07.05.2014 B LReg WP PamdorfV hnWind ElemcnLS GmbH Z6 
vercinfachl~ 

Genehmigungsbescheid ergangen Verfahren 
-

13.05.2014 B LReg Windpark ßruckncudorf Energiepark BrucklLeith. GmbH Z6 
vereinfachtes 

Gcnehmigungsbcscheid ergangen 
Verfuhren 

01.06.20 14 B LRcg Erwei ,erung WPZumdorf Jt AVENTUM GmbH Z6 
vcrcinfachtc~ 

GCllchmigungsbcschcid ergangCll 
Verfahren 

-
ImWind Elements GmbH; Windpark vereinfachte!) 

25 .06.2014 B LReg Windpark Edmundshof 
Söllner.icker Mönchhof GmbH Z6 Verfahren Gcne.hmigungsbescheid ergangen 

--
29.01.2015 B LReg Windpark Edmundshof·Balblum 

ImWind Operations GmbH: Windpark 
Z6 

vereinfachtcs 
Einbringung de.., Genehmigungsantrages 

Söllnerlicktr Mönchhof GmbH Verfahren -
vereinfachtes Gcnehmigungsbcscheid ergangen. 

21.08.2012 BMVITSch Bahnhof Lin.rerhaus. ÖBB-SLreclce Linz-Sclzthal ÖBB· lnfrastruk'ur AG §23b 
Vcrfahren Ändcrullgsbcschcid(e) ergangen -

ÖSB.S,recke I 17 S'adl.u - S,aalSgren,.e n!lehst Genchmigungs~cheid crgangcn. beim 
08.04.2013 BMVITSch 

Marchcgg. Ausbau und Elekuifizierung 
ÖBB Infrnsrruk,ur AG § 23b UVP Verfahren 

ßVwG anhängig 

19.12.2013 BMVIT Sch S· Bahn FL.A.CH. Strecke FcJdkireh - Buchs (SG) ÖSB Infra."ruk'ur AG § 23b UVP Verfahren Vcrf'ahren und Mündliche Verhandlung 
- -

o,j die ak.'lUclle Aun islung aller UVP-Vcrfahren ist in dt=r UVP-Datenbank des Umwdtbundesamlcs abrufbar 

~) 
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Elnbringung Behörde Vorhabensbezeichnung Projeklwerberlinnen 
Vorhabens~ 

Veduhrenslyp Verfahrenssthrit tiSta tus 
typ 

22 .12.2014 BMVIT5ch 
HL·Sln:<:ke Wien · Salzburg- viergi. Ausbau und 

ÖßO InfrastruklUr AG §23b UVP Verfahren Einbringung des Gcnchmigungsnntragcs Trassenverschwen.kg. Abschnitt Linz~Marchtrenk 

19.06.2012 BMVIT 5" 
537 Klagenfuner 5chnellslrnßc. AB5 Hin· ASFINAG Bau Management GmbH § 23a UVP Verfahren Einbringung des Genehmigungsanlrngcs 

Mölbling (ZwischenwHssem) 

S8 Marchfeld Schnellstraße. Abschnin KnOlen S 11 
03 .04.2014 BMVIT5" 58 - ASI . Gänsemdorl"/Obersiebenbrunn (L9) (58 ASFINAG Bau Manogcmcnt GmbH § 23. UVP Verfahren Einbringung des Genenmigung..'ianlrages 

West) 

29.04.2014 BMVIT5" 
53 Weinvienler Schnellstraße. Abschnilt Autobahnen- und Schncllsl,raßcn -

§ 23a UVP Verfahren Einbringung des Gcnchmigullgsimtl'ogcs Hollabrunn . GUlllcrsdorf (53 Mitte) Finanzierungs . AG 

S I Wiener Au8cnring Schnellstraße, ASS Knoten 
01.10.2014 BMVIT SIr Raasdorf - Am Heidjöchl (Spange SccStadl ASFINAG Baumao4lgemcn1, GmbH § 230 UVP Verfahren Anzeige des Vorhabens 

Aspcm) 

12.11.2014 ßMV ITS" 
5 34 Traisenlol Schnellslraße. Absthnill 5 .. 

ASFiNAGOMG § 230 UVP Verfahren Anzeige des Vorhabens 
PöhenlHafing (B I) - Knmen 5 .. PöhenIWest (A I) 

21.05.2014 K LReg Kraflwerk Obervelloch 11 Öee Infraslruktur AG ZJO UVP Verfahren 
Erstellung 

Umwellvenrtlglichkeitsgulßchlcn 

05.11.2012 
K.OÖ.5 TauenlgruoleilUng Auerbach . halicni~he Grcm.e 

Tauemgaslcitung Sl'udien· und 
Z 13 UVP Verfahren Antrag ZurUckgczogcn 

LReg Planungsgcscllschaft GmbH 

30.01 .2012 NÖ LReg Windpark Pillichsdorf 11 Ökocne:rgic BelciligungsGmbH Z6 
vereinfachtcs 

Gcnchmigungsbcscheid ergWlgen 
Verfahren 

28.02.2012 NÖ LReg Deponie Marchfeldkogel 
Errichtungsgesellschaft Marchfeldkogel 

Z2 
vereinfachtes 

Zusammenfassende Bewertung 
GmbH Verfahren 

16.04.2012 NÖ LReg Windparkt Andlcrsdorf • Onh RENERGIE · ImWind Projektentwicklungs 
Z6 

vereinfachtcs Gcnehmigungsbeschcid ergangen. durch 
GmbH&Co KG Verfahren US bestätigt. durch VwGH beslliligl 

22.05.2012 NÖ LReg Windpark Trautmannsdorf Nord ImWind Operatiolls GmbH Z6 
vereinfachtes. Genchmigungsbeschcid ergangen. 

Verfahren Ändcrungsbcschcid(e) ergangen 

02.07.20 12 NÖ LRcg Erweilemng Steinbruch Ramsau HansZöchling GmbH Z26 UVP Verfahren Genehmigungsbcscheid ergangen 

15 .07.20 12 NÖ LRcg SchOllcrabbau "lnlcrs<torf-Gct,UtMiorf' Wopfinger Tro.ns~nbcton GmbH und 
Z25 UVP Vcrflll1ren Einbringllng des Gellehmigungsanlrages 

Marchan Gmb~1 

27 .07.2012 NÖ LRcg 
Erweiterung Trockenbnggerung. Errichtung 

Rögner Sand & Kies GmbH Z25 UVP Verfahren 
Genehmigungsbcschcid ergangen. durch 

Bodcnaushubdcponie Rögnc:r X-XIII BVwG bestäligl 

09.10.2012 NÖ LRcg Windpark Marchfeld Miue Windlnndkrnfl GmbH Z6 
vereinfachtes Genehmigungsbescheid ergangen. durch 

Verfahren U5 besl~ligl 

16.10.2012 NÖ LRcg Wind park Großkrut· Hauski rehen· Wil fcn~dorf 
ImWind & Panner GmbH; Windpark 

Z6 
vereinfachtes Genehmigungsbeschc.id ergangen. 

Ranner.ldorf 11 GmbH Verfahren Ändcrungsbcschcid(e) ergangen 

.. 
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-

Einbringung Behörde 

30.10.2012 NÖ LRcg 

-
30.10.2012 NÖ LReg 

-
19.11.2012 NÖ LRcg 

07. 12.2012 NÖ LRcg 
i--- f- -

11.12.2012 NÖ LReg 

25.01.2013 NÖ LReg 

!--
08.02.2013 NÖ LReg 

28.02.2013 NÖ LReg 

I--
29.03.2013 NÖ LReg 

05.04.2013 NÖ LReg 
j-

15.05.2013 NÖ LReg 

-
16.05.2013 NÖ LReg 

I--
16.06.2013 NÖ LRcg 

f- f-
19.06.2013 NÖ LReg 

I--
03.10.2013 NÖ LReg 

I-- -
14.10.2013 NÖ LReg 

18.12.2013 NÖ LReg 
'---

VorhabensbezeIchnung 

Windpark Parbasdorf 11 

W,"dparl. Se,berMlorf 

V indpark Pralles - Ollcrsdorf 

B 233 Umfahrung Zwölfax,"g 

Erweiten og und Tieferlegung der Sand 
,gewinnung. Umcrsicbcnhrunn Kie: 

W,"dparl. Spannberg 11 

W,"dpark Gugclberg 

" nd park Paasdorf-Lanzendorf 

Windpark Krcu~teHen IV 

W, dU'aftwerk UntcrsllOkenbrunn 

IX pomc Enl..crsdorf all der Fischa 

~ ndpark Hohcnruppct>dorf 11 

W,"dpark Qbe"".llersdorf 

Windpark Gro6cngersdorf 11 
I--

W, ndpark Engc1harulellen (2013) 

f-
Windpark Wullersdorf 

I---
Windpark Untersicbcnbrunn 

und 

Pr< 

Die " 

W,"dpark S 

Encugl 

AmIde. 
1 

Kics\o\, 
G 

twerberlinnen 

Windenergie AG 

r:.dorf GmbH & Co 

naturkraft 
;gc!tClIschaft m.b.H. 

cdcrö,terrelchlschcn 
,dc.~glcrung 

Untersiebenbrunn 
Ischaft m.b.H 

Wir pari. Spann berg 11 

GU! 

ImWi 

Erzeug. 

Wind 

IOd Gcs m.b.H. 

& Panner GmbH : 
n naturlrafl 
gesellschaft m.b.H. 

.ft Simonsfcld AG 

Wind park S,monsfeld AG 

EAV 
Abfall.e"". 

sman co 

EV~ 

Ökocnergi, 

G En/ersdorfcr 
ung;gcscll<chaft mb 

rgy Projel.l GmbH 

W md Energie 

Beteiligungs GmbH 

Wind ..andKmfi GmbH 

Wu 

RENERC 
Proje,lC 

ersdorf GmbH 

E-ÖKOENERGIE 
wicklungs GmbH 

h.' 

KG 

-

H 

-
-

-~ 

Vorhabens-
Verfahren 

typ 

vcrcanfnct 
Z6 

Verfahre 

\'creinfact 
Z6 Verfahr< 

\'crcinfact 
Z6 

Verfahr< 

vcreinfact 
Z9 

Verfahre 

Z25 UVP Verfa 

-
\ CfClnfact 

Z6 Verfahr< 
r- \'creinfact 

Z6 
Verfahr< 

\'crcinfact 
Z6 

Verfahre 

\'creinfoct 
Z6 

Verfahr< 

\creinfact 
Z6 Verfahr< 

r- ~crcinfact 
Z2 

Verfahre 

vcrcinfad 
Z6 

Verfahrt 

----;-ereinfocl 
Z6 Verfahre 

vereinfact 
Z6 

Verf.hr< 

~ercinfact 
Z6 

Verfahn: -
\ieteinfact 

typ 

es 
n 

e; 

es 

es 
n 

ren 

es 
n 

es 
n 

e\ 
n 

es 
n 

es 
n 

es 
n 

e< 

n 

c; 

n 

e, 
n 

es 
n 

Vt rl'abrtnsschrit tlStalus 

Gcnchnligungsbc~hcid ergangen 

Gcnehmlgung'\be..~hcld ergangen 

Genchnugungsbcscheld ergangen 

Embnngung des Genchmlgungsanlrages 

Elßbnngung des Gcnehnllgungsantrages 

Genehmlgung~beschCld ergangen 

GenehmlgungsbcM:heid ergangen 

Genehmlgung~bcscheld ergangen 

Genchlmgung~böchcld ergangen 

Einbnngung des Genchmlgungsanrragc"i 

I "~""'"", ~ "'" •. ,~"~"­
Gcnchmigung,bcscheid ergangen 

Gcnchmlgungsbescheld ergangen 

Qcnehmigung<be>Cheid crgange~ 
Antrag zurückgcl.Ogen 

Z6 
c; 

n Verfahre. Einbnngung dcs Gcnchr1llgungsanlragcs 

r--- \icrcmfact 
Z6 

Verfahr< Genehmlgungsbeschcld ergangen 
es 

n_--..JL-_ 
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-,-

E :inbringung Behörde , 
rhabensbezeichnung 

-
21.01.20 14 NÖLRcg DolomJlabbau Sie nhof 
- -
28.03.2014 NÖ LReg Golfrc 'rt LI nsbcrg - La lcnkirchcn 
- -
01.04.2014 NÖ LRcg WlOdpark Loldes: hol 
-
01.04.20 14 NÖ LRcg nd park Höflcin West 

08.04.2014 NÖ LRcg , ndpark Seharnd Irf IV 

-
14.07.20 14 NÖ LRcg Win<: ,ark DOmkrul-Gö ,cndorf 11 

25.07.2014 NÖLReg Wil ndpark GroSlnl, rsdorf 
-
11.08.20 14 NÖ LReg Windpa rk Poysdorf-W fcrsdorf V 

22.08,2014 NÖLReg Wind parl Engclharts.e cn (2014) 

29.08,2014 NÖ LRcg Windpark Sommc rein 

POllendoi ISlgcr Auo;;hau 
08.10.2014 NÖ LReg Ab)Chmu MUI 

r Linie -Z\\eigJ 
hendorf - Warn, 

Ebrcichsdorf) 
,rsdorf ( Ab;chnll' 

20.10.2014 NÖ LReg V ndpark Prin7cnd )rf 111 
f- -

31.10,2014 NÖ LReg WII parl Oben;,cbe brunn 11 

- -_. -
14.11.2014 NÖ LRcg 5., 

-f--
rung Deponie Iccblau 

-

24.11.2014 NÖ LReg WII park Au am Le haberge 
-

19.12.2014 NÖ LRcg Windp;1 Markgrnfncus dl 111 und V 

001 

I-

In 
Wir 

Projekl werberlinnen 

ornll5andwcrL Ges,m.b.H. & Co KG 

Therme LlOsberg GmbH 

ImWind LOIdc"hal GmbH 

Energiepark: ßrucklLci lha GmbH 

WlOd & Partner GmbH; R31ffeisc 
dparl< 5charndorf GmbH: Raiffc 

cn 
.scn 

Wind park GmbH 

-

WEB Windenergie AG: Wind park DU 
11 Gm",b:.:.H:...... __ 

mkrut 

WindLandKrufi GmbH 

Windkruft S,monsfcld AG 

Wmdpark: Engclhanslcllen Gmbf 

cvn nalllrlrnfl 
Er/cugungsgc>clIschafi m.b,H 

ÖBB- Infrus.rul.ur AG 

Windkrnfl SinlOl1sfcld AG 

evn naturkraft 
En.cugungsgescllschaft mbll 

I 

Zöchling Abfal1verwcnung GmbH 

c\'n naturkraft 

EV 
m.b.1 

, Erlcugungsgc>ellschaft m.b.H. 

N na.urkruft En.eugungsgc>ell>c 
H.; BrciL;;;prcchcr Emcucrbarc En 

Gmbll 

" 

haft 
~rgicn 

VOrh.lflbenl~-

Iyp 

Z26 

Z 17 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 
-

Z6 

P3h 

Z6 

Z6 

Z2 

Z6 

Z6 

V. 

U\ 

V< 

" 

rrahrenslyp 

P Verfahren 

rcinfachtcs 
Verfahren 

rcanfochtes 
Vcrfahren 

v, ercinfachtcs 
Verfahren 

, crclnfachlC.lt 
Verfahren 

- , 

, 
crcanfachtcs 
Verfahren 

VtrfllhreMSChrtttJ'StalUS l 
j---

VCNagung der Gcnchnugung 

Einbnngung des Genchmlgung.sanlrag~ 

t-
Ge.nehmigungsbcschcld ergangen 

Einbringung des Gcnchmigungsanlragcs 

Einbnngung des Gcnchmlgungsanlragcs 

Einbringung des Genchmigungsantragö 

Elnbringung des Gcnehmlgungsantragcs 
crelnfachu!s 
Verfahren --+--, 'ereinfachtcs 
Verfahren 

crcinfochtcs 
Verfahren 

·el'l:anfachlc~ 
Verfahren 

Ei nbringung des Gcnehnllgungsamragcs 

Zusammenfassende 8 e","cnung 

Elnbringung dc~ Gcnchmigungsanlragcs 

U 

VI 

VP Verfahren Einbringung dc .. GenChmlgungsan lrag~~ 

'crcmfachlcs .. . 
V rf h 

Embnngung des Gcnchlmgungsanlragcs 
c a rcn 

V< r h .""'"~"' .. "."m'~",.",,,,,, I CfClß ae l~ 

"", .. ,," I·" .. "."",~,,~m;."", __ U' 
, 

v 

Verfahren 

eremfachl~ 
Verfahren Einbnngung des Gcnchmlgungsanlragö 

crcmfachtcs 
Verfahren __ ..l-E_-i_n_bringUng des Gcnchmigungsan.rngcs I 
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Vorhabensbezeichnung 

Wind park Gawcinstnl 

Spange WOnh 

Windpark DOmkrut 11 1 

Aufbereltung~halle mit chemisch. physila 
Be.handlungsanlagc 

WIndpark Großkrut·Altlichtenwan 

Wmdparl Kcnlasbrunn 11 

Windpark Ebrelchsdorf 

Erweiterung der Kicsgcwinnung Stcyre 

38(}.l V· S.lzburglellung Netzknoten SI. 
NCllknolcn Tauem 

Purnpspeichcrlraftwcrk Ebensee 

Emchtung einer ncuen Produluonslini 
Schmcl/cn von AlumlOlum und Gießen 

Wallb~uTen. Ranshofen 

Kraftv.e.rk Trounlellcn. Bcstandsausb 

Erwcherung einer RCMMoffdcpomc. Gerne 
Matun Im Mühlkrel.s 

Erweiterung Steinbruch Weißbachka 

Modeml~ierung Schlos~olmbahncn und 
-'--t-

Parkplatz P3a 

ErYoeHcrung Deponie Pnuhstuf7 

Golfplatl. Kalndorf a.d . Sulm 

scher 

p 'ojeklwerberlinnen 

ÖKO Wind I rneucrbare Encrglccrlcugung\ 

--

GmbH 

Amtl 

WEBWin 

er NÖ Landesregierung 

denergle AG AG: WindparI. 
DOmkrut GmbH 11 

Rude 

Im~ 

Erzeu; 

r Haubcnbcrger GmbH 

Ind & Panner GmbH: 
cvn naturkraft 

ungsgocllschnft lll.b.H. 

e\'n naturlraJt 

Vorbabern:-
Verrahrenstyp Verfahrensschrit l/Stalus l typ 

Z6 
vcrelOrachl~ 

ElObringung des Gcnchmigungsanlrngc.1i Verfahren 

Z9 UVP Verfahren Einbnngung des Gc.nehmlgungsanLtages 

6 ~\.erconfachtes Embnngung des Genehmigungsantrages 
Verfahren 

Z I UVP Verfahren Embnngung de..\ Genchmigung~ntrages 

Z6 
\cremfachlcs 

Elnbnngung d~ Genehmigung~nlrages Verfahren 

\crclnfachtcs 
ErLCUj 

Z6 
ung'gesellschaft m.b.H. ---f--- Verfahren I Einbnngung de'i Gcnchmlgung'mnlrngcs 

!g 

eter· 

-
~um 

,on 

" -
"Je SI. 

, 
isten 

-

~ len Energie GmbH 

Weiser ~ 

AUSIrI 

Pum!> 

A 

-. 

Ga 

Salz 
-

RestmUlI 

esv.erkc: Treu I & Co GmbH 

n Power Goid AG (APO) 

peicherkraftwcrl Ebcosce 

MAG Casting GmbH 

We" Strom GmbH 

ran, Stöckl GmbH 

cmcr Bergbahnen AG 

lÜrger Flughafen GmbH 

",ertungs· GmbH & CoKG 

Z6 
\crcanfachlc~ I Eonbnngung des Genchmlgung>antrages Verfahren 

Z *P Verfahren 
Gcnehmigung~beschcjd ergangen. 
Berichlig~ngsbescheid ergangen 

Z 16 UVP Verfahren Um~cll\'cnrägllchleitsgulachlcn 

Z30 UVP Verfahren rotellung 
UmweltvcrtrHgllchlcilsgutachtcn 

'~-"'~ 
Gc.nehmlgung~be...l\Chcld ergangen. durch 

Verfahren US bc>tlitogt 

Z 30 UVP Verfahren Verfahren und MUndhche Verhandlung 

Z 2 UVP Verfahren Embnngung do Gcnehmlgung~antroges 

Z26 UVP Verfahren t "',,""". Umweltvcrträglichkcitsgulochtcn 

UVP Verfahren Embnngung dc'i Gcnehmigungl\anlrages 

:~P Verfahren Elnbnngung do Gcnchmigungsanlroges 

Z 2 UVP Verfahren Gcnchmjgungs~heid ergangen 

17 vereonfacht~ . 
Verfahren Genehmlgungsbe~hcld ergangen 

(RMVG) 

~Ifparl GrottenhofGmbH & Co K_G_-'-_____ _ 

... 
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I 

Elnbringung Behörde 

f---
13,09,2013 S'mk LReg 

I-
20,12,2013 S'mk LReg 

1-- -
20.12,2013 S,mk LReg 

24,10,2014 Stink LReg 

04,07,2012 TLRcg 
f--- -

09,01.2013 TLReg 
1-- -

25,07 ,2013 
f-

TLReg 

17.09.2013 TLReg 

29.11.2013 TLReg 
1-- I-

31.03.2014 TLReg 
-

02.12.2014 TLRcg 

-
18.09,2013 V LReg 

29.08.2013 WLReg 

11.02.2014 WLReg 
1-- C- f-

25.06,2014 WLReg 
'--

Vorh bensbeuichnung 

- ~ 

\1 ndpark PrclU I 

Wo Idpark Handal m 

Sappl Austna P roduk'ions-GmbH & G 
0& - Produk,ion;crhö 

,KG. 
PapicrhCfSlel1 

VemUllunl sanlage Mmcx-Zchwe 

ran""erk Kauncnal Ausbau K 

Kraftwerk Taucmbach-Gruben 

Krof, .. Cf\: Ki rchblchl - melleru 

Schlgcbiet.svc rbondung Kappl-St. A 

Wasser' raCtwcrk Obere lsel 

Rcgionalkrnr '-'"crk Mittlerer Inn - R 

mc!tc rung DolomJlcngolf 

ung 

g 

'on 

MI 

-

-

-

S'ad 

Projek' EOS 
Schi 

EnlSOrgungssich 

S'ad 

unnel Fcldkirch 

. Energie-Opcimierun 
mmbchandlung 

rheil - Depome Raut 

,s,raße Aspcm 

g 

:n""cg 

I'rojektwerberli nnen 

VERBUN o Rcncwablc Po 
rrcichischcn Bun 

er GmbH (VRP) 
: ÖSIC csfon;,eA~ 

Energie Stelcnn 'k AG 

Sappo A, lna Produktions JmbH &CoKG 

-

Mine IlonsGmbH 

TIW 

Mineral Ex plorn 

G Timter Wa iser~raft AG 

TIW AG Tirolcr Wa ;scrkraft AG 

T1V AG-limlcr Was ;er~raft AG 

ArlbcrS' Bergbahnen AG 
Kappl GmbH & 

W asserkrnfl Obere 

Inn,bo 'Nd.cr Kommuna 

001 omllengolf Ostt 

AmI dei Vorarlbcrgcr La 

cb~wic n Hauptlllirania 

Stadt Wien M 

Sladt Wien M 

h\ 

& Bergbahnen 
:o KG 

cl GmbH 

bctnebc AG 

01 GmbH 

1.döreglcrung 

, Ges.m.b.H. 

A48 

\ 28 

Vorhabens· 
' yp 

Verf. 

Z6 
vcre 

I---
Vc 

Z6 
vcrc 

Vc 

Z61 UVP 

Z47 UVP 

Z30 UVP 

Z30 UVP 
-

Z30 UVP 
I---

Z 12 UVP 
1--. 

Z30 UVP 
t--

Z30 UVP 
-

Z 17 
ver\': 

V, 

Z9 
>ere 

V, 

Z4 'ere 
V, 

Z2 UVP 

Z9 
verc 

Vc 

hrens.::--f Verfahrensschril tJSlalus 

nfachtes 
rfahren 

nf3Chlcs 
rfahren 

Verfahren 

Verfahren 

Verfahren 

Verfahren 

Verfahren 

Gcnchmigungo;bcscheid ergangen 

Gcnehnllgung;;beschcld ergangen 

GrundstU7genchmigung ergangen, 
Delailgenehmlgung ergangen 

Einbnngung des Gcnchmigung~nlrag~ 

Einbnngung des Genchmlgungsanlrages 

Einbringung des GcnehmigungsDnlrages 

Embringung de.s Genehmigungsantnlgcs ---
Verfahren 

Verfahren 

Verfahren 

nfachtes 
rfahren 

nfachtes 
nahren 

nfachtes 
rfahrcn 

Verfahren 

nfachtcs 
nah ren 

Umweh \ cnriigl lchkcitsgulachtcn 

Einbringung des Gcnchmigungsanlrnges 
I-

Elnbnngung des Gcnchmigungsantragcs 

Embnngung des Gcnchmlgungsßntragcs 

Einbnngung des Gcnchmlgungsantrages 

Genchmlgungsbe~heid ergangen 

f---
Gcnehmlgungsbeschcld crgangcn 

f-

Einbringung dc..s Gcnehmlgungsantrnges 
-~-
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4. A FLISTU G ALLER IM ZEITRA M ZWI CHEN 1.1.2012 U D 31.12.2013 BEIM 
UMWELT E ATBEA TRAGTE RECHTSMITTELVERFAHREN 

DLE VERFAHREN BEIM UMWELTSENAT werden in diesem Bericht ab 2012 aufgeftihrt. 
Hinsichtlich der durchgeftihrten S·Palie von 1995 bis Ende 2011 wird auf die bisherigen Berichte an den 

aLionalra! verwiesen. 

Jahr Geschiirtszahl rall 
Eingang! Elngangt OfTentl . Bescheid 

LR .... ~ Vtrhandlg. "'om 
I Steyr U 

Berufung Errichtung eines 
lurilck-2012 US 4A1201211 Einkaufszentrums samt 12.01.12 20.01.12 keine 

gezogen. Juni 
Par~plätzen on Steyr 
Feststell ungs",erfahren 2012 

H. aMeld 

2012 US 2A120 1212 
Vorhaben .. Wondparic 

11.01.1 2 23.01.12 keme 21.03.12 H .. Meld·· 
Geneh migungHcrfahren 
Kais a m Großglockner 
Emchlung der 

11.01.12 
2012 US 781201213 Wasscrkraftanlge Haslach 3m 

17.0 1.12 
25.01.12 27.06.12 27.06.12 

KaIserbach 
FeslSleJlun~s\ erfahren 
Roh .. u 

20 12 US 281201214 
Vorhaben •. Wondpark Hollern 

11.01.12 26.01.12 keine 03.05.12 U" 
Genehmigungs,erfahren 
Uderns 
Erri hlung u Betrieb der 

25.01.12 
2012 US SAI201215 Golf'porumlage Z,lIenai -

07.02.12 
22.02.12 26.07.12 26.07.12 

Udems 
Genehmi~un~sverfahren 

Sigmundshtrberg 
~'eilerung emer 

2012 US 6A1201216 
Sch\o\clilezuchtanlagc durch 

22.02.12 05.03. 12 keme 28.0 . 12 
Neubau eines 
SchweinemaslSlalles 
Feststellungs,trfahren 
Hönein 11 

20 12 US 2A12012J7 
Vorhaben .. Wmdpark HOneon 

23.03.12 10.04.12 keine 11.06.12 
Ost" 
Genehmi~ungs ... erfahren 
Linz L6 

US 281201218 
L6 Adaptierung des 

2012 Mes.skonzeptes ruf 04.04.12 25.04 12 16.01.13 1601.13 
LuftsehadstofTe 
ÄnderungsgenehmIgung 
Kappl-Sec 

2012 U 7A1201219 
KlemwasserkraJt\loerk GP.iJ1 an 

27.04.12 21.05.12 18.12.12 18.12.12 
der Trisanna 
Festslellungs\'erfahren 
Kötsehach· Maulhen U 
De\OlutioM\erfahrcn 
• .220 kV ·Frelleitung 

an BV~'G 
2012 US 7812012110 Weldcnburg - Staatsgrenzc" tn 30.05.12 kClne 

übrrgrlHn 
der Marktge~tndc 
Kötschach-Mauthen 
(Genehmigungs,erfahren) 

I ÖIz·Umhausen 

2012 U 7A12012111 
Wasserkraftanlage Ötztaler 

24.05.12 11.06.12 keine 18.01.13 
Ache. Tumpen - Habichen 
FcststcllunlZ.sverfahrcn 

2012 U 7812012112 
I Sanna Krart~H'k 

Wasserkraflanlage KW Sunna 30.05.12 14.06.12 keme 05.11.12 
Fcststellungsverfahren 
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Geschäftslllhi Fall 
Eingang! Eingang! ÖlTentl. Bescheid 

Jahr LR"Il. US Vorhandlg. "om 
Nickelsdorf 16. 11.12 

2012 US 2A12012l13 
Errichlung Windpark 30.07.12 13.0 .12 keine 

Berichugung 
NicleIsdorf sB \om 
Genehmigung 06.12.12 

LechIDalaas 

2012 US ~Bn012l 14 
Errichtung und Betncb der 

10.08.12 14.0 .12 keine 30.10.13 
Golfanlage Lech·Zug 
Genehmi.un. 
KobernaußerwaJd 
Errichtung einer 

2012 S 2Bn0 1 2l1~ Windenergieanlage (Windpark 23.08.12 03.09.12 kelOe 12.12. 12 
Mundcrfing) 
Feststell un~s\erfahrcn 
Schwechal Flughafen J. l'isle 
Enichlung und Betneb 
.• Pl1t1IlIelp,sle 11 Rl29L" u. 06.08.12 an BV~G 

2012 S 4BnOl2l16 Emchrung und Belncb bIS 07.09.12 keme 
übt!rg~lH!n 

•• Verlegung d. LandcsSlr. 23.08. 12 
BIO" 
Genehm,.un.s,ufahren 
Allhelm 

2012 US 6BnOl2l17 EmchlUng eanes 23.08.12 10.09.12 keine 19.04.13 
MaslgeOU.ciSlnlles 
NeustiftlM ühlkreis 

2012 US 7A12012l18 
Organismenwanderhilfe 

0~.09.12 24.09.12 18. 12.12 18.12.12 
Jochenstcln 
Feststcllungsbeschcld 
Graz MurkraO ... erk 
Errichtung und Betncb der 

2012 US 3A12012l19 WasscrlTaftanlage 18.10.12 30.04.13 26.08.13 
Murkraft\\erk Graz 
GenchmlRunRsverfahrcn 
Gru Gratkorn 
Errichtung und Belncb der 

06.09.13 bis 
2012 U I BnOl2l20 Wasserkraftanlage Kraft\\erk 

20.09.13 
18.10.12 leine 26. 11.13 

Gratkom 
Gcnch mif;tunRSVerfahren 
Ladendorf 
EmchlUng und Betneb des 

2012 U 3Bno I 212 I Vorhaben .. Windpark 23.10.12 13.11.12 02.07.13 02.07. 13 
Ladendorf' 
Genehmigung,verfahren 
Llchtenwörth JJ 
Erweiterung einer 
Schwcloczuchlanlage durch 

2012 US 6A120 12122 
Um· und Zubau eines 27.11.12 14.12.12 keine 07.03.13 ZuchtschwcinestaJ les aufGrst. 

I Nr. 110. 112 und 2493n. KG 
Llchlenwönh 
Feststellung" erfahren 
KlalTer am lIochlichl 

20 13 US 4A1201 311 
Erweitcrungsmaßnahmen 

20.12.12 14.01.13 ~eine 1~.04 . 1 3 Sk.igcblet Hochltcht 
FcslStcllunRs\'erfahren 
Miuerdorf im Münlal 
ErriChtung u Betrieb einer 
Anlage zur mechanischen 

2013 US IAI2013n Aufbereitung \'on Schlacken 07.01.13 17.01. 13 keine 28.02.13 
Genehmigungs\'erfahren I 
Anlr.lg auf 
FcslSlellunRsverfahren 
Gaschurn 

09.01.13. 
2013 US 7Bn01313 

ErriChtung und Beltieb des 
11.01.13. 29.01.13 keine 26.04.13 Obervermuntwerk.s 11 
2~.01. 13 

Genehmigungsverfahrc:n 

•• 
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Jahr Geschärtszahl Fall 
Eingang! Eingang! ÖfTentl. Besch<id 

LRejI. US Verhandle. '·om 
Pyhra IV 
Errichtung eines 

20 13 US 6B12013l4 Schweinestalles rur 500 16.01.13 06.02.13 kelOc 13.12.13 
Mastsch~elne 

FcslStell u n gs' erfahren 
.loehou 

20 13 US 4812013/5 
SchigcbiclSCr'A'citerung 

21.02.13 keine 22.05.13 
Aachauwinll 
FeslStel lun.s •• rfahren 
Görus 11 

2013 US I B12013/6 
Erweiterung der 

01.03.13 08.03.13 keine 15.10.13 
Shredderanlagc 
FcslSlellungs,erfahren 
TuxeruJ 

20 13 US 7AflO13n 
Etvoeitcrung Kraft'-' crk Zemm· 

21.03.13 02.().I .13 keine 27.06.13 
Zllier 
FcslStcllun2s\-crfahren 
StuhIreiden 
Erv.eiterung der 

2013 US 8AflO I3Iß Klärtelchfeldanlage 19.04.13 keine 10.07.13 
Souhlfelden 
FcslStellun~5\ erfahren 
Langenwang. 
Ratten 

2013 US 2AflO 13/9 
Enichtung u Betrieb einer 

26.03.13 19.04.13 keine 13.06.13 
Erv.eiterung des bestehenden 
Wondpar~s 

Genehmigungs>erfahren 
Waldegg 

2013 US IAflOI3/ 10 Änderung der genehmigten 29.04.13 keine 30.09.13 
Abfallbehandlun. 
Kühlal S pelcherkniftwerk 
AE 

2013 US 7B120 13/11 Speicherkraftwerk in KOhtal 19.().I. 13 02.05.13 keine 18.10.13 
S Berurungen bzgl. Anträge 
aut Aklcneinsicht 
Schützen am G-ebirge 

2013 US 3C120 13112 
Umtabrung 

28.05.13 07.06.13 keme 19.07.13 
B50 Burgenland Stmßc 
FcslSteil un gs .. erfahren 

US 88120 13113 Oonau Berufung 

2013 nicht als Fall 
Organismenwanderhllre 05.06.13 o .07.13 keine 

zulÜckgezog 

gewertet 
Ottenshelm· Wllhering en.12.07.13 
Feststell unstsvcrf ahre" 

2013 
Übermiulung einer weiteren 

07.10.13 ~elRe 
an BVM<; 

Berufung ü#HrflelHn 

2013 US 8812013/14 SIcheldorf 19.07.13 30.07.13 keine 
an BV,,-G' 

Antnlg aur Akteneinsicht ülHrfl~lHn 

FrahJlm m 
2013 US 3012013115 

Berufung gegen den Bescheid 07.08.13 keine 20.09.13 
des BMLFUW als 
WasserrechlSbehöroe 

US 6AflO13/16 
Lang 

2013 MaslSChwcl ntstall 22.07.13 19.08.13 keinc 2.12.13 
FeslSlellunos .. erfahren 
A ndlersdorf 

2013 US 2B12013/17 
Errichtung und Betrieb 

23.07 .13 20.08.13 keinc 09.12.13 
Windpark Andlersdorf·Orth 
Genehmo.un2S,erfahre" 
Morchfeld Mille 

2013 US 2Af2013l18 Windpark Marchfeld Mille 0908.13 22.0 . 13 ().I . I 1.13 04.11.13 
Genehmi2un.s,erfahren 
Biberwier 11 

2013 US 5AflO13/19 
Errichtung eines Chalet-Hotels 

20.0 .13 05.09.13 leine 15. 10.13 
Biberw-ICf 
FeslStellungs,·erfahren 
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Jahr Geschäftszahl Fall 
Eingang! Eingang! Offentl. Bescheid 

LRog. US Verhandlg. \'om 

Raning 

2013 S 6Bn013nO 
Errichtung eines Stallgebäudes 

22.08.13 20.09.13 keine 13.12.13 
f.d. Haltung v. Legehennen 
Fesl.SteUun~\'crfahn:n 

Braunau am Inn 
Errichtung einer neuen 

05.09.13 
2013 US 2BnOl3nl Produlclionslinie zum 

06.09.13 
24.09.13 keine 9.12.13 

Schmelzen von Aluminium 
und Gießen von Walzbarren 
Velm-GölZendorf 

2013 US 6A12013n2 SchweinemaslStall mit 29.09.13 08.10.13 keine 06.11.13 
GUlieRruhe 
Eggenburg 

2013 US6Bn013nJ 
Neubau eines 

29.10.13 06.11.13 13.12.13 13.12.13 SchweinemaslSlalles 
FeslStellungsverfahrcn 

ENDE DER ZUTEILUjI GEN Ai'i US - SENATE 
Sölden Wasserkrafianlage; 

2013 
Z30 I.Untcrbrcchungsantrag u 

04.11.13 08.11.13 
an BVwG 

Antrag auf Bescheiderlassung iibu8e~n 
2. Zuruckweisun~sanll1l~ 

2013 Ehergasslng an BV .. G 
Z 18 

LogislikzenlrUm Ebcrgassing 13.11.13 20.11.13 
üb~rgelMn Feststellungs ve.rfahren 

Fügen·lIergbahn Ge;mbU & 
2013 

Z 12 
Co KG , Fügen; 8 EUB 25.10.13 27.11.13 (If! BVwG 
Mell.Cniochbahn samt Piste IJbergeben 
Joclienstein 
Devolution 

2013 
Umset'l:ung von ökologischen 

13.12.13 
an BV».-G 

Maßnahmen an der Donau im libergeben 
Raum Jochenslein - Slaurnum 
Aschach 

Taufldrche,n an der 
an BV .... <J 2013 TrallO.eh 23.12.13 

Belriebsbaueebiel Roit übergeben 
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5. ABGESCHLO E E VP·VERFAHRE VOR DEM BVWG 01.01.2014 BIS 28.02.2015. 

BVwG 
Bund6Ytrwaltungsgenchl 
Ropubhk Os1orrolch 

V_''''_~I hl -r EInpns IVWG 

WI022000176 I Spet'l(~ GOue:ndor1(UmhilVUrc 
l.8nd$nlk! B60 

WI04 2000187 11 EU' Mrrttt"joctINhn 
Ylnt PIste 

I Erwelft"'"l ~"ndW 
WlSS 2000191 Beuiebft um die l'Wn.nI von 

Wt04 200(M6S 

. )9 900 aMSÜ'lÜf'lMm ., Gosdor1' 

Ne:uemc:htW\l e.~ M.st- und 
ZUChbCtrw~ lf'I dtr 

. M.Wtrtct'~ ~ 
W15S lOCIOUl 1 '-~"""' , ......... 

--W-'-'-'-2OQO--'-"-1 OrI·t'ltllM:nw.nc»~ 
Otunlhftm 

Wl4l 2000111 

WID4 2000171 

W10l2OO151) 

U 012014· 

., 01.2014· 

27 01 2014-

11 0L2014 -

W1412OO3020 I AndmInI wtndp.trt I 06 03 201" 
G'I"IHrnckH1' West 

r u:::m::.:,..:""",::=,:::..:_,c:.:;:OIoQ'=:""::-:"'''' '''·''''''''''-1 
Wl93 2OOlOIS bend'tendtf' Dampl'\nlftWef'tü 06 Q3 2014 

Vofuberl MI1' den lktMb mn 
SteintoHl-

- W- l -02- 200- ,-, -.. --rl s.='-'m'-m'-'-......-'-'--=---....... -...,-n-... ----I 06 03 2014 

0. ..... -
Wl04 lOO634' 

WIU2OO66U 

Will 2001064 

Wl912QOl:1Ga 

WI04 2Q)I)61 

WI09~71 

WIU2OOU71 

WI04 200KS! 

WI04 2OO99S 1 

WIO} 20100s4 

WI04 1010407 

WI04 2010636 

Wlot 2011411 

Wl4J lO11nl 

WIO! 2016107 

WI04 2016940 

W14' 1017269 

GcHhport.,...e- ~-uckms 310320.4 

I f~ 1 ~nM." JuN 201 4 a", 

Red 6I0Il A.,. Spee(berc 

I ............. 
W"""l~ 

'" ---. 
frweiu:NnI Masuc:hwtllN­
hMW'IC u.- _ so.rie llita.sr-

r~1'NI1't\.InI um 4S99 Tk1"t 

f.t'W\tDNnC OH Goi .... .....,. M 
deft ADtWtutdOem ltoCMt l -XJ I 

'" ---. 
GoIIPOft ...... c liIc~ 

...... ~c.rbt ........ pu.t: 1-
6. I{Ulldm.nnpfM ,. KlWIC 

fotchMtme .... essc I , UlOWIefI 

A S..... Abt .. ServIc.. AG 

GoIfIPOft~ .. ~ 

SaI~ttwriH $QlenwMd 

W .... rt GRI& Schw.tnbtrm 

(~tt.runc Oe:s Aipe~ 
TUfTKMr ~ um 56 ktteft 

f.rnchtuftC und ktr.etl etftö 
btom."scbete~n 

KelZb'lftweru Nt die (rn~ 
\'Oft femw..-me und 
dettt'lKtloem 5m:Nft ...... SmndOn 
9OlO 1C .... nI\.w1 

A H li\ar AutotNIIln. lnotrn 

Unr./HYfftfneIhof tA 7' - ASt. -..._. 

07012014 

:n OS 2014 

r UOS2014 

50 OS 2014 

1.062014 

1407 2014 

11072014 

24072014 

11 082014-­

oe 09 2014 

20 102014 

0701 2eHS ---
09 01 20U 

160110U 

· vom8undesYefW~.mOl.0l.2014~Akten 

(ubeh ' ........... 

26 11 2014 

27 02 2014 

04 11 2014 

20 0l...2D14 

20 02-2014 

17032014 

21.012014 

1004..2014 

24 102014 

11 12..2014 

1004201' 

ot (M 2014 

17062014 

0701201.S 

21 0112014 

27102014 

21012014 

J0072014 

2101201 4 

01102014 

24 1020)4 

12 122014 

11 02 2015 

1102.2015 

21 01.201.50 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

A arh us- Kon vent ion 

AbI. 

Abs. 

An. 

AVG 

AWG2002 

BGBI. 

BM 

BMLRJW 

BMVIT 

B-VG 

CCS-RL 

Übereinkommen von Aarhus über den Zugang zu [nformalionen, die 

Öffenllichkeitsbeleiligung an Enlscheidungsverfahren und den Zugang zu 

Gerichlen in Umweltangelegenheilen ami Erk[ärung, BGBI. [11 Ir. 8812005 

Amt blatt der EU 

Absatz 

Anikel 

Allgemeines Verwallungsverfahrensgesetz 

AbfallwinschaflSgesetz 2002, BGBI. I r. 10212002 i.d .g.F. 

Bundesgesetzblatt 

der/die Bundesminislerln, da Bunde minislerium 

BM ftIr Land- und Forstwinschafl. Umwelt und Wasserwinschaft 

BM rur Verkehr. Innovation und Technologie 

Bundes-Verfassungsgesetz 

RL 2009/3 lIEG vom 23. April 2009 über die geologische Speicherung von 
Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rales sowie 

der Richllinien 2000/601EG. 200II801EG, 2004135IEG. 20061121EG und 

2008l11EG des Europäischen Parlaments und des Rales sowie der Verordnung 
(EG) r. 1013/2006, AbI. Nr. L 140 S.114 vom 5.6.2009 

CCS Carbon capture and storage 

Espoo-Übereinkommen Übereinkommen über die UVP im grenzüberschreitenden Rahmen. BGBI. 111 

Nr. 201/1997 i.d.F BGBI. IJI Nr. 155/2001 

etc. CI cetera 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

ff. und die fonfolgenden 

GewO 1994 Gewerbeordnung 1994. BGBI. r. 19411994 Ld.g.F. 

i.d.F. 1 i.d.g.F. in der Fassung / in der gellenden Fassung 

IG-L Immissionsschutzgesetz-Lufl, BGBI. I r. 115/1997. i.d.g.F. 

IPPC-RL RL über die imegriene Vermeidung und Verminderung der Um­

weltverschmutzung. 2008/1IEG (kodifiziene Fas ung) 

-, 
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NR 

RL 

S. 

u.a. 

UmweltbundesamI 

UN-ECE 

UVP 

UVP-Änderungs­

richliinie 1997 

UVP-Änderungs­

richllinie 2003 

UVP-G 1993 

UVP-G 2000 

UVP-G- ovelle 2000 

UVP-G- ovelle 2004 

UVP-G- ovelle 2005 

UVP-G- ovelle 2006 

UVP-G-Novelle 2008 

UVP-G-Novelle 2009 

UVP-G·Novelie 2011 

UVP-RL 

vgl. 

WRG 1959 

z 

Nationalral 

Richtlinie 

Seite 

unter anderem 

Umweitbundesamt GmbH 

Uniled Nations Econom.ic Comission for Europe 

Umwelt verlräglichkei tsprii fun g 

UVP-ÄnderungsrichtJinie, RL 97/1 lIEG des Rates vom 3.3. 1997, AbI. Nr. L 
73 S. 5 vom 14.3.1997 

RL 2003/35IEG des Europäischen Parlamenls und des Rates vom 26.5.2003, 
AbI. r. L 156 S. 17 vom 25.62003 

Umweitvenräglichkeitspriifungsgesetz i.d.F. BGBI. r. 697/1993, bis zur 
UVP·G-Novelle 2000 

Umwehvenräg.lichkeiLSpriifungsgeselz, BGBI. Nr. 697/1993 i.d.F. BGBI. I Nr. 
1412005 , 

Novelle de UVP·G, BGBI. I r. 8912000 

Novelle de UVP-G 2000, BG BI. I r. 15312004 

ovelle des UVP-G 2000, BGBI. I Nr. 1412005 

ovelle des UVP·G-2000, BGBI. I r. 14912006 

Novelle des UVP-G-2000, BGBI. I Nr. 212008 

ovelle des UVP·G·2000, BGBI. I Nr. 87/2009 

Novelle des UVP-G-2000, BGBI. I Nr. 14412011 

RL 85/337IEWG des Rates vom 27 .6.1985 i.d.F. der RL 2009/3 lIEG, ersetzl 

durch: RL 20 1I/921EU des Europäischen Parlamemes und des Rates vom 
13. 12.2011 über die UmwellvenräglichkeiLSprufung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (Kodifizierter Text) 

vergleiche 

WasserrechLSgesetz 1959, BGBI. r, 215/1959, i.d.g.F. 

Ziffer 
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MI ISTERlUM 
FUREI 
LEBENSWERTES 
Ö TERREICH 

bmlfuwgnt 

FÜR EIN LEBENS WERTES 
OSTERREICH. 

N ER ZIEL i tein lebenswene Ö terreich in einem 
tarken Europa: mit rei ner Luft, sauberem Wa er, einer 

vielfältigen atur sowie sicheren, qualitativ hochwertigen 
und lei tbaren Leben mitteln. 
Dafür chaffen wir die be tmöglichen Vorau elzungen. 

WIR ARBEITEN für ichere Leben grundlagen, eine 
nachhaltige Leben an und verlä lichen Leben chutz. 
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MINISTERIUM 
FORE I 
LEBENSWERTES 
ÖSTERREICH bmfluw.gv.at 
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